
51 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, mit 

dem das Wehrgesetz 1978, das Heeresgebüh­
rengesetz, das Bundesgesetz über das Bundes­
heerdienstzeichen und das Bundesgesetz über 
die Entsendung von Angehörigen des Bundes­
heeres zur Hilfeleistung in das Ausland durch 
die Einfügung 'von Bestimmungen über den 
;Wehrdienst als Zeitsoldatgeändert werden 

(Wehrrechts änderungs gesetz 1983) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wehrgesetz 1978, BGBI. Nr. 150, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Dem Bundesheer gehören an: 
1. Personen, die zum ordentlichen oder außer­

ordentlichen Präsenzdienst einberufen sind, 
vom Beginn des Tages, für den sie einberufen 
worden sind, bis zum Ablauf des Tages, an 
dem sie entlassen werden, 

2. Berufsoffiziere des Dienststandes und 
3. Beamte und Vertragsbedienstete, die nach 

§ 11 zur Ausübung einerUnteroffiziersfunk­
tion herangezogen werden, für die Dauer die­
ser Heranziehung. " 

2. § 10 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Dienstgrad 

§ 10,. (1·) Für die Soldaten sind folgende Dienst­
gradbezeichnungen vorgesehen: 

1. für Soldaten ohne Chargengrad: 
Wehrmann; 

2. für Chargen: 
Gefreiter, 
Korporal, 
Zugsführer; 

3. für Unteroffiziere: 
Wachtmeister , 
Oberwachtmeister, 
Stabswachtmeister, 
Oberstabswachtmeister, 
Offiziersstellvertreter, 
Vizeleutnant ; 

4. für Offiziere: 
a) für Reserveoffiziere: 

Fähnrich, 
Leutnant, 
Oberleutnant, 
Hauptmann, 

. Major, 
Oberstleutnant, 
Oberst, 
Brigadier, 

sowie je nach Verwendung bei den 
Dienstgraden Oberleutnant bis Oberst die 
Zusätze 

, ... arzt', 
, ... apotheker', 
, ... veterinär', 
,des Generalstabsdienstes' , 
,des Intendanzdienstes' , 
,des höheren militärtechnikhen 
Dienstes', 
,des höheren militärfachlichen 
Dienstes', 

beziehungsweise für Militärseelsorger die 
dienstrechtlich für Berufsoffiziere dieser 
Verwendung vorgesehenen Amtstitel ; 

b) für Berufsoffiziere: 
die dienstrechtlich vorgesehenen Amtstitel 
beziehungsweise Verwendungsbezeich­
nungen. 

(2) Die Soldaten, die nach § 7 zu Offizieren 
ernannt oder nach § 8 zu Chargen oder Unteroffic 
zieren befördert worden sind, führen die ihrer 
Ernennung (Beförderung) entsprechende Dienst­
gradbezeichnung. 

(3) Die Wehrpflichtigen in der Reserve dürfen 
ihre Dienstgradbezeichnung nur mit dem Zusatz 
',der Reserve' führen. 

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 geregt:1ten Dienst­
gradbezeichnungen sind gesetzlich geschützt." 

3. § 12 samt Überschrift hat zu entfallen. 

4. Im § 26 Abs. 1 ist die Verweisung ,,§ 10 lit. b 
des Heeresgebührengesetzes, BGBI. Ne. 152/1956, 
In der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
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Nr. 12/1967" durch,,§ 10 Abs. 2des Heeresgebüh­
rengesetzes, BGBl. Nr. 15211956," zu ersetzen. 

5. Im § 26 Abs. 2 haben die Worte "in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.313/1976" zu 
entfallen. 

6. § 27 Abs. 3 Z 3 hat zu lauten: 

,,3. Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 32;" 

7. Im § 28 Abs. 3 ist das Zitat,,§ 32 Abs. 3 und 5" 
durch ,,§ 32 Abs. 6 bis 8" zu ersetzen. 

8. § 29 Abs. 9 lit. b hat zu lauten: 
"b) sonstige Wehrpflichtige der Reserve, sofern 

sie Angehörige des Bundesheeres im Sinne 
des § 1 Abs. 3 Z 2 oder 3 gewesen sind oder 
einen Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 27 Abs. 3 
Z 3) geleistet haben," 

9. Die §§ 32 und 33 haben mit ihren Überschrif­
ten zu lauten: 

"Wehrdienst als Zeitsoldat 

§ 32. (1) Wehrpflichtige, die den Grundwehr­
dienst geleistet haben, können auf Grund freiwilli­
ger Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat in der 
Dauer von mindestens drei Monaten bis zu höch­
stens zehn Jahren, in einer Verwendung als Militär­
pilot bis zu höchsten 15 Jahren, verpflichtet wer­
den. Auf Grund freiwilliger Meldung ist eine Wei­
terverpflichtung oder eine neuerliche Verpflichtung 
zulässig, wobei die genannte Höchstdauer insge­
samt nicht überschritten werden darf. 

(2) Der Wehrdienst als Zeitsoldat darf nur bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Zeit­
soldat das 40. Lebensjahr vollendet, geleistet wer­
den. Ein Verpflichtungszeitraum hat jeweils ~it 
einem Monatsersten zu beginnen und mit dem 
Ablauf eines Monats zu enden. 

(3) Der Bundesminister für Landesverteidigung 
hat nach den jeweiligen militärischen Erfordernis­
sen durch Verordnung zu bestimmen, wie oft und 
zu jeweils welcher Dauer Verpflichtungen zum 
Wehrdienst als Zeitsoldat im Rahmen des im Abs. 1 
festgelegten Zeitraumes zulässig sind. 

( 4) Die Anzahl der Wehrpflichtigen, die den 
Wehrdienst als Zeitsoldat leisten, hat sich nach dem 
jeweiligen militärischen Bedarf zu richten. Insoweit 
ein solcher Bedarf nicht gegeben ist oder sonstige 
militärische Rücksichten einer Verwendung als 
Zeitsoldat entgegenstehen, dürfen Wehrpflichtige 
nicht als Zeitsoldaten verpflichtet werden. 

(5) Die Anzahl der Wehrpflichtigen, die im 
jeweiligen Finanzjahr zum Wehrdienst als Zeit­
soldat einberufen werden darf, ist vom Bundesmini­
ster für Landesverteidigung im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
Finanzen festzusetzen. 

(6) Die freiwillige Meldung zum Wehrdienst als 
Zeitsoldat ist vom Wehrpflichtigen im Stellungsver- . 
fahren bei der Stellungskommission, während einer 
Präsenzdienstleistung beim Kommandanten der 
militärischen Dienststelle, der der Wehrpflichtige 
zur Dienstleistung zugeteilt ist, in allen übrigen Fäl­
len beim zuständigen Militärkommando schriftlich 
unter Angabe des Verpflichtungszeitraumes abzu­
geben. Während des Grundwehrdienstes oder eines 
Wehrdienstes als Zeitsoldat ist die freiwillige Mel­
dung spätestens sechs Wochen vor Beendigung die­
ser Präsenzdienstleistung abzugeben, ansonsten 
spätestens acht Wochen vor dem in der freiwilligen 
Meldung gewünschten Beginn des Wehrdienstes als 

. Zeitsoldat. Die freiwillige Meldung bedarf der 
Annahme durch das zuständige Militärkommando. 
Die Annahme der freiwilligen Meldung ist zu ver­
weigern, wenn ein Wahlausschließungsgrund 
gemäß den §§ 22, 24 und 25 der Nationalrats­
Wahlordnung 1971, BGBI. Nr. 391/1970, vorliegt, 
wenn der Wehrpflichtige nicht die notwendige mili­
tärische Eignung aufweist, kein Bedarf gegeben ist 
oder der Leistung des Wehrdienstes als Zeitsoldat; 
durch den Wehrpflichtigen sonstige militärische' 
Rücksichten entgegenstehen. 

(7) Dem Wehrpflichtigen, dessen freiwillige Mel­
dung angenommen wurde und der den Grund­
wehrdienst bereits geleistet hat und nicht einen 
Wehrdienst als Zeitsoldat leistet, ist der Einberu­
fungsbefehl zum Wehrdienst als Zeitsoldat späte­
stens zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes 
als Zeitsoldat zuzustellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat 
kann vom Wehrpflichtigen bis zum Ablauf des ach­
ten Tages nach Zustellung des Einberufungsbefeh­
les schriftlich ohne Angabe von Gründen zurückge­
zogen werden. Die Zurückziehung der freiwilligen 
Meldung ist beim zuständigen Militärkommando 
einzubringen. Der § 37 Abs. 3, 4 und 5 sowie der 
§ 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

Berufliche Bildung im Wehrdienst 
als Zeitsoldat 

§ 33. (1) Wehrpflichtigen, die einen Wehrdienst 
als Zeitsoldat in der Gesamtdauer von mindestens 
drei Jahren ohne Unterbrechung leisten, ist vom 
zuständigen Militärkommando nach Maßgabe der 
folgenden Absätze eine berufliche Bildung im. 
Inland bis zum Höchstausmaß von einem Drittel 
der Dienstleistungszeit als. Zeitsoldat während die­
ses Präsenzdienstes zu ermöglichen. Der Beginn 
der beruflichen Bildung ist vom zuständigen Mili­
tärkommando nach Möglichkeit. so festzulegen, 
daß die berufliche Bildung mit dem Wehrdienst als 
Zeitsoldat endet. Ein anderer Beginn kann unter 
Berücksichtigung der Interessen des anspruchsbe­
rechtigten Zeitsoldaten bewilligt werden, wenn die 
zustehende berufliche Bildung sonst nicht oder 
nicht zur Gänze in Anspruch genommen werden 
kann. 
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(2) Der Zeitsoldat hat sich vor Beginn der beruf­
lichen Bildung nachweislich einer Berufsberatung 
durch Organe der Arbeitsmarktverwaltung zu 
unterziehen. Ein Anspruch auf berufliche Bildung 
besteht nur hinsichtlich solcher Berufe, gegen die 
im Berufsberatungsgutachten der Arbeitsmarktver­
waltung keine Einwände wegen mangelnder Fähig­
keiten des Zeitsoldaten oder wegen mangelnder 
Verwendungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
erhoben wurden. 

(3) Als berufliche Bildung kommt die fachliche 
Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung in 
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
und Betrieben im Inland in Betracht, und zwar 

1. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen, die 
in den einschlägigen dienstrechtlichen Vor­
schriften 
a) als Erfordernis für die Erlangung von. 

Planstellen einer Gebietskörperschaft, 
b) zur Vorbereitung auf eine als Erfordernis 

für die Erlangung von Planstellen einer 
Gebietskörperschaft vorgeschriebene Prü­
fung vorgesehen sind, 

2. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen zur 
Vorbereitung auf eine Prüfung, die in den 
einzelnen dienst- und arbeitsrechtlichen Vor­
schriften als Erfordernis für eine den in der 
Z 1 erwähnten Planstellen vergleichbare Ver­
wendung bei den Österreichischen Bundes­
bahnen oder in der Flugsicherung beim Bun­
desamt für Zivilluftfahrt vorgesehen ist, 

3. die Absolvierung anderer als in den Z 1 und 2 
angeführter Bildungsgänge. 

(4) Fällt die Einrichtung der im Abs. 3 Z 1 bis 3 
angeführten Bildungsgänge in den Wirkungsbe­
reich eines Bundesministeriums, so sind sie, soweit 
militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen, 
nach den maßgeblichen dienst- und arbeitsrechtli­
chen Vorschriften von den jeweils sachlich zustän­
digen Bundesministerien bei Dienststellen des Bun­
desheeres dem jeweiligen Bedarf entsprechend ein­
zurichten. Sofern sich dies aber aus Gründen der 
jeweiligen beruflichen Bildung oder aus verwal­
tungsökonomischen Gründen als nicht möglich 
oder nicht zweckmäßig erweist, ist die entspre­
chende berufliche Bildung außerhalb der Dienst­
stellen des Bundesheeres zu ermöglichen. 

(5) In den Fällen, die nicht im Abs. 4 geregelt 
sind, ist die berufliche Bildung, sofern nicht ent­
sprechende Möglichkeiten bei Dienststellen des 
Bundesheeres bestehen, außerhalb der Dienststellen 
des Bundesheeres zu ermöglichen. 

(6) Die Kosten der beruflichen Bildung trägt in 
allen Fällen der Bund. 

(7) Kann die berufliche Bildung auf Grund eines 
Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen des § 2 
Abs. 1 lit. abis c während des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch 
genommen werden, so sind dem ehemaligen Zeit-

soldaten die nachweislichen Kosten für die ihm 
vom zuständigen Militärkommando ermöglichte 
berufliche Bildung, der er sich" unmittelbar im 
Anschluß an den Wehrdienst als Zeitsoldat oder an 
einen auf diesen Wehrdienst folgenden Präsenz­
dienst im Falle des § 40 Abs. 2 unterzogen hat, vom 
Bund zu ersetzen. Der Anspruch auf Kostenersatz 
ist vom ehemaligen Zeitsoldaten innerhalb von drei 
Monaten nach Abschluß der beruflichen Bildung 
beim zuständigen Militärkommarido geltend zu 
machen, das darüber zu entscheiden hat. 

(8) Wehrpflichtige, die nach Leistung des Wehr­
dienstes als Zeitsoldat im höchstzulässigen Ausmaß 
oder wegen eines in diesem Präsenzdienst erlitte­
nen Unfalles aus dem Präsenzdienst ausscheiden, 
sind innerhalb von vier Jahren nach der Entlassung 
aus dem Präsenzdienst im Falle der Bewerbung um 
eine Planstelle der Bundesverwaltung vorzugsweise 
zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte 
Planstelle mindestens gleich geeignet sind wie die 
fibrigen Bewerber. 

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung 
kann bestimmt werden, daß a"uf bestimmte Planstel­
len der Bundesverwaltung nur ehemalige Zeitsolda­
ten ernannt werden. dürfen, die nach Leistung des 
Wehrdienstes als Zeitsoldat im höchstzulässigen 
Ausmaß oder wegen eines im Dienst erlittenen 
Unfalles aus diesem Präsenzdienst ausscheiden, 
sofern sie sich innerhalb von vier Jahren nach Been­
digung des Verpflichtungsverhältnisses um eme 
Planstelle der Bundesverwaltung bewerben.:' 

10. § 36 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wehrpflichtige und Personen, die sich frei­
willig zur vorzeitigen Leistung des Präsenzdienstes 
gemeldet haben, sind den einzelnen Truppenkör­
pern nach Eignung und Bedarf und - soweit mili­
tärische Erfordernisse nicht entgegenstehen -
unter Bedachtnahme auf den erlernten Beruf, auf 
die sonst nachgewiesenen Fachkenntnisse und auf 
den Wohnsitz sowie auf ihre Wünsche hinsichtlich 
Garnison und Truppengattung zuzuweisen. Bei 
Personen, die sich freiwillig zur vorzeitigen Lei­
stung des Präsenzdienstes oder zum Wehrdienst als 
Zeitsoldat gemeldet haben, ist überdies der Wunsch 
hinsichtlich des Einberufungstermines - soweit 
militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen 
zu berücksichtigen." 

11. Der letzte Satz des § 40 Abs. 9 hat zu lauten: 

"Wehrpflichtige, die ~us freiwilligen Waffenübun­
gen oder aus. dem Wehrdienst als Zeitsoldat vorzei­
tig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall des Ent­
lassungsgrundes nur mit ihrer Zustimmung für die 
restliche Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes ein­
berufen werden." 

2 
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12. § 41 samt Überschrift hat zu lauten: 13. An die Stelle der bisherigen Abs. 1 und 2 des 

"Vorzeitige Entlassung wegen 
Di e n.s t unh h ig ke i t 

§ 41. (1) Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, 
deren Dienstunfähigkeit vom zuständigen Militär­
arzt festgestellt wird, gelten mit Ablauf des Tages 
dieser Feststellung als im Sinne des § 40 vorzeitig 
aus dem Präsenzdienst entlassen und in die Reserve 
rückversetzt. 

(2) Als diensturifähig gilt, wer geistig oder kör­
perlich zu jedem Dienst im Bundesheer 

1. dauernd unfähig ist oder 
2. vorübergehend unfähig ist, wenn die Herstel­

lung der Dienstfähigkeit innerhalb von 
30 Tagen, sofern aber der Präsenzdienst frü­
her endet,. bis zu diesem Zeitpunkt, nicht zu 
erwarten ist. 

(3) Die im Abs. 1 genannte Rechtswirkung tritt 
in folgenden Fällen einer Dienstunfähigkeit nur 
ein, wenn der betroffene Wehrpflichtige mit seinem 
unverzüglichen Ausscheiden aus dem Präsenzstand 
einverstanden ist: 

1. In jeglichem Präsenzdienst eine Dienstunfä­
higkeit, die auf eine Gesundheitsschädigung 
infolge des Präsenzdienstes einschließlich 
einer allfälligen beruflichen Bildung oder auf 
eine im § 1 Abs. 1 lit. d, h, i, j oder k des Hee­
resversorgungsgesetzes, BGBI. Nr. 27/1964, 
näher umschriebene Gesundheitsschädigung 
zurückzuführen ist; hinsichtlich der Gesund­
heitsschädigung gilt der § 2 Abs. 1 und 2 
HVG sinngemäß. 

2. In einem außerordentlichen Präsenzdienst, 
der auf Grund freiwilliger Meldung geleistet 
wird (§ 27 Abs. 3 Z 3, 4, 5 oder 7), auch eine 
Dienstunfähigkeit, die nicht auf eine Gesund­
heitsschädigung nach Z 1 zurückzuführen ist 
und auf Grund einer anderen als der zu 
Beginn des Präsenzdienstes durchgeführten 
Untersuchung (Einstellungsuntersuchung) 
festgestellt wird. 

(4) Sind bei einem Zeitsoldaten zwar die im 
Abs. 3 Z 2 genannten Voraussetzungen gegeben, ist 
der Zeitsoldat aber mit seinem unverzüglichen Aus­
scheiden aus dem PräsenzstanCi nicht einverstan­
den, so gilt er erst nach Ablauf eines Zeitraumes 
von einem Drittel des bis zur Feststellung der 
Dienstunfähigkeit zurückgelegten Wehrdienstes als 
Zeitsoldat, mindestens aber nach Ablauf- eines Jah­
res, jeweils gerechnet von der Feststellung der 
Dienstunfähigkeit an, als im Sinne des§ 40 vorzei­
tig aus dem Präsenzdienst entlassen und in die 
Reserve rückversetzt, sofern er seine Dienstfähig­
keit nicht vorher wieder erlangt oder der Präsenz­
dienst vorher endet. Bis zum Zeitpunkt dieser Ent­
lassung kann der Zeitsoldat eine berufliche Bildung 
nach § 33 in Anspruch nehmen." 

§ 47 haben folgende Abs. 1 bis 1 zu treten: 

,,(1) Soldaten, die den Grundwehrdienst oder 
einen Wehrdienst als· Zeitsoldat leisten, haben 
jeweils aus dem Kreis jener Soldaten, die den 
Grundwehrdienst beziehungsweise einen Wehr­
dienst als Zeitsoldat leisten, Soldatenvertreter und 
deren Ersatzmänner zu wählen. Wehrmänner und 
Chargen haben einen Soldatenvertreter gemeinsam, 
und zwar 

1. im Grundwehrdienst zum Kommandanten 
der Einheit oder dem diesem Gleichgestellten, 

2. im Wehrdienst als Zeitsoldat zum Disziplinar­
vorgesetzten zu entsenden. Unteroffiziere 
haben einen Soldatenvertreter zum Diszipli­
narvorgesetzten, Offiziere zum Kommandan­
ten des Heereskörpers oder dem diesem 
Gleichgestellten zu entsenden. 

(2) Die Wahl ist auf der Grundlage des unmittel­
baren, gleichen, geheimen und persönlichen Wahl­
rechtes durchzuführen. Von der Wahl ausgeschlos­
sen sind Soldaten, die vom Wahlrecht zum Natio­
nalrat gemäß den §§ 22, 24 und 25 der Nation;tl­
rats-Wahlordnung 1971 ausgeschlossen sind. 

(3) Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten, 
haben ihre Soldatenvertreter und deren Ersatzmän­
ner nach jedem Einberufungstermin zu wählen. 
Zeitsoldaten haben ihre Soldatenvertreter und 
deren Ersatzmänner einmal jährlich im Jänner zu 
wählen. Ändert sich im Befehlsbereich des Kom­
mandanten, zu dem der Soldatenvertreter zu ent­
senden ist, die Zahl der Wahlberechtigten um mehr 
als die Hälfte, so ist eine Nachwahl durchzuführen. 

(4) Verlangen mehr als die Hälfte der Wahlbe­
rechtigten die Abberufung des Soldatenvertreters 
oder eines Ersatzmannes, so ist darüber abzustim­
men. Der Antrag auf Abberufung ist bei dem Kom­
mandanten einzubringen, zu dem der Soldatenver­
treter oder der Ersatzmann entsendet worden ist. 

(5) Die Funktion des Soldatenvertreters erlischt 
mit 

1. der Wahl eines neuen Soldatenvertreters, 
2. dem Verzicht auf diese Funktion, 
3. der Abberufung, 
4. der Versetzung in einen anderen Befehlsbe­

reich (Abs. 1) oder 
5. dem Eintritt eines Wahlausschließungsgrun­

des. 

(6) Die Versetzung des Soldatenvertreters bedarf 
der Zustimmung des Bundesministers für Landes­
verteidigung. . 

(7) Der Bundesminister für Landesverteidigung 
hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen 
über die Durchführung der Wahl der Soldatenver­
treter und der:en Ersatzmänner sowie .der Abstim­
mung über die Abberufung von Soldatenvertretern 
und Ersatzmännern zu erlassen." 
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14. Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 47 erhalten 
die Bezeichnung ,,(8)" und ,,(9)". 

15. § 48 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Berufsoffiziere und die nach § 11 zur Aus­
übung einer Unteroffiziersfunktion herangezoge­
nen Beamten und Vertragsbediensteten haben nach 
Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften 
Anspruch auf Urlaub." 

16. § 49 Abs. 1 bis 4 hat zu lauten: 

,,(1) Zeitsoldaten haben Anspruch. auf eine 
DienstfreisteIlung; der Anspruch besteht hinsicht­
lich eines Verpflichtungszeitraurnes von drei 
Monaten jedoch nur dann, wenn dieser Zeitraum 
unmittelbar an den Grundwehrdienst anschließt 
oder unmittelbar vor' einem weiteren Verpflich­
tungszeitraum liegt. 

(2) Die DienstfreisteIlung beträgt 24 Werktage 
für je ein Jahr des Wehrdienstes als Zeitsoldat. Für 
Bruchteile dieses Zeitraumes gebührt die Dienst­
freisteIlung anteilmäßig, wobei Bruchteile von 

. Werktagen als volle Werktage gelten. Wird ein 
Wehrdienst als Zeitsoldat im Anschluß an den 
Grundwehrdienst nach § 28 Abs. 1 oder 3 geleistet, 
so ist auch die Zeit des Grundwehrdienstes für die 
Bemessung der DienstfreisteIlung heranzuziehen. 

(3) Nach. einer Gesamtdauer von zehn Jahren 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat unter Berücksichti-

- gung einer allfälligen Anrechnung des Grundwehr­
dienstes beträgt die DienstfreisteIlung für je ein 
Jahr dieses Wehrdienstes 26 Werktage. Für eine 
anteilmäßige Bemessung der DienstfreisteIlung ist 
der zweite Satz des Abs. 2 anzuwenden. 

(4) Der Zeitpunkt der DienstfreisteIlung ist nach 
den dienstlichen Erfordernissen festzusetzen, wobei 
auf die persönlichen Verhältnisse des Wehrpflichti­
gen angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Sofern 
die Gesamtdauer des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
und des allenfalls unmittelbar vorher geleisteten 
Grundwehrdienstes zwölf Monate nicht übersteigt, 
ist die DienstfreisteIlung unmittelbar vor der Ent­
lassung aus dem Präsenzdienst zu gewähren; aus 
triftigen Gründen kann aber in diesen Fällen die 
Dienstfreistellung teilweise oder zur Gänze zu 
einem früheren Zeitpunkt gewährt werden." 

17. § 49 Abs. 9 hat zu lauten: 

,,(9) Außer den in den Abs. 1 bis 8 geregelten 
DienstfreisteIlungen kann den Wehrpflichtigen, die 
Präsenzdienst leisten, in dringenden Fällen, insbe­
sondere aus familiären oder sonstigen persönlichen 
Gründen, eine DienstfreisteIlung im unbedingt not­
wendigen Ausmaß, höchstens jedoch in der Dauer 
von zwei Wochen, gewährt werden. Eine Dienst­
freisteIlung in der Dauer bis zu einer Woche ist 
vom zuständigen Einheitskommandanten oder von 
dem diesem gleichgestellten Kommandanten zu 
gewähren. Eine darüber hinausgehende Dienstfrei-

stellung ist vom Kommandanten des Heereskörpers 
oder von dem diesem gleichgestellten Kommandan­
ten zu gewähren." 

18. § 50 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere und der 
nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk- . 
tion herangezogenen Beamten und Vertragsbedien­
steten bestimmen sich nach den wehr-, dienst- Und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften." 

19. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. (1) Für die Beamten der Heeresverwal­
tung gilt das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, 
BGBI. Nr.333, im vollen Umfange, für die Berufs­
offiziere sowie für die Beamten, die zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, 
gilt das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 mit Aus­
nahme seines 9. Abschnittes (§§ 91 bis 135). 

(2) Offiziere, die Leiter. einer Dienststelle sind, 
haben hinsichtlich der Ahndung von Pflichtverlet­
zungen der ihnen unterstellten Beamten, die nicht 
dem im § 1 Abs. 3 genannten Personenkreis ange­
hören, den 9. Abschnitt des Beamten-Dienstrechts­
gesetzes 1979, sofern es sich um Lehrer handelt, 
überdies die §§ 179 bis 182 des Beamten-Dienst­
rechtsgesetzes 1979 anzuwenden; hiebe i haben­
diese Offiziere die Pflichten und Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten (§1 09 Abs. 1 BDG 1979)., 

(3) Leiter einer militärischen Dienststelle, die 
nicht Offiziere sind, haben hinsichtlich der Ahn­
dung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstell­
ten Angehörigen des Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) das 
Heeresdisziplinargesetz, BGBL Nr.15111956, 
anzuwenden; hiebei haben diese Dienststellenleiter 
die Pflichten und Befugnisse des Ordnungsstrafbe­
fugten beziehungsweise Disziplinarvorgesetzten 
nach den BestImmungen des Heeresdisziplinarge­
setzes." 

20. § 63 Abs. 6 hat zu entfallen. 

21. § 68 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Gebührenfreiheit 

§ 68. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar 
veranlaßten Schriften sind von den Stempelgebüh­
ren, Amtshandlungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.". 

22. § 69 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Vollziehung 
§ 69. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge­

setzes ist hinsichtlich 
1. des § 2 Abs. 1, soweit einem anderen als dem 

Bundesminister für Landesverteidigung Auf­
gaben übertragen sind, der jeweils zustän­
dige Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Landesverteidigung, 
soweit der Bundesregierung Aufgaben über­
tragen sin~, diese, 
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2. des § 2 Abs. 2, soweit dem Bundesminister 
für Inneres Aufgaben übertragen sind, der 
Bundesminister für Inneres im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Landesver­
teidigung, soweit der Bundesregierung Auf­
gaben übertragen sind, diese, 

3. des §2 Abs. 3 der Bundesminister für Justiz, 
4. des § 3 Abs. 2, soweit der Bundesregierung 

Aufgaben übertragen sind, diese, . 
5. des § 5 d~r Bundeskanzler im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Landesverteidi­
gung, 

6. des § 13 die Bundesregierung, 
7. des § 14, soweit der Bundesregierung Aufga­

ben übertragen sind, diese, 
8. 'des § 17 Abs. 3 der Bundesminister für Inne­

res, 
9. des § 32 Abs. 5 der Bundesminister für Lan­

desverteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
Finanzen, 

10. des § 33 Abs. 1 bis 7 der Bundesminister für 
Landesverteidigung im Einvernehmen mit 
dem jeweils zuständigen Bundesminister, 
soweit aber der Wirkungsbereich eines ande­
ren als des Bundesministers für Landesvertei­
digung vorwiegend betroffen ist, dieser Bun­
desminister im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Landesverteidigung, 

Ü. des § 33 Abs. 8 der jeweils zuständige Bun­
desminister, 

12. des § 33 Abs. 9 die Bundesregierung, 
13. des § 36 Abs. 4 und 5, soweit der Bundesre­

gierung Aufgaben übertragen sind, diese, 
14. der §§ 53 und 54 der Bundesminister für 

Justiz, 
15. des § 56, soweit diese Bestimmungen die 

Unterlassung der Anmeldung nach § 17 
Abs. 3 betreffen,' der-Bundesminister für 
Inneres, . 

16. des § 61 Abs. 2 der Bundesminister für Lan­
desverteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler, soweit der Bundesregierung 
Aufgaben übertragen sind, diese, 

17. des § 61 Abs. 4 der Bundesminister für Lan­
desverteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

18. des § 67 die Bund~sregierung, 
19. des § 68, soweit sich diese Bestimmung auf 

Stempelgebühren bezieht, der Bundesmini­
ster für Finanzen, 

20. des § 68, soweit sich diese Bestimmung auf 
Bundesverwaltungsabgaben . bezieht, der 
Bundeskanzler, 

21. der übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für Landesverteidigung 

betraut. 

(2) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes 
gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgeset­
zes in der Fassung von 1929 in den Angelegenhei-

ten des § 51 Z 2 ist der Bundesminister für soziale 
Verwaltung betraut. Der § 51 Z 2 ist gegenüber den 
Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem 
Tage der Kundmachung des Bundesgesetzes BGB!. 
NI. 181/1955 (22. September 1955) in Kraft getre­
ten. Die Ausführungsgesetze der Länder waren bin­
nen sechs Monaten nach Kundmachung des Bun- . 
desgesetzes BGB!. NI. 181/1955 zu erlassen." 

Artikel II 

Das Heeresgebührengesetz, BGB!. NI. 1521 
1956, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGB!. NI. 285/1982, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 samt Überschrift hat zu entfallen. 

2. § 3 Abs. 1 Z 2 hat zu lauten: 

,,2. Sachbezüge und Aufwandsersatz 
(III. Abschnitt)," 

3. § 4 Abi;. 2 Z 1 lit. e hat zu lauten: 
"e) einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder einen 

außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des 
§ 40 Abs.2 des Wehrgesetzes 1978 leisten, 
70 Sj" 

4. § 4 Abs. 3 Z 2 hat zu lauten: 
,,2. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi­

ziere, die einen Wehrdienst als Zeitsoldat 
oder einen außerordentlichen Präsenzdienst 
im Falle des § 40 Abs.2 des Wehrgesetzes 
1978 leisten, 100 Sund" 

5. Im § 5 Abs. 2 ist nach der Betragsangabe 
,,2 550 S" der Punkt durch einen Beistrich zu erset­
zen und folgende Zeile einzufügen: 

"Brigadier 2 820 S." 

6. § 5 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Erstreckt sich der Anspruch auf die Dienst­
gradzulage auf Bruchteile eines Monats, so gebührt 
die Dienstgradzulage mit je einem Dreißigstel für 
jeden Kalendertag dieser Bruchteile." 

7. § 6 samt Überschrift hat zu lauten: 

"M 0 n a t s prä m i e 

§ 6. (1) Wehrpflichtige, die einen in den Z 1 bis 4 
genannten Präsenzdienst leisten, gebührt für jeden 
Monat eines solchen Präsenzdienstes eine Monats­
prämie, und .zwar 

1. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von 
sechs Monaten 
in der Höhe von 180 S j 

2. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von 
acht Monaten 
bis zum Ende des sechsten Monats 
in der Höhe von 180 S, 
für den siebenten und achten Monat 
in der Höhe von je 870 Sj 
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3. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat 
a) bei einem Verpflichtungszeitrau~ von 

weniger als einem Jahr 
in der Höhe von 3510 S, 

b) bei einem Verpflichtu'ngszeitraum von 
mindestens einem Jahr 
für Chargen in der Höhe von 6 000 S, 
für Unteroffiziere in der Höhe 
von 6300 S, 
für Offiziere in der Höhe von 7020 S; 

4. bei einem außerordentlichen Präsenzdienst im 
Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 
im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genann­
ten Präsenzdienst in der Höhe der zuletzt 
zugestandenen Prämie. 

(2) Erstreckt sich der Anspruch auf die Monats­
prämie auf Bruchteile eines Monats, so gebührt die 
Monatsprämie mit je einem Dreißigstel für jeden 
Kalendertag dieser Bruchteile." 

8. § 7 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Auszahlung und Einstellung von 
Taggeld, Dienstgradzulage und 

Monatsprämie 

§ 7. (1) Das Taggeld, die Dienstgradzulage und 
die Monatsprämie sind für jeden Kalendermonat 
am 15. jeden Monats auszuzahlen. Fällt der Dienst­
antrittstag nicht auf den Auszahlungstag, so sind 
die genannten Bezüge für die Tage bis zum 
Monatsende am Dienstantrittstag auszuzahlen; 
dies gilt nicht für den Antritt des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat. 

(2) Bei Kaderübungen, Truppenübungen und 
freiwilligen Waffenübungen, die nicht länger als 
20 Tage dauern, sind die im Abs. 1 genannten 
Bezüge am Dienstantrittstag für die gesamte Dauer 
der Waffenübung im vorhinein auszuzahlen. 

(3) Die dem Zeitsoldaten gebührende Monats­
prämie ist auf ein von ihm angegebenes Konto bei 
einem Kreditinstitut im Inland zu überweisen. Dies 
gilt auch für eine allfällige Familienbeihilfe nach 
dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 376, sowie im Falle des Bestandes 'ein~r Versi­
cherung nach § 17 b im letzten Jahr des Wehrdien­
stes als Zeitsoldat auch für das Taggeld und die 
Dienstgradzulage. Der Wehrpflichtige hat die 
erforderlichen Angaben spätestens bei Antritt des 
Wehrdienstes als Zeitsoldat seiner militärischen 
Dienststelle bekanntzugeben. 

(4) Bei der Berechnung und ZahlbarsteIlung der 
für Zeitsoldaten nach Abs. 3 zu überweisenden 
Bezüge hat das Bundesrechenamt unter sinngemä­
ßer Anwendung des § 2 Abs. 1 Z 1 und 7 des Bun­
desrechenamtsgesetzes,BGBI. Nr. 123/1978, mit­
zuwirken." 

9. § 7 a Abs. 1 hat ZU lauten: \ 
,,( 1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, 

Wehrpflichtige der Reserve sowie die im § 42 

Abs.5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Perso­
nen haben nach Maßgabe der folgenden Absätze 
Anspruch auf Fahrtkostenvergütung; Zeitsoldaten 
haben jedoch nur Anspruch auf Fahrtkostenvergü­
tung nach Abs. 2 lit. e." 

10. Im § 7 a Abs. 2 lit. d haben die Worte "oder 
des freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes" zu 
entfallen. 

11. Im § 7 a Abs. 2 lit. e hat der Klammeraus­
druck zu entfallen. 

12. Nach dem § 7 a sind folgende §§ 7 bund 7c 
samt Überschriften einzufügen: 

"Ü b erb r ü c k u n g s h i I fe 

§ 7 b. (1) Bei der Entlassung aus einem Wehr­
dienst als Zeitsoldat in der Gesamtdauer von min­
destens drei Jahren gebührt dem Wehrpflichtigen 
eine Überbrückungshilfe. 

(2) Die Überbrückungshilfebeträgt nach einem 
Wehrdienst als Zeitsoldat von 

drei Jahren das Zweifache, 
vier Jahren das Dreifache, 
fünf Jahren das Vierfache, 
sechs Jahren das Fünffache, 
sieben Jahren das Sechsfache, 
acht Jahren das Siebenfache, 
neun Jahren. das Achtfache, 
zehn Jahren das Neunfache, 
mehr als zehn Jahren das Zehnfache 

der dem Ze.itsoldaten für den letzten Monat des 
Wehrdienstes als Zeitsoldat gebührenden Monats­
prämie in der im § 6 Abs. 1 Z 3 lit. b vorgesehenen 
Höhe. Zeiten, in denen der Zeitsoldat die berufli­
che Bildung in Anspruch genommen hat, sind bei 
der Ermittlung des für die Überbrückungshilfe 
maßgeblichen Zeitraumes nicht zu berücksichtigen. 

(3) Für die Auszahlung der Überbrückungshilfe 
gilt der § 7 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

, 
(4) Wird ein ehemaliger Zeitsoldat, der eine 

Überbrückungshilfe erhalten hat, innerhalb von 
vier Jahren nach Beendigung des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat in den Bundesdienst aufgenommen, so 
ist er verpflichtet, die ÜberbrückungshiIfe soweit zu 
erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde 
gelegte Zahl der Monatsprämien höher ist als die 
Zahl der Monatsentgelte einschließlich allfälliger 
Zulagen, die einem Vertragsbediensteten des Bun­
des mit gleicher für die Bemessung der Abfertigung 
anrechenbarer Dienstzeit zuzüglich' der Zeit des 
Grundwehrdienstes zusteht. Der Erstattungsbetrag 
ist durch Abiug von den Bezügen im neuen Dienst­
verhältnis unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 13 a Abs. 2 bis 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, hereinzubringen. 

.3 
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Unterhaltsbeitrag für vorzeitig 
entlassene Zeitso'ldaten 

§ 7 c. Wird ein Zeitsoldat von Amts wegen vor­
zeitig aus dem Präsenzdienst entlassen (§ 40 Abs. 5 
des Wehrgesetzes 1978) und verfügt er über kein 
ausreichendes Einkommen, um seinen sowie den 
für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen not­
wendigen Lebensunterhalt bestreiten zu können, so 
ist ihm auf Antrag'vom Bundesminister für Landes­
-verteidigung ein Unterhaltsbeitrag zu gewähren. 
Dieser Unterhaltsbeitrag kann bis zur Höhe der 
während der beruflichen Bildung im Wehrdienst als 
Zeitsoldat zugestandenen Barbezüge und höch­
stens für ein Jahr zuerkannt werden." 

13. Die Überschrift des III. Abschnittes hat zu 
lauten: 

"Sachbezüge und Aufwandsersatz" 

14. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Zeitsoldaten. Ihnen 
können aus militärischen Gründen dauernd oder 
vorübergehend Unterkünfte unentgeltlich zugewie­
sen werden. Sie sind zur Benützung dieser Unter­
künfte nach den jeweiligen militarischen Erforder­
nissen verpflichtet." 

15. Der bisherige § 8 Abs. 2 erhält die Bezeich­
nung ,,(3)". 

16. § 9 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für Zeitsoldaten gilt der Abs. 1 nur w.ährend 
militärischer Übungen, die länger als 24 Stunden 
dauern, sowie während eines Einsatzes in ,den Fäl­
len des § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 
1978 oder während außerordentlicher Übungen 
nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978." 

17. Der bisherige § 9 Abs. 2 erhält die Bezeich­
nung ,,(3)". 

18 . Nach § 9 ist folgender § 9 a einzufügen: 

"S 0 I d a t e n h e i m e 

§ 9 a. (1) Sofern es die militärischen Erforder­
nisse zulassen, sind im Unterkunftsbereich nach 
Maßgabe der örtlichen und organisatorischen Ver­
hältnisse Räumlichkeiten für den Aufenthalt der 
Wehrpflichtigen während ihrer Freizeit (Soldaten­
heime) einzurichten, wobei auch ein diesem Ver­
wendungszweck angemessenes Angebot an Waren 
für den persönlichen Bedarf, wie Lebens- und 
Genußmittel, Toiletteartikel und Schreibwaren, zur 

'entgeltlichen Abgabe an die Wehrpflichtigen bereit-
zustellen ist; das Entgelt für die angebotenen 
Waren darf nur in der zur Deckung der Einkaufs-

_ kosten nötigen Höhe bemessen werden, Die Ein­
nahmen aus dem Verkauf der angebotenen Waren 
sind zweckgebunden zur Bestreitung der unmittel­
bar damit in--Zusammenhang stehenden Ausgaben 
zu verwenden, 

(2) Die Inanspruchnahme der Soldatenheime ist 
außer den Wehrpflichtigen -auch anderen Soldaten 
sowie den Angehörigen der Heeresverwaltung und 
sonstigen Personen, die sich aus dienstlichen Grün­
den oder mit Erlaubnis des zuständigen Komman­
danten im Unterkunftsbereich aufhalten, gestattet." 

19. § 10 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Ansprüche beim Verlassen des 
Garnisonsortes 

§ 10. (1) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsge­
mäß den Garnisonsort, so gebührt ihm, soferri wäh­
rend des Aufenthaltes außerhalb des Garnisonsor­

. tes die Beistellung einer militärischen Unterkunft 
nicht möglich, ist, eine Abfindung. Die Abfindung 
für die Unterkunft darf bei Wehrpffichtigen, die 
nichfOffiziere sind, das Ausmaß der Nächtigungs­
gebühr der Gebührenstufe 1, bei Offizieren das 
Ausmaß der Nächtigungsgebühr Jür gleichrangige 
Berufsoffiziere nach der Reisegebührenvorschrift 
1955 nicht überschreiten; § 13 Abs. 7 der Reisege­
bührenvorschrift 1955 gilt sinngemäß. 

(2) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsgemäß den 
Garnisonsort, so gebührt ihm, sofern die Teilnahme 
an der Verpflegung nicht möglich ist, eine Abfin­
dung. Die Abfindung für die Verpflegung darf das 
Vierfache des nach § 9 Abs. 3 jeweils festgesetzten 
Tageskostgeldes nicht überschreiten; diese Abfin­
dung erhöht. sich um den Wert der nach § 11 
gebührenden Verpflegszubußen. 

(3) Zeitsoldaten, die außerhalb mflitärischer 
Übungen von mehr als 24 Stunden Dauer, eines 
Einsatzes in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c 
des Wehrgesetzes 1978 oder außerordentlicher 
Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978 
befehlsgemäß den Garnisonsort verlassen und ver­
hindert sind, an der den Wehrpflichtigen verab­
reichten Verpflegung gegen Entgelt teilzunehmen, ' 
gebührt an Stelle der Abfindung nach Abs. 2 eine 

. Verpflegsgebühr im dreifachen Ausmaß der für die 
versäumten Mahlzeiten vorgesehenen Teilbeträge 
des nach § 9 Abs. 3 jeweils festgesetzten Tageskost­
geldes." 

20. Dem § 12 Abs. 3 sind folgende Sätze anzufü­
gen: 

"Dieser Betrag ist mit dem Taggeld auszuzahlen. 
Er gebührt nicht im Wehrdienst als Zeitsoldat." 

21. Nach § f2 a ist folgender § 12 b mit Über­
schrift einzufügen: 

"Verhind'erung des,Antrittes oder 
der Fortsetzung einer 

Dienstfreisteilung 

§ 12 b. Kann ein Wehrpflichtiger eine gewährte 
DienstfreisteIlung aus dienstlichen' Gründen 
befehlsgemäß nicht antreten oder nicht fortsetzen, 
so hat er Anspruch auf den Ersatz der ihm nach-
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weislich durch die Verhinderung des Antrittes oder 
der Fortsetzung der DienstfreisteIlung erwachsenen 
Reisekosten. " 

22. Nach § 17 a ist folgender § 17 b samt Über­
schrift einzufügen: 

"Ve r sie her u n g s s eh u t z für 
Zeitsoldaten 

§ 17 b. (1) Zeitsoldaten, die Anspruch auf beruf­
liche Bildung (§ 33 des Wehrgesetzes 1978) haben, 
sind im 1etzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeit­
soldat in. der Krankert- und Pensionsversicherung 
nach Maßgabe des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes pflichtversichert sowie in der Arbeits­
losenversicherung auf Grund des Arbeitslosenversi­
cherungsgesetzes 1977 versichert. Sie sind inAnge­
legenheiten der Arbeitslosenversicherung Dienst­
nehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1 lit. ades Arbeits­
losenversicherungsgesetzes 1977); als Dienstgeber 
gilt der Bund. 

(2) Die Beiträge für dienach Abs. 1 Versicherten 
sind zur Gänze vom Bund zu tragen. Als allge­
meine Beitragsgrundlage für die -Kranken-, Pen­
sions- und Arbeitslosenversicherung gilt das Tag­
geld, die Dienstgradzulage und die Monatsprämie. 

(3) Für die Dauer des Bestandes dieser Versiche­
rung sind die §§ 13 bis 17 a auf die Zeitsoldaten 
nicht anzuwenden. 

(4 ) War ein Zeitsoldat im Falle seiner Weiterver­
pflichtung in dem dieser Weiterverpflichtung vor­
angegangen Jahr nach Abs. 1 versichert, so sind die 
vom Bund für die Pensionsversicherung und die 
Arbeitslosenversicherung geleisteten Beiträge 
abzüglich jener Beiträge, die der Bund an die Pen­
sionsversicherungsträger gemäß Artikel V des 
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGB!. Nr. 
xxxxxx, für diesen Zeitraum zu leisten gehabt hätte, 
durch Abzug von der nach § 7 b gebühtenden 
Überbrückungshilfe hereinzubringen." 

23. § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Wehrpflichtige, die 
1. einen Grundwehrd'ienst III der Dauer von 

sechs Monaten, 
2, einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht 

Monaten oder 
3. einen außerordentlichen Präsenzdienst . im 

Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 
im Anschluß an einen in den Z 1 und 2 
genannten Prä~enzdienst 

leisten, haben nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnittes auf Antrag Anspruch auf Fami­
lienunterhalt für ihre Ehegattin und für Kinder im 
Sinne des § 119 des Einkommensteuergesetzes 
1972 (EStG 1972); für andere Personen gehührt 
Familienunterhalt nur dann, wenn der Wehrpflich­
tige ihnen kraft Gesetzes Unterhalt leistet oder zu 
leisten hätte." 

24. Im § 20 Abs. 2 ist das Zitat "Abs. 1 lit, b zwei­
ter Halbsatz" durch "Abs, 1 Z 2 zweiter Halbsatz" 
zu ersetzen, 

25: § 21 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1 ) Wehrpflichtige, die einen im § 18 Z 1 bis 3 
genannten Präsenzdienst leisten und Anspruch auf 
Familienunterhalt für Personen haben, mit denen 
sie im gemeinsamen Haushalt leben (§ 20 Abs. 1 
Z 1 und 2 sowie Abs. 2), gebührt auf Antrag die 
Wohnkostenbeihilfe bis zur Höhe von 20vH ihrer 
Bemessungsgrundlage für' den Familienunterhalt. 
Dieser Anspruch besteht nicht, sofern die Ehegattin 
des Wehrpflichtigen über eigene Einkünfte verfügt, 
die monatlich den für Beamte nach § 26 Abs. 5 des 
Pensionsgesetzes 1965, BGB!. Nr. 340, geltenden 
Mindestsatz - bei Einkünften aus nichtselbständi­
ger Arbeit diesen Mindestsatz zuzüglich des im 
§ 62 Abs. 1 EStG 1972 für den Fall der monatlichen 
Lohnzahlung vorgesehenen Bauschbetrages an 
Werbungskosten - übersteigen." 

26. Im § 21 Abs. 3 ist das Zitat ,,§ 18 Z 1 bis 4" 
durch ,,§ 18 Z 1 bis 3" zu ersetzen. 

27. § 21 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Mit der . Wohnkostenbeihilfe nach den 
Abs. 1 und 3 sind den Wehrpflichtigen die ihnen 
nachweislich während des Präsenzdienstes für die 
erforderliche Beibehaltung der notwendigen W oh­
nung entstehenden Kosten soweit abzugelten, als 
ein alle~falls während des Präsenzdienstes verblei­
bendes Einkommen diese Kosten nicht deckt. Dies 
gilt auch für jene Fälle, in denen der Erwerb der 
Wohnung zwar erst nach dem Antritt des Präsenz­
dienstes vollzogen, aber bereits vor der Zustellung " 
des Einberufungsbefehles hinsichtlich einer 
bestim'mten Wohnung nachweislich eingeleitet wor­
den ist." 

28. § 26 Abs, 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Familienunterhalt und die Wohnko­
stenbeihilfe sowie die Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 sind am 15. 
eines jeden Kalendermonats für den laufenden 
Kalendermonat auszuzahlen. Bei der Berechnung 
und ZahlbarsteIlung hat das Bundesrechenamt 
unter sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs. 1 Z 1 
und 7 des Bundesrechenamtsgesetzes mitzuwir­
ken." 

29. Im § 28 Abs. 5 hat der letzte Satz zu entfal­
len. 

30. § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38. Die Ansprüche. auf Barbezüge 
(lI. Abschnitt), ausgenommen die Monatsprämie 
für Zeitsoldaten und dIe dieser entsprechende 
Monatsprämie nach § 6 Abs. 1 Z 4, sowie die 
Ansprüche auf Sachbezüge und Aufwandsersatz 
(III. Abschnitt) sind der Zwangsvollstreckung ent­
zogen und können auf Dritte durch Rechtsge­
schäfte nicht übertragen werden." 
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31. § 39 hat zu lauten: 

,,§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 7 Abs. 4 und des § 26 Abs. 3, 
soweit sich diese Bestimmungen auf das Bun­
desrechenamt beziehen, der Bundesminister 
für Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 7 b Abs. 4 jeder Bundesmini­
ster insoweit, als er oberste Dienstbehörde ist, 

3. hinsichtlich des § 17 a Abs. 1 und 2 und des 
§ 38 der Bundesminister für Justiz, 

4. hinsichtlich des § 17b Abs. 1 der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Landesverteidi­
gung, 

5. hinsichtlich des § 30 Abs. 1 Z 3 der Bundesmi­
nister für Unterricht und Kunst, soweit es sich 
jedoch um Dienstverhältnisse handelt, die 
eine Tätigkeit an land- und forstwirtschaftli­
chen Berufs- oder niederen Fachschulen 
betreffen, der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, und zwar jeder im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzler, 

6. hinsichtlich des § 36 Abs. 3 der Bundesmini­
ster für Landesverteidigung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen, 

7. hinsichtlich des § 37, soweit sich diese Bestim­
mung auf Stempelgebühren bezieht, der Bun­
desminister für Finanzen, 

8. hinsichtlich des § 37, soweit sich diese Bestim­
mung auf Bundesverwaltungsabgaben bezieht, 
der Bundeskanzler, 

9. hinsichtlich der· übrigen Bestimmungen, und 
zwar soweit hiebei der Wirkungsbereich 
anderer Bundesminister berührt wird, im Ein­
vernehmen mit diesen der BundesminisJ-er für 
Landesverteidigung." 

Artikel III 

Das Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzei­
chen, BGBL Nr. 20211963, in der Fassung der Bun­
desgesetze BGBL Nr.97/1969, 272/1971 und 
422/1974 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) Das Bundesheerdienstzeichen ist an die 
im § 1 Abs. :3 Z 2 und 3 des Wehrgesetzes 1978, 
BGBL Nr. 150, genannten Angehörigen des Bun­
desheeres zu verleihen, und zwar 

1. als Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse an Per­
sonen, die fünf Dienstjahre als Angehörige 
des Bundesheeres (§ 1 des Wehrgesetzes 
1978) tatsächlich zu~ückgelegt haben, 

2. als Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse an Per­
sonen, die 15 Dienstjahre als Angehörige des 
Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

3. als Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse an Per­
sonen, die 25 Dienstjahre als Angehörige des 
Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

sofern sich die genannten Personen während dieser 
Zeit wohl verhalten haben. 

(2) Das Bundesheerdienstzeichen ist an Wehr­
pflichtige der Reserve zu verleihen, und zwar 

1. als Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse nach 
Ablauf eines Zeitraume~ von mindestens fünf 
Jahren ab der Entlassung aus dem Grund­
wehrdienst (§ 28 Abs. 1 oder 3 des Wehrge­
setzes 1978) oder der Beendigung der Waf­
fenübung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
1978 an Personen, die innerhalb dieses Zeit­
raumes freiwillige Waffenübungen im 
Gesamtausmaß von 15 W ocheJ;! geleistet 
haben, 

2. als Bundesheerdienstzeichen 2. Kla~se nach 
Ablauf eines Zeitraumes von mindestens 
15 Jahren ab der EntlassuJ;!g aus dem Grund­
wehrdienst oder der Beendigung der Waffen­
übung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
1978 an Personen, die innerhalb dieses Zeit­
raumes freiwillige Waffenübungen im 
Gesamtausmaß von 30 Wochen geleistet 
haben, 

3. als Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse nach 
Ablauf eines Zeitraumes von mindestens 
25 Jahren ab der Entlassung aus dem Grund­
wehrdienst oder der Beendigung der Waffen­
übung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
1978 an Personen, die innerhalb dieses Zeit­
raumes freiwillige Waffenübungen im 
Gesamtausmaß von 45 Wochen geleistet 
haben, 

sofern sich die Wehrpflichtigen der Reserve wäh­
rend der Leistung der freiwilligen Waffenübungen 
wohl verhalten haben. Der Leistung freiwilliger 
Waffenübungen ist hiebei gleichzuhalten 

a) die Leistung von Kaderübungen (§ 29 des 
Wehrgesetzes 1978) mit der Maßgabe, da·ß 
Kaderübungen in der Dauer von 15 Tagen 
freiwilligen Waffenübungen in der Da.uer 
von zwei Wochen entsprechen, 

b) die Leistung eines Wehrdienstes als Zeit­
soldat (§ 32 des Wehrgesetzes 1978), 

c) die Leistung eines Präsenzdienstes nach dem 
Bundesgesetz über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfelei­
stung in das Ausland, BGBL Nr. 233/1965, 

d) die Leistung eines freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienstes (§ 32 des Wehrgesetzes 
1978 in der vor dem Inkrafttreten des Art. I 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. xx/1983 gel­
tenden Fassung), 

in den Fällen der lit. b bis d mit der Maßgabe, daß 
ein Präsenzdienst dieser Art in der Dauer von 
einem Jahr freiwilligen Waffenübungen in der 
Dauer von fünf Wochen entsprechen; Bruchteile 
eines Jahres gelten hiebei als volles Jahr. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinnge­
mäß für Personen, die infolge 
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1. des Übertrittes oder der Versetzung in den 
Ruhestand, 

2. der Ernennung zum Beamten einer anderen 
Besoldungsgruppe, 

3. der Beendigung des Dienstverhältnisses als 
zeitverpflichteter Soldat, 

4. der Beendigung der Heranziehung zur Aus­
übung einer Unteroffiziersfunktion oder der 
Verwendung in einer Offiziersfunktion oder 

5. eines Austrittes aus dem Dienstverhältnis nach 
§ 84 der Dienstpragmatik, RGB\. 
Nr.15/1914, oder nach § 21 des Beamteh­
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGB\. Nr. 333, 

aus dem Bundesheer nach dem 22. September 1955 
ausgeschieden sind, sowie für ehemalige Vertrags­
bedienstete des Bundesheeres im Sinne des § 62 des 
Wehrgesetzes 1978 und für Beamte und Vertrags­
bedienstete, die gemäß § 11 des Wehrgesetzes 1978 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran­
gezogen waren, sofern die genannten Personen die 
Verleihung des Bundesheerdienstzeichens beim 
Bundesministerium für Landesverteidigung bean­
tragen. Dabei gilt das Ausmaß der nach Abs. 1 Z 1, 
2,oder 3 erforderlichen Dienstzeit auch dann als 
erreicht, wenn diese Personen die erforderliche 
Dienstzeit zwar nicht im vollen Ausmaß als Ange­
hörige des Bundeosheeres im öffentlichen Dienst tat­
sächlich zurückgelegt, aber freiwillige Waffen­
übungen im Ausmaß von drei Wochen für jedes 
nach Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 fehlende Jahr geleistet 
haben; Bruchteile eines Jahres gelten hiebei als voI­
les Jahr. 

(4) Die in den Abs. 2 und 3 genannten Personen 
sind von der Verleihung des Bundesheerdienstzei­
chens ausgeschlossen, wenn sie während der Zeit, 
in der sie nicht dem Bundesheer angehört haben, 

1. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener strafbarer Handlungen zu einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 
wegen einer oder mehrerer mit Bereiche­
rungsvorsatz begangener oder die öffentliche 
Sittlichkeit verletzender strafbaren Handlun­
gen rechtskräftig verurteilt worden sind, es sei 
denn, daß die Verurteilung getilgt oder die 
Rechtsfolgen endgültig nachgesehen sind; 

2. wegen eines Dienstvergehens zu einer Diszi­
plinarstrafe rechtskräftig verurteilt worden 
sind, es sei denn, daß die Eintragung der Dis­
ziplinarstrafe im Standesausweis gelöscht 
worden ist." 

2. Im §5 ist das Zitat ,,§ 50 Abs. 1 des Wehrge­
setzes" durch ,,§ 62 des Wehrgesetzes 1978" zu 
ersetzen. 

3. Im § 10 Abs. 2 ist das Zitat ,,§ 9 Abs. 2" durch 
,,§ 8 Abs. 2" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Das Bundesgesetz über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in 

das Ausland, BGBI. Nr. 233/1965, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGB\. Nr. 272/1971 und 
37011975 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Die Dienstleistung von Wehrpflichtigen als 
Angehörige des Bundesheeres in einer Einheit, die 
gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGB\. 
Nr. 173/1965 über die Entsendung österreichischer 
Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf 
Ersuchen internationaler Organisationen auf 
Grund freiwilliger Meldungen gebildet wird, ist -
sofern die Wehrpflichtigen nicht als Angehörige 
des Bundesheeres in einem Dienstverhältnis stehen 
- außerordentlicher Präsenzdienst nach § 27 
Abs.3 Z 7 des Wehrgesetzes 1978, BGB\. Nr. 150. 

. Auf diese Wehrpflichtigen haben nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen jene Rechtsvorschrif­
ten AI.lwendung zu finden, die für Wehrpflichtige 
gelten, die zu einem außerordentlichen Präsenz­
dienst nach § 27 Abs. 3 Z 1 des Wehrgesetzes 1978 
herangezogen werden." 

2. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: , 
,,§ 3. (1) Auf Wehrpflichtige, die einen außeror­

dentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 leisten, 
haben die Bestimmungen des 11., V. und 
VI. Abschnittes des Heeresgebührengesetzes, 
BGB!. Nr. 152/1956, keine Anwendung zu fin­
den." 

3. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Für die Ahndung von Ordnungswidrigkei­
ten und Dienstvergehen, die während einer Dienst­
leistung in einer gemäß § 1 des Bundesverfassungs­
gesetzes BGB!. Nr. 173/1965 gebildeten Einheit 
von Soldaten (§ 1 des Wehrgesetzes 1978) began­
gen worden sind, hat das Heeresdisziplinargesetz, 
BGB\. Nr. 151/1956, mit der Maßgabe Anwendung 
zu finden, daß 

1. Disziplinarvorgesetzter . 
a) aller der entsendeten Einheit angehörenden 

Soldaten der Vorgesetzte dieser Einheit ist, 
b) des Vorgesetzten der entsendeten Einheit der 

Bundesminister für Landesverteidigung ist, 

2. als zuständige Disziplinarkommission erster 
Instanz 

a) für OffiZiere jene Disziplinarkommission gilt, 
die für Berufsoffiziere, die beim Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung ständig in 
Verwendung stehen, zuständig ist, 

b) für Unteroffiziere, Chargen und Wehrmän­
ner jene Disziplinarkommission gilt, die für 
zeitverpflichtete Soldaten, die beim Militär­
kommando Wien ständig in Verwendung ste­
hen, zuständig ist, 

3. über Chargen oder Wehrmänner 
a) an Stelle der Ordnungsstrafe Ausgangsverbot 

auch die Ordnungsstrafe Geldbuße, 
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b) an Stelle der Dlsziplinarstrafe Ausgangsver­
bot auch die Disziplinarstrafe Geldbuße 

verhängt werden kann, 

4. hinsichtlich der Geldstrafen und ihrer Voll­
streckung an die. Stelle der Barbezüge nach dem 
Heeresgebührengesetz die Geldleistungen nach § 3 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes treten und für die 
Dauer der Vollstreckung des Disziplinararrestes an 
Stelle der Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes 

a) Wehrmännern, Chargen und 
Unteroffizieren .......... . 

b) Offizieren .............. . 
c) Wehrpflichtigen, die den 

Präsenzdienst im Sinne des 
§ 1 unmittelbar im Anschluß 
an einen Wehrdienst als Zeit-
soldat oder einen Grund-
wehrdienst in der Dauer von 
acht Monaten (§ 28 Abs. 3 
des Wehrgesetzes 1978) lei-
sten, 

geBühren, 

30 S täglich, 
60 S täglich, 

90 S täglich 

5. bei Wehrpflichtigen, die als Angehörige des 
Bundesheeres in einem Dienstverhältnis stehen, für 
die Bemessung der Geldbuße und der Minderung 
des Dienstbezuges, die Auslandseinsatzzulage in 
den Monatsbezug einzurechnen ist." 

4. § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Wehrpflichtige, die sich während des 
Grundwehrdienstes oder des Wehrdienstes als Zeit­
soldat zu einer Dienstleistung gemäß § 1 gemeldet 
haben, gelten mit Ablauf des Tages, der dem Tag 
vorausgeht, für den der Wehrpflichtige zum außer­
ordentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 einbe­
rufen wird, als im Sinne des § 40 des Wehrgesetzes 
1978 vorzeitig aus dem Grundwehrdienst bezie­
hungsweise aus dem Wehrdienst als Zeitsoldat ent­
lassen, sofern dieser nicht schon früher geendet hat. 
Wird unmittelbar vor und unmittelbar nach einer 
Dienstleistung gemäß § 1 ein Wehrdienst als Zeit­
soldat geleistet, so gilt die Dienstleistung gemäß § 1 
nicht als Unterbrechung des Wehrdienstes als Zeit­
soldat. 

(2) Die Zeit eines außerordentlichen Präsenz­
dienstes im' Sinne des § 1 ist auf die Dauer des 
Grundwehrdienstes (§ 28 Abs. 1 oder 3 des Wehr­
gesetzes 1978) anzurechnen." 

Artikel V 

Zur Abgelt!-lllg der Aufwendungen, die den Pen­
sionsversicherungsträgern aus der Anrechnung des 
von Zeitsoldaten gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1978 in der Fassung dieses Bundesgesetzes geleiste­
ten Wehrdienstes für die über ein Jahr dieses Wehr­
dienstes hinausgehenden Zeiten erwachsen, hat der 
Bund an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-

rungsträger gemäß § 447 gdes Allgemeinen Sozial-
. versicherungsgesetzes einen Abgeltungsbetrag zu 
leisten. Dieser beträgt für jeden Zeitsoldaten, des­
sen Wehrdienst länger als ein Jahr dauert, ab dem 
zweiten Jahr seiner Wehrdienstleistung als Zeit­
soldat monatlich 17,5 vH der Monatsptämie für 
Offiziere gemäß § 6 Abs. 1 Z 3 lit. b des Heeresge­
bührengesetzes inder ab dem 1. Jänner 1984 gel­
tenden Fassung. 

Artikel VI 

(1) Hinsichtlich der Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes nach 
Abs.5 Z 3 

1. zeitverpflichtete Soldaten sind, 
2. nach § 12 des Wehrgesetzes 1978 in der vor 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach 
Abs. 5 Z 3 geltenden Fassung in einer Offi­
ziersfunktion verwendet werden oder 

3. einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
leisten, 

bleiben der § 1 Abs. 3, der § 10, der § 12, der § 27, 
der § 29 Abs. 9 lit. b, der § 32, der § 33, der § 36 
Abs. 2, der § 40 Abs. 2 und 9, der § 48, der § 49, der 
§ 50 Abs. 2, der § 52 Abs, 1, der § 63 Abs. 6 und der 
§ 68 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung in 
Kraft, die bis zu dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes folgenden Tag gilt. Diese Personen, 
sind bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Präsenz­
stand Angehörige des Bundesheeres im Sinne des 
§ 1 des Wehrgesetzes 1978. Hinsichtlich der unter 
Z 1 und 2 ,genannten Personen, die vor dem 1. Jän­
ner 1984 aus dem Präsenzstand ausgeschieden sind, 
bleibt der § 29 Abs. 9 lit. b des Wehrgesetzes 1978 
in der bis zum 1. Jänner 1984 geltenden Fassung in 
Kraft. 

(2) Hinsichtlich der Wehrpflichtigen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
nach Abs. 5 Z 3 einen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst leisten, bleiben der § 4 Abs. 2 und 
3, der § 7, der § 7a, der § 18, der § 38 und der § 39 
des Heeresgebührengesetzes sowie der § 4 Z 4 lit. c 
und der § 5 Abs. 1 des. Bundesgesetzes über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres 
zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. 
Nr. 233/1965, jeweils in der bis zum 1. Jänner 1984 
geltenden Fassung in Kraft. 

(3) Wehrpflichtige, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes nach Abs. 5 Z 3 einen 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst leisten, 
sind bei der Anwendung des § 47 des Wehrgesetzes 
1978 und des § 21 des Heeresgebührengesetzes 
jeweils in der Fassung dieses Bundesgesetzes Zeit- _ 
soldaten gleichzuhalten. 

(4 ) Wehrpflichtige, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes nach Abs. 5 Z 3 einen 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst leisten, 
sind berechtigt, auf Grund freiwilliger Meldung 
den Wehrdienst als Zeitsoldat noch vor Ablauf 
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ihres freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes 
anzutreten. Solche Meldungen sind von dem der 
Kundmachung dieses. Bundesgesetzes folgenden 
Tag an bis spätestens 31.Jänner 1984 zulässig. 
Wehrpflichtige, die auf Grund dieser Meidung zum 
Wehrdienst als Zeitsoldat verpflichtet werden, gel­
ten mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, 
mit dem der Wehrdienst als Zeitsoldat beginnt, als 
im Sinne des § 40 des Wehrgesetzes 1978 vorzeitig 
aus dem freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
entlassen. 

(5) Dieses Bundesgesetz tritt 
1. hinsichtlich des § 32 des Wehrgesetzes 1978 

in der Fassung des Artikel I Z 9 mit dem sei­
ner Kundmachung folgenden Tag, 

2. hinsichtlich des Artikel II Z 28 mit 1. Jänner 
1985 und 

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen mit 
, 1. Jänner 1984 

in Kraft, 

(6) Verordnungen auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem sei­
ner Kundmachung folgenden Tag an erlasse~ wer­
den. 

(7) Hinsichtlich der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes gilt folgendes: 

1. Die Vollziehung des Art. I dieses Bundesge­
setzes richtet sich nach § 69 des Wehrgesetzes 
1978 in der Fassung dieses Bundesgesetzes. 

2. Die Vollziehung des Art. II und des Art. VI 
Abs. 2, soweit sich dieser auf das Heeresge­
bührengesetz bezieht,' richtet sich nach § 39 
des Heeresgebührengesetzes in der Fassung' 
dieses Bundesgesetzes. 

3. Mit der Vollziehung der Art. III, IV, V und 
VI Abs."2, soweit sich dieser auf das Bundes­
gesetz über die Entsendung von Angehörigen 
des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland bezieht, sowie des Art. VI Abs. 3 und 
4 ist der Bundesminister für Landesverteidi­
gung betraut. 

4. Die Vollziehung des Art. VI Abs. 1 richtet 
sich nach § 68 des Wehrgesetzes 1978 in der 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
nach Abs. 5 Z 1 geltenden Fassung. 

5. Mit der Vollziehung des Art. VI Abs, 6 ist der 
jeweils zuständige Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Bedarf nach einer sachgerechten Neuregelung für eine zeitlich begrenzte Wehrdienstleistung 1m 
Sinne einer Entschließung des Nationalrates vom 1. Juni 1982. 

Ziel: 

Schaffung einer neuen Art des außerordentlichen Präsenzdienstes ("Wehrdienst als Zeitsoldat"), der 
an die Stelle der bisherigen Einrichtungen des freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes, des zeitver­
pfIichteten Soldaten und der Verwendung in einer Offiziersfunktion treten soll: 

Inhalt: 

Einbau des Wehrdienstes als Zeitsoldat in das System der Präsenzdienstarten im Wehrgesetz 1978; 
entsprechende Ergänzung der gebührenrechtlichen Regelung für diesen Wehrdienst im Heeresgebühren­
gesetz; Anpassung des Bundesgesetzes über das Bundesheerdienstzeichen und des Bundesgesetzes über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Im J<ihre 1984 Mehrkosten zwischen 100 und 200 Millionen Schilling. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfas­
sung über die Heeresgebührengesetz-Novelle 1982 
am 1. Juni 1982 eine Entschließung gefaßt, mi~ der 
der Bundesminister für Landesverteidigung ersucht 
wurde, "nach Ablauf von zwei Jahren einen Bericht 
über die Auswirkungen der Entschädigung für 
Wehrpflichtige, die einen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst leisten, vorzulegen" und darüber 
hinaus "die Verhandlungen über die Schaffung des 
TYP.us Soldat auf Zeit mit den zuständigen Ressorts 
zügig fortzusetzen und tunlichst bis zur Berichter­
stattung abzuschließen". Vom Bundesministerium 
fü~ Landesverteidigung waren diesbezüglich bereits 
S~lt dem Jahre 1 :79 Vorarbeiten geleistet worden, 
d~e zur Ausarbeitung eines Grundkonzeptes über 
ein Rechtsverhältnis als Zeitsoldat führten. Auf­
bauend auf diesem Grundkonzept wurde im 
Zusammenwirken mit den hiebei sachlich berührten 
Bundesministerien ein entsprechender Gesetzent­
wurf ausgearbeitet und dem Begutachtungsverfah­
ren unterzogen. 

Di.eses Begutachtungsverfahren hat jedoch 
gezeigt, daß gegen die in Aussicht genommene 
Gestaltung des Rechtsverhältnisses als ein öffent­
lich-rechtliches Verpflichtungsverhältnis eigener 
Art, das weder Präsenzdienst noch Dienstverhältnis 
ist, in mehrfacher Hinsicht grundsätzliche Beden­
ken bestehen. Solche Bedenken wurden insbeson­
dere vom Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst, 
vom Rechnungshof, vom Amt der Wiener Landes­
regieru~g, von der Bundeskammer der gewerbli­
chen Wirtschaft und von der Gewerkschaft Öffent­
licher Dienst geäußert. Seitens des Bundeskanzler­
amtes/V erfassu~gdienst wurde· eine Überprüfung 
des gegenständlichen Vorhabens hinsichtlich "einer 
noch stärkeren Annäherung an traditionelle wehr­
rechtliche Institute" angeregt. 

Der Anregung des Bundeskanzleramtes folgend 
wurde vom Bundesministerium für Landesverteidi­
gung im Zusammenwirken mit den sachlich berühr­
ten Bundesministerien der vorliegende Gesetzent­
wurf ausgearbeitet, in dem auf die Ergebnisse des 
erwähnten Begutachtungsverfahrens Bedacht 
genommen ist. 

Der Wehrdienst als Zeitsoldat soll nach der nun­
mehr vorgesehenen Regelung eine Art des außeror-

dentlichen Präsenzdienstes bilden. Er soll - wie 
bisher der freiwillig verlängerte Grundwehrdienst 
- im Wege einer freiwilligen Meldung begründet 
werden und - ähnlich den bisherigen Einrichtun­
gen des zeitverpflichteten Soldaten sowie der Ver­
wen~ung in Offiziersfunktion ("Offizier auf Zeit") 
- eine Begrenzung der Verpflichtungsdauer mit 
höchst~ns zehn Jahren (bei Militärpiloten 15 Jah­
ren), jede~falls aber mit der Vollendung des 
40. LebenSjahres, aufweisen. Ebenfalls in Anleh­
nung .an die für die erwähnten drei Personengrup­
pen bisher geltende Regelung soll dem Zeitsoldaten 
ein Anspru~~ auf berufliche Bildung ,sowie auf 
bevorzugte Ubernahme in den öffentlichen Dienst 
eingeräumt werden. Für diese Neuregelungen 
bedarf es der entsprechenden Änderungen bzw. 
Ergänzungen der einschlägigen Bestimmungen des 
Wehrgesetzes 1978, BGBI. Nr. 150. 

Die Besoldung des Zeitsoldaten soll gemäß sei­
ner rechtlichen Stellung als Wehrpflichtiger; der 
Präsenzdienst leistet, in das System der Barbezüge 
nach dem Heeresgebührengesetz, BGBI. 
Nr. 152/1956, in der geltenden Fassung eingeord­
net werden. Dementsprechend soll die Besoldung 
des Zeitsoldaten - in Anlehnung an die bisher für 
den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst gel­
tenden ~estimmungen - im wesentlichen aus Tag­
geld, DIenstgradzulage und Monatsprämie beste­
hen; darüber hinaus soll aber dem Zeitsoldaten am 
Ende dieses Präsenzdienstes eine nach dessen 
Dauer gestufte Überbrückungshilfe gebühren. Fer­
ner ist für die Zeitsoldaten angesichts der verhält­
nismäßig langen Verpflichtungsmöglichkeit abwei­
chend von den bisherigen Präsenzdienstarten ein 
spezieller sozialversicherungsrechtlicher Schutz im 
Bereich der Kranken-, Pensions- und Arbeitslosen­
versicherung vorgesehen; dieser sozialversiche­
rungsrechtliche Schutz soll entsprechend der mit 
der beruflichen Bildung vorgesehenen Übergangs­
phase aus dem Wehrdienst in das zivile Berufsleben 
im letzten Stadium der Wehrdienstleistung als Zeit­
soldat einsetzen." 

Im. Z~sammenh~ng mit dieser Neuregelung 
erweist Sich auch eine entsprechende Adaptierung 
des Bundesgesetzes über das Bundesheerdienstzei­
chen, BGBI. Nr. 20211963, in der geltenden Fas­
sung und des .Bundesgesetzes über die Entsendung 
von Angehöngen des Bundesheeres zur Hilfelei-

4 

51 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 57

www.parlament.gv.at



16 51 der Beilagen 

stung in das Ausland, BGBL Nr. 233/1965, in der 
geltenden Fassung als erforderlich. 

Die yorgesehene Einrichtung des Zeitsoldaten 
soll an die Stelle der bisherigen Einrichtungen des 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes, des zeit­
verpflichteten Soldaten und des "Offiziers auf 
Zeit" treten. Für jene Heeresangehörigen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorgesehenen Bun­
desgesetzes einem der drei genannten Personen­
kreise angehören, ist eine entsprechende Über­
gangsregelung vorgesehen. 

In gesetzestechnischer . Hinsicht· scheint eine 
Zusammenfassung der erwähnten vier Gesetzesän-
1.erungen in. einem Bundesgeset~ aus Gründen der 
Ubersichtlichkeit und der leichteren Handhabung 
der zueinander in unmittelbarer Wechselbeziehung 
stehenden Regelungen durch die Organe der Voll­
ziehung zweckmäßig. Dabei sollen die Änderungen 
des Wehrgesetzes 1978 den Artikel I, des Heeres­
gebührengesetzes den Artikel II, des Bundesgeset­
zes über das Bundesheerdienstzeichen den Arti­
kel III, des Bundesgesetzes über die Entsendung 
von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfelei­
stung in das Ausland den Artikel IV, eine Sonder­
bestimmung über Beitragsleistungen an die Pen­
sionsversicherungsträger den Artikel V sowie die 
Übergangs- und Schlußbestimmungen den Arti­
kel VI bilden. Im übrigen wurde hinsichtlich des 
Heeresgebührengesetzes bereits eine Wiederver­
lautbarung vorbereitet, in der nunmehr auch die 
vorgesehene Novellierung berücksichtigt werden 
wird. . 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung des im 
Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes, mit dem das 
Wehrgesetz 1978, das Heeresgebührengesetz, das 
Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzeichen 
und das Bundesgesetz über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in 
das Ausland durch die Einfügung von Bestimmun­
gen über den Wehrdienst als Zeitsoldat geändert 
werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 1983), grün­
det sich im allgemeinen auf Art. 10 Abs. 1 Z 15 
B-VG ("militärische Angelegenheiten"), hinsicht­
lich des § 33 Abs. 7 und 8 des Wehrgesetzes 1978 
(Art. I Z 9) auf Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG("Dienst­
recht der Bundesbediensteten"), hinsichtlich des 
§ 17b des Heeresgebührengesetzes (Art. 11 Z 20) 
auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG ("Sozial- und Ver­
tragsversicherungswesen") sowie hinsichtlich des 
§ 38 des Heeresgebührengesetzes (Art. 11 Z 28) auf 
Art. 10 Abs. 1 Z 6 ("Zivilrechtswesen"). 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: 

11. Besonderer Teil 

. Zu Artikel I (Novellierung des Wehrgesetzes 1978) 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 3): 

Da der neue Wehrdienst als Zeitsoldat an die 
Stelle des bisherigen freiwillig verlängerten Grund-

wehrdienstes, des Dienstverhältnisses als zeitver­
pflichteter Soldat oder als "Offizier auf Zeit" tre­
ten soll, ist der im § 1 Abs. 3 enthaltene Katalog der 
Angehörigen des Bundesheeres entsprechend anzu­
passen. Wehrpflichtige, die den Wehrdienst als 
Zeitsoldat leisten, bedürfen hiebei keiner ausdrück­
lichen Erwähnung, da sie dem in der Z 1 angeführ­
ten Kreis der zum ordentlichen oder außerordentli­
chen Präsenzdienst einberufenen Personen angehö­
ren. Neben der erwähnten Anpassung ist in der Z 2 
eine Präzisierung vorgesehen. 

Zu Z 2 (§ 10): 

. Der bisherige § 10 enthielt die wehrrechtlichen 
Bestimmungen über den zeitverpflichteten Solda­
ten, ~ie nunmehr wegfallen sollen. Für jene Perso­
nen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorge­
sehenen Bundesgesetzes zeitverpflichtete Soldaten 
sind, soll allerdings die geltende Rechtslage auf­
recht erhalten bleiben (vgl. hiezu die Erläuterungen 
zu Art. VI). 

An die Stelle des bisherigen Inhalts des § 10 sol­
len die Bestimmungen über die militärischen 
Dienstgradbezeichnungen treten. Diese bisher im 
§ 2 des Heeresgebührengesetzes enthaltene Rege- . 
lung soll aus systematischen Gründen in das Wehr­
gesetz 1978 eingeordnet und im Zusammenhang 
mit den durch die vorgesehene Änderung der 
Rechtslage notwendigen Anpassungen auch im 
Interesse der Vollständigkeit ergänzt werden. Die 
bisherige Regelung verwies hinsichtlich der wehr­
rechtlichen Dienstgradbezeichnungen auf die für 
Berufsoffiziere, zeitverpflichtete Soldaten und die 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran­
gezogenen Beamten vorgesehenen Amtstitel (Ver­
wendungsbezeichnungen). Eine inhaltliche Beibe­
haltung dieser Regelung ist schon wegen des Weg­
falls der Einrichtung des zeitverpflichteten Solda­
ten nicht möglich. Die militärischen Dienstgradbe­
zeichnungen sollen daher nunmehr ihrem wehr­
rechtlichen Charakter gemäß im Wehrgesetz 1978 
geregelt werden. Im Abs. 1 ist ein entsprechender 
Katalog der für die Soldaten in Betracht kommen­
den Dienstgradbezeichnungen enthalten. Nur für 
die Berufsoffiziere, die als Beamte auf Grund eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses dem Bun­
desheer angehören, sollen die Amtstitel (Verwel1-
dungsbezeichungen) unmittelbar auch als wehr­
rechtliche Dienstgradbezeichnungen gelten. 

ZuZ3 (§ 12): 

Da neben den zeitverpflichteten Soldaten auch 
die "Offiziere auf Zeit" durch die neue Einrichtung 
des Zeitsoldaten ersetzt werden sollen, wird § 12 
entbehrlich. Für jene Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des vorgesehenen Bundesgeset-

, zes "Offiziere auf Zeit" sind, soll allerdings die gel­
tende Rechtslage aufrecht erhalten bleiben (vgl. 
hiezu die Erläuterungen zu Art. VI). 
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Zu Z 4 (§ 26 Abs 1)': 

Im Hinblick auf die gleichzeitig vorgesehene 
N ovellierung des Heeresgebührengesetzes . ist eine 
Anpassung der Zitierung notwendig. Ferner soll 
der dynamische Charakter dieser Verweisung ent­
sprechend den "Legistischen Richtlinien 1979" bei 
der erstmaligen Verweisung nur mehr durch 
Angabe der Fundstelle der Stammfassung und in 
der Folge ohne Angabe der FundsteIle ausgedrückt 
werden. 

Zu Z 5 (§ 26 Abs. 2): 

Aus den bereits zur Art. I Z 4 (§ 26 Abs. 1) 
genannten Gründen soll der Hinweis auf eine 
bestimmte Fassung des Heeresgebührengesetzes 
entfallen. 

Zu Z 6 (§ 27Abs. 3 Z 3): 

Der neu vorgesehene Wehrdienst als Zeitsoldat 
soll durch die Neufassung der Z 3 systemgerecht an 
die Stelle des bisherigen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienstes in den Katalog der Präsenz­
dienstarten' eingeordnet werden. 

Zu Z 7 (§ 28 Abs. 3): 

Die Zitierung des § 32 soll an die im Art. I Z 9 
vorgesehene Neufassung dieses Paragraphen ange­
paßt werden. 

Zu Z 8 (§ 29 Abs. 91it. b): 

Angesichts der qualifizierten Ausbildung und 
Verwendung von Zeitsoldaten in Kaderfunktionen 
bilden sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Prä­
senzstand einen wertvollen Reservekader. Durch 
die vorgesehene Ergänzung der lit. -b soll gewähr­
leistet werden, daß die im Wehrdienst alsZeitsoldat 
erworbenen Befähigungen nach dem Ausscheiden 
aus dem Präsenzstand im Wege von Kaderübungen 
erhalten und vertieft werdep., sodaß diese Wehr­
pflichtigen auch in den folgenden Jahren alsbeson­
ders qualifiziertes Kaderpersonal für die Land­
wehrverbände zur Vefügung stehen. 

Zu Z 9 (§§ 32 und 33): 

Die Einrichtung des Wehrdienstes als -Zeitsoldat 
ist in weitgehender Anlehnung an den bisherigen 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst vorgese­
hen. Während jedoch die Verpflichtungszeiträume 

. dieses Präsenzdienstes in einer Mindestdauer von 
drei Monaten, darüber hinaus in Abschnitten von 
jeweils sechs Monaten oder einem Vielfachen die­
ses Zeitraumes bis zum Höchstausmaß von vier 
Jahren gegliedert waren, soll der Wehrdienst als 
Zeitsoldat durch eine e'ntsprechend flexible Rege­
lung mit einer Mindestdauer von drei Monaten und 
eine Hächstdauer von zehn Jahren (bei einer Ver­
wendung als Militärpilot mit einer Hächstdauer 
von 15 Jahren) den militärischen Bedürfnissen bes-

ser gerecht werden. Der Wehrdienst als Zeitsoldat 
soll - ebenfalls unter den erwähnten Gesichts­
punkten - bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Zeitsoldat das 40. Lebensjahr vollendet, 
zulässig sein (§ 32 Abs. 1 und 2). Nähere. Bestim­
mungen über die zulässige Zahl der Verpflichtun­
gen eines Wehrpflichtigen und ihre jeweilige Dauer 
sollen vom Bundesminister für Landesverteidigung 
den jeweiligen militärischen Erfordernissen ent­
sprechend durch Verordnung getroffen werden 
(§ 32 Abs.3). Im § 32 Abs.4 sind die sachlichen 
Voraussetzungen für die Heranziehung von Zeit­
soldaten festgelegt. Aus budgetpolitischen Gründen 
soll nach der im Abs. 5 vorgesehenen Regelung die 
nach dem jeweiligen militärischen Bedarf für das 
einzelne Finanzjahr notwendige Anzahl von Zeit­
soldaten im voraus einvernehmlich mit dem Bun­
deskanzler und dem Bundesminister für Finanzen 
bestimmt werden. Dies setzt voraus, daß der Bedarf 
durch Übermittlung ehtsprechender Übersichten 
samt Erläuterungen an den Bundeskanzler und den 
Bundesminister für Finanzen alljährlich rechtzeitig 
für das folgende Finanzjahr nachzuweisen ist, 
damit im Rahmen der Budgeterstellung der erfor­
derliche Ausgabenbedarf vorgesehen werden kann. 
Das Verfahren hinsichtlich der freiwilligen Mel­
dung zum Wehrdienst als Zeitsoldat wird in weit­
gehender Übereinstimmung mit dem für den frei­
willig verlängerten Grundwehrdienst schon lang­
jährig bewährten Verfahren vorgesehen. Um eine 
reibungslose Abwicklung des Verfahrens. zu 
erleichtern, werden lediglich einzelne Fristen erwei­
tert. Ferner soll die Meldung in jedem Falle aus­
drücklich angenommen werden (§ 32 Abs. 6 bis 8). 

Der im § 33 geregelte Anspruch auf berufliche 
Bildung soll im wesentlichen der bisher für den frei-

. willig verlängerten Grundwehrdienst, für zeitver­
pflichtete Soldaten sowie für "Offiziere auf Zeit" 
geltenden Regelung entsprechen. Im Interesse einer 
möglichst kontinuierlichen Überleitung des Zeitsol­
daten in sein ziviles Berufsleben sowie aus militäri­
schen Gründen soll die berufliche Bildung grund­
sätzlich unmittelbar vor der BeendiguI)g des Wehr­
dienstes als Zeitsoldat zu gewähren sein. Nur in 
den Fällen, in denen der vom anspruchsberechtig­
ten Zeitsoldaten angestrebte Bildungsgang einen 
anderen Zeitpunkt bedingt, soll eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz zulässig sein. Die Zeit, in der der 
Zeitsoldat die berufliche Bildung in Anspruch 
nimmt, ist Teil seines Wehrdienstes ; er unterliegt 
daher weiterhin den militärischen Dienstpflichten 
der Soldaten. Soweit es die berufliche Bildung 
zuläßt, ist der Zeitsoldat demnach zur militärischen 
Dienstleistung verpflichtet. Der Anspruch auf 
berufliche Bildung soll aus verwaltungsökonomi­
schen Gründen, im Interesse einer möglichst 
zweckmäßigen Vorbereitung des Zeitsoldaten auf 
seine weitere Berufslaufbahn sowie aus arbeits­
marktpolitischen Gründen nur jene Berufe umfas­
sen, gegen die von der Arbeitsmarktverwaltung 
an läßlich der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung 
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des Zeitsoldaten nicht Einwände wegen mangeln­
der Fähigkeiten oder Verwendungsmöglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt (vgl. § 3 Abs. 1 des Arbeits­
marktförderungsgesetzes) erhoben wurden. Für die 
Zeitsoldaten ist ferner eine Regelung ~insichtlich 
einer bevorzugten Berücksichtigung im Falle der 
Bewerbung um eine Planstelle der Bundesverwal­
tung vorgesehen, die den bisherigen vergleichbaren 
Bestimmungen für zeitverpflichtete Soldaten, 
"Offiziere auf Zeit" und Wehrpflichtige im freiwil­
lig verlängerten Grundwehrdienst nachgebildet 
wurde. 

Z!l Z 10 (§ 36 Abs. 2): 

Um Wünsche der Wehrpflichtigen hinsichtlich 
Garnison, Truppengattung und Einberufungster­
min im Rahmen der militärischen Möglichkeiten in 
sachgerechter Weise berücksichtigen zu können, 
soll das bisherige Formalerfordernis, daß solche 
Wünsche nur vor der Stellungskommission vorzu­
bringen sind, wegfallen. Im übrigen wird der Aus­
druck "freiwillig ve:rlängerter Grundwehrdienst" 
durch "Wehrdienst als Zeitsoldat" ersetzt. 

Zu Z 11 (§ 40 Abs. 9): 

Ebenso wie im § 36 Abs. 2 soll auch hier der Aus­
druck "freiwillig' verlängerter Grundwehrdienst" 
durch "Wehrdienst als Zeitsoldat" ersetzt werden. 

Zu Z 12 (§ 41): 

Hinsichtlich der vorzeitigen Entlassung wegen 
Dienstunfähigkeit soll der Grundsatz der bisheri­
gen Regelung in der vorgesehenen Neufassung bei­
behalten werden. 

Bei freiwilligen Präsenzdienstleistungen, nämlich 
freiwilligen Waffenübungen, Kaderübungen auf 
Grund freiwilliger Meldung, Wehrdienst als Zeit­
soldat oder einem Präsenzdienst im Auslands­
einsatz ,(nach dem, Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 233/1965), soll jedoch die Rechtswirkung der 
vorzeitigen Entlassung zugunsten des Wehrpflichti­
gen eingeschr~nkt werden. 

Bei jenen Präsenzdienstleistungen, die ihrer 
Natur nach gegenüber dem Verpflichtungsrahmen 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat eine beträchtlich 
kürzere Dauer aufweisen, soll die Rechtswirkung 
der vorzeitigen Entlassung - abgesehen vom Fall 
der Feststellupg der Dienstunfähigkeit bei der Ein­
stellungsuntersuchung - in jedem Falle nur mit 
dem Einverständnis des Wehrpflichtigen eintreten. 
Bei Zeitsoldaten hingegen soll diese Begünstigung 
angesichts des erwähnten weiten Verpflichtungs­
rahmens nach der Dauer ihrer Präsenzdienstlei­
stung gestuft vorgesehen werden. Dem Zeitsolda­
ten soll von der Feststellung der Dienstunfähigkeit 
bis zur vorzeitigen Entl'l-ssung ein Zeitraum einge­
räumt werden, der dem bis zum Zeitpunkt der Fest­
stellung der Dienstunfähigkeit im Wehrdienst als 
Zeitsoldat erworbenen Anspruch auf berufliche Bil-

dung entspricht. Hat der Zeitsoldat im Zeitpunkt 
der Feststellung der Dienstunfähigkeit noch keinen 
Anspruch auf berufliche Bildung erworben, so soll 
ihm bis zur vorzeitigen Entlassung 'jedenfalls ein 
Zeitraum von einem Jahr eingeräumt werden. 
Diese Zeiträume sollen nach Möglichkeit für eine 
berufliche Bildung, und zwar auch dann, wenn 
ohne Eintritt der Dienstunfähigkeit ein solcher 
Anspruch noch nicht entstanden wäre, genutzt wer­
den können. Hiedurch wird auch der sozialversi­
cherungsrechtliche Schutz nach § 17 b des Heeres­
gebührengesetzes in der vorgesehenen Neufassung 
im letzten Jahr vor der Entlassung bewirkt. 

Hinsichtlich der Zitierung des Heeresversor­
gungsgesetzes im Abs. 3 Z 1 wird auf die diesbe­
züglichen Erläuterungen zu Art. II Z 8 verwiesen. 
In der gegenständlichen Zitierung wurde auch 
bereits der erst in der gesonderten Novelle zum 
Heeresversorgungsgesetz als eine weitere lit. des 
§ 1 Abs. 1 neu vorgesehene "Wegunfall" im Zusam­
menhang mit der Behebung von Bezügen bei einem 
Geldinstitut berücksichtigt. 

Zu Z 13 und 14 (§ 47): 

Die Interessen der Zeitsoldaten als Wehrpflich­
tige, die einen außerordentlichenPräsenzdienst lei­
sten, sollen entsprechend dem geltenden System 
der Soldatenvertreter durch diese wahrgenommen 
werden. Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst 
leisten, und Zeitsoldaten sollen im Hinblick auf 
ihre unterschiedliche Interessenlage jeweils eigene 
Soldatenvertreter wählen. Da der Personenkreis 
der Zeitsoldaten auch Offiziere und Unteroffiziere 
~mfaßt, sollen diese als eigene Wählergruppen Sol­
datenvertreter entsenden. Ferner sollen einzelne 
Bestimmungen über die Soldatenvertreter, die bis­
her in der Soldatenvertreter-Wahlordnung enthal­
ten waren, wie insbesondere solche über die Funk­
tionsdauer und den Versetzungsschutz, in das 
Wehrgesetz 1978 einbezogen werden. Im Rahmen 
dieser Neufassung ist auch ausdrücklich die Erlas­
sung der erforderlichen Durchführungsverordnung 
durch den Bundesminister für Landesverteidigung 
vorgesehen. 

ZuZ 15 (§ 48 Abs. 1): 

Wie schon eingangs erwähnt, soll die Einrich­
tung der Zeitsoldaten an die Stelle des freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienstes, der zeitverpflich­
teten Soldaten und der "Offiziere auf Zeit" treten. 
Die im § 48 Abs. 1 bisher genannten zeitverpflichte­
ten Soldaten und "Offiziere auf Zeit" sollen daher 
in dieser Gesetzesstelle entfallen. 

Für den Zeitsoldaten als Präsenzdienst leistenden 
Wehrpflichtigen soll keine Urlaubsregelung, son­
dern ein Anspruch auf DienstfreisteIlung nach § 49 
gelten. 
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Zu Z 16 und 17 (§ 49 Abs. 1 bis 4 und Abs. 9): 

Die bienstfreistellungsregelung für den Wehr­
dienst als Zeitsoldat soll im wesentlichen der bisher 
für den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst in 
Anlehnung an arbeitsrechtliche Urlaubsbestimmun­
gen geltenden Regelung entsprechen. Dabei wird 
aber auch auf die in der Zwischenzeit eingetretene 
Änderung des arbeitsrechtlichen tJrlaubsanspru­
ches Bedacht genommen. Nach einer Gesamtdauer 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat von zehn Jahren 
soll daher die DienstfreisteIlung für ein Jahr insge­
samt 26 Werktage be~ragen. 

Darüber hinaus soll jene DienstfreisteIlung, die 
allen Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen in 
dringenden Fällen bis zu einem Höchstausmaß von 
einer Woche gewährt werden konnte, auf eine 
Höchstdauer von zwei Wochen erstreckt werden. 
Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
berechtigten Bedürfnissen der Wehrpflichtigen 
nach Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse 10 

höherem Maße Rechnung zu tragen. 

Zu Z 18 (§ 50 Abs. 2): 

Hinsichtlich der Neufassung des § SO Abs. 2 wird 
auf die Ausführungen des ersten Absatzes der 
Erläuterungen zu Art. I Z 15 verwiesen. 

ZuZ 19 (§ 52): 

Dieser. Paragraph soll durch die vorgesehene 
Neufassung an die geänderte Dienstrechtslage nach 
dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 angepaßt 
werden. Ferner soll - wie im § 48 Abs. 1 und im 
§ so Abs. 2 - die Erwähnung der zeitverpflichte­
ten Soldaten entfallen. 

Zu Z 20 (§ 63 Abs. 6): 

Da ein freiwillig verlängerter Grundwehrdienst 
nach dem Inkrafttreten des vorgesehenen Bundes­
gesetzes nicht mehr angetreten werden kann, wird 
der § 63 Abs. 6 gegenstandslos und soll daher ent­
fallen. 

Zu Z 21 (§ 68): 

Mit dieser Bestimmung soll eine Gleichstellung 
der Wehrpflichtigen mit den Zivildienstpflichtigen 
im Hinblick auf den § 72 des Zivildienstgesetzes 
herbeigeführt werden. Eine Einbeziehung der 
Gerichts- und Justizvenvaltungsabgaben in die vor­
gesehene Bestimmung erweist sich für den Bereich 
des Wehrgesetzes 1978 als nicht erforderlich. 

Zu Z 22 (§ 69): 

Die Vollzugsklausel soll an die im gegenständli­
chen Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des 
Wehrgesetzes 1978 angepaßt werden. Im Hinblick 
auf die Einfügung der Bestimmung über die 
Gebührenfreiheit (siehe Erläuterungen zu Art. I 
Z 21) erhält die Vollzugsklausel die neue Bezeich­
nung ,,§ 69". 

Zu Artikel II (Novellierung des Heeresge­
bührengesetzes ) 

ZuZl(§2): 

Da die Regelung der militärischen Dienstgradbe­
zeichnungen aus systematischen Gründen in das 
Wehrgesetz 1978 übernommen werden soll, hat der 
§ 2 zu entfallen. 

Zu Z 2 (§ 3 Abs. 1): 

Im Hinblick auf den durch die §§ 12 a und 12 b 
erweiterten Inhalt des IH. Abschnittes soll dessen 
Überschrift entsprechend neu gefaßt werden. 

Zu Z 3 und 4 (§ 4 Abs. 2 und 3): 

Zeitsoldaten soll das gleiche Taggeld wie bisher 
den Wehrpflichtigen im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst gebühren. 

Zu Z 5 (§ 5 Abs. 2): 

Entsprechend dem Katalog der militärischen 
Dienstgradbezeichnungen nach § 10 des Wehrge­
setzes 1978 in der vorgesehenen Fassung soll auch 
die Regelung der Dienstgradzulage ergänzt wer­
den. 

Zu Z 6 (§ 5 Abs. 3): 

Durch die im Interesse der Klarheit vorgesehene 
Neufassung des Abs. 3 sollen auch jene Fälle aus­
drücklich erfaßt werden, für die es. bisher des Inter­
pretationsweges bedurfte. 

Zu Z 7 (§ 6): 

Da in Hinkunft eine einheitliche Auszahlungsre­
gelung für das Taggeld, die Dienstgradzulage und 
Monatsprämie vorgesehen ist, soll diese systemge­
recht erst nach den Bestimmungen über die 
genannten Barbezüge eingeordnet werden. Der § 6 
soll daher künftig die Bestimmungen über die 
Monatsprämie, der § 7 die gemeinsame Auszah­
lungsregelung enthalten. Den Zeitsoldaten soll eine 
ihrer Verwendung und dienstlichen Inanspruch­
nahme angemessene Monatsprämie gebühren. 
Dabei ist auch auf den Umstand Bedacht genom­
men, daß die Besoldung der Zeitsoldaten insbeson­
dere wegen der verhältnismäßig langen Verpflich­
tungsmöglichkeit unabhängig von einem allfälligen 
Einkommen aus dem früheren Zivilberuf gestaltet 
werden soll (vgl. hiezu auch die Erläuterungen zu 
Art. II Z 23). 

Hinsichtlich der Neufassung des Abs. 2 wird auf 
die Erläuterungen zu Art. II Z 6 verwiesen. 

ZuZ8 (§ 7): 

Für die den Wehrpflichtigen gebührenden Barbe­
züge soll eine einheitliche Auszahlungsregelung 
gelten. Aus verwaltungsökonomischen Gründen 
sowie im Interesse der Wehrpflichtigen sollen das 
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Taggeld und die Dienstgradzulage an Stelle einer 
zweimaligen Auszahlung im Monat künftig einmal 
monatlich mit der Monatsprämie auszuzahlen sein. 
Um zu verhindern, daß Wehrpflichtige bis zum 
Auszahlungstag - sofern dieser nicht mit dem 
Dienstantrittstag zusammenfällt - warten müssen, 
bis sie über Barbezüge verfügen können, soll in die­
sem Fall eine Auszahlung am Dienstantrittstag 
erfolgen. Für den Wehrdienst als Zeitsoldat soll 
diese Sonderregelung allerdings im Hinblick auf 
die durch die Mitwirkung des Bundesrechenamtes 
vorgesehene unbare Überweisung der Monatsprä-

· mie nicht gelten; die Zeitsoldaten sind diesbezüg­
lich den Vertragsbediensteten des Bundes ver­
gleichbar. Die im letzten Satz des Abs. 3 sowie im 
Abs. 4 enthaltenen Auszahlungsbestimmungen für 
Zeitsoldaten sind aus organisatorischen Gründen in 
Anlehnung an den § 26 Abs. 2 und 3 des Heeresge­
bührengesetzes vorgesehen. Die an Zeitsoldaten 
auszuzahlende Familie,nbeihilfe ist gemäß § 22 
Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tra-

· gen. Im Zusammenhang mit der Neuregelung der 
unbaren Überweisung von Bezügen für Zeitsolda­
ten ist beabsichtigt, den Anwendungsbereich des 
Heeresversorgungsgesetzes im Rahmen einer 
gesonderten Novellierung dieses Bundesgesetzes 
dahingehend zu erweitern, daß auch "Wegunfälle" 
im Zusammenhang mit der Behebung unbar über­
wiesener Bezüge nach dem Heeresgebührengesetz 

· als Dienstbeschädigung zu· entschädigen sind. In 
Hinkunft soll die ZahlbarsteIlung aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung unter Mitwirkung des 
Bundesrechenamtes erfolgen. Da im letzten Jahr 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat ein sozialversiche­
rungsrechtlicher Schutz vorgesehen ist (§ 17 b), und 
der Bund hiefür Beiträge' zu erbringen hat, sollen in 
diesem Zeitraum zur Erleichterung der Abwicklung 
auch das Taggeld und die Dienstgradzulage unter 
Mitwirkung des Bundesrechenamtes zahlbar 
gestellt werden. 

ZuZ9, 10 und 11 (§ 7aAbs.l und 2): 

Im Hinblick auf die vorgesehene Höhe der 
Monatsprämie soll dem Zeitsoldaten nur bei Inan-' 
spruchnahme der beruflichen Bildung ein Anspruch 
auf Fahrtkostenvergütung zukommen. Da die Ein­
richtung des Zeitsoldaten an die Stelle des zeitver­
pflichteten Solc!.aten, des "Offiziers auf Zeit" und 
des freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes tre­
ten soll, sind in den lit. d und e des Abs. 2 die ent­
sprechenden formalen Anpassungen vorgesehen. 

Zu Z 12 (§ 7b und § 7c): 

Angesichts des Verpflichtungsrahmens von 10 
bzw. 15 Jahren soll der Zeitsoldat ähnlich wie bis­
her der zeitverpflichtete Soldat und der "Offizier 
auf Zeit" am Ende seiner Wehrdienstleistung e'ine 
finanzielle Zuwendung erhalten, die ihm den Über­
tritt in das zivile Berufsleben erleichtert. In diesem 
Sinne soll die im neuen § 7 b vorgesehene Über-

brückungshilfe äh~lich der bisher für zeitverpflidi.­
tete Soldaten und "Offiziere auf Zeit" zustehenden 
Abfertigung gestaltet werden. Die vorgesehene 
Regelung' sieht allerdings im Hinblick auf die 
bereits in der Gewährupg der beruflichen Bildung 
liegende besondere Leistung des Bundes vor, daß 
Zeiträume, die der Zeitsoldat für die berufliche Bil­
dung in' Anspruch genommen hat, bei der Ermitt­
lung des für die Überbrückungshilfe maßgeblichen 
Zeitraumes außer Betracht bleiben. Ferner ist in 
Anlehnung an den § 81 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 
1956 im Abs.4 zur Vermeidung einer einseitigen 
Begünstigung der Zeitsoldaten gegenüber Ver­
tragsbediensteten des Bundes auch eine Rückzah­
lungsverpflichtung im Falle einer Aufnahme eines 
ehemaligen Zeitsoldaten in den Bundesdienst inner­
halb von vier Jahren nach Beendigung des Wehr­
dienstes als Zeitsoldat vorgesehen. 

Durch den ebenfalls neu eingefügten § 7 c soll 
. eine Regelung getroffen werden, mit der in beson­

deren Notfällen Härten für ehemalige Zeitsolda­
ten, die von Amts wegen vorzeitig aus dem Prä­
senzdienst entlassen wurden, sowie für deren unter­
haltsberechtigte Angehörige nach Möglichkeit ver­
mieden werden. Eine ä!J.nliche Regelung findet sich 
bereits im Rahmen des Pensionsrechtes (§ 51 des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340). 

Zu Z 13 (Überschrift des III. Abschnittes): 

Die Überschrift des III. Abschnittes soll im Hin­
blick auf den Inhalt der §§ 12 a und 12 b entspre­
chend ergänzt werden. 

Zu Z 14 und 15 (§ 8 Abs. 2 und 3): 

Für den Personenkreis der Zeitsoldaten, bei dem 
es sich im wesentlichen um Kaderpersonal handelt, 
soll eine den jeweiligen militärischen Erfordernis­
sen gemäße flexible Unterkunftsregelung vorgese­
hen werden. 

Zu Z 16 und 17 (§ 9 Abs. 2 und 3): 

Im Hinblick auf die vorgesehene Höhe der 
Monatsprämie soll den Zeitsoldaten nur bei länge­
ren militärischen Übungen sowie in Einsatzfällen 
ein unentgeltlicher Anspruch auf Verpflegung 
zukommen. Sie können jedoch gleich den Berufsof­
fizieren sowie den in Unteroffiziersfunktion ver­
wendeten Bediensteten an der Truppenverpflegung 
teilnehmen. 

ZuZ18(§9a): 

Durch die als § 9 a neu vorgesehenen Bestim­
mungen sollen im Interesse der Rechtsklarheit aus­
drücklich nähere Bestimmungen über die in der 
Praxis schon langjährig bewährte Einrichtung der 
Soldatenheime in das Heeresgebührengesetz aufge­
nommen werden. 
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ZuZI9(§10): 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen 
§ 10. Im Abs. 3 soll den Zeitsoldaten ein Anspruch 
auf eine besondere Veqjflegsgebühr eingeräumt 
werden, wenn sie nicht nach § 9 Abs. 2 zur Kost­
teilnahme verpflichtet sind (vgl. die Erläuterungen 
zu Art. II Z 16 und 17), befehlsgemäß den Garni­
sonsort verlassen und verhindert sind, an der Ver­
pflegung teilzunehmen. Damit soll ihnen - auch 
bei Inanspruchnahme der beruflichen Bildung -
der entstandene Mehraufwand abgegolten werden. 

Zu Z 20 (§ 12 Abs. 3): 

In die Bestimmung über den für die Ergänzung 
des Wasch- und Putzzeugs gebührenden Betrages 
soll eine bisher fehlende Auszahlungsregelung auf­
genommen werden. Ein Anspruch des Zeitsoldaten 
auf den zur Ergänzung des Wasch- und Putzzeugs 
vorgesehenen Betrag von 40 S monatlich scheint im 
Hinblick auf' die vorgesehene Höhe der Monats­
prämie entbehrlich. 

Zu Z 21 (§ 12b): 

Durch die als neuer § 12 b eingefügte Regelung 
soll den Wehrpflichtigen ähnlich wie den öffentlich 
Bediensteten ein Anspruch auf Ersatz jener Reise­
kosten eingeräumt werden, die ihnen nachweislich 
erwachsen sind, weil sie eine bereits gewährte 
DienstfreisteIlung aus dienstlichen Gründen nicht 
antreten oder nicht fortsetzen können. 

Zu Z 22 (§ 17b): 

Da sich der Zeitsoldat während der Inanspruch­
nahme der beruflichen Bildung im letzten Drittel 
seines Wehrdienstes. in einer Vorbereitungsphase 
auf sein ziviles Berufsleben befindet und während 
dieses Zeitraumes ein geringeres Maß seiner orga­
nisatorischen Einbindung in den militärischen 
Dienstbetrieb besteht, soll im letzten Jahr dieses 
Wehrdienstes an die Stelle der Ansprüche nach 
dem IV. Abschnitt des HeeresgebührengesetzeS ein 
sozialversicherungsrechtlicher Schutz in der Kran­
kenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialv~r­
sicherungsgesetz treten. Dies entspricht im wesent­
lichen auch der im § 25 des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes, BGBI. Nr.31/1968, enthaltenen 
Regelung für Ein-, Um- oder Nachschulungen, 
Benffsvorbereitungen u. dgl., die der beruflichen 
Bildung nach §33 des Wehrgesetzes 1978 in der 
vorgesehenen Fassung vergleichbar sind. Entspre­
chend dieser Regelung im Arbeitsmarktförderungs­
gesetz soll sich der sozialversicherungsrechtliche 
Schutz für die Zeitsoldaten nach dem neu vorgese­
henen § 17 b des Heeresgebührengesetzes auch auf 
die Pensionsversicherung und die Arbeitslosenversi­
cherung erstrecken. Durch die Leistung eines Bei­
trages zur Arbeitslosenversicherung im letzten Jahr 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat tritt insofern 
gegenüber der allgemeinen Bestimmung des § 27 

Abs.5 des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 154/1956, nach der für die Zeit des Präsenz­
dienstes ein solcher Beitrag nicht zu leisten ist, eine 
Änderung ein. Neben dieser neuen Bestimmung des 
Heeresgebührengesetzes bedarf es allerdings noch 
einzelner Ergänzungen im ASVG. Dabei werden 
die Zeitsoldaten Vertragsbediensteten des Entloh­
nungsschemas I im Sinne des Vertrags bediensteten­
gesetzes 1948 gleichzuhalten sein. Die gesondert 
vorzunehmende NoveHierung des ASVG erweist 
sich aber nicht schon gleichzeitig mit dem vorgese­
henen Wehrrechtsänderungsgesetz 1983 als not-
wendig, weil ein Wehrdienst als Zeitsoldat frühe­
stens ab dem 1. Jänner 1984 geleistet werden kann, 
und' der sozialversicherungsrechtliche Schutz erst 
im letzten Jahr dieses Wehrdienstes eintritt. 

Eine Einbeziehung in die Unfallversicherung 
nach dem ASVG erscheint nicht erforderlich, da 
durch das Heeresversorgungsgesetz eine hinrei­
chende sozialrechtliche Sicherung auch für die Zeit 
nach Beendigung des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
gegeben ist. -

Der sozialversicherungsrechtliche Schutz soll 
dem Zeitsoldaten grundsätzlich nur einmal, und 

, zwar am Ende seiner Wehrdienstleistung vor dem 
Übertritt in das zivile Leben, eingeräumt werden, 
Im Falle der Weiterverpflichtungeines Zeitsoldaten 
kann es jedoch zu einem mehrmaligen Eintritt des 
Versicherungsschutzes kommen; in diesem Fall soll 
zwar der sozialversicherungsrechtliche Schutz 
jeweils im letzten Jahr seines' Verpflichtungszeit­
raumes eintreten, die vom Bund für die Pensions­
und Arbeitslosenversicherung geleisteten Sozialver­
sicherungsbeiträge soll der Zeitsoldat aber im Wege 
des Abzuges von der Überbrückungshilfe zu erset­
zen haben. Von' dieser Rückzahlungspflicht des 
Zeitsoldaten sind allerdings jene Beiträge ausge­
nommen, die der Bund ohnehin nach Art. V des 
vorgesehenen Bundesgesetzes an die Pensionsversi­
cherungsträgerzu leisten gehabt hätte (vgl. Erläu­
terungen zu Art. V). Auch die Beiträge in der 
Krankenversicherung bleiben von der erwähnten 
Rückzahlungspflicht ausgenommen, weil der Bund 
auch ohne das Bestehen der Krankenversicherung 
für die gesundheitliche Betreuung des Wehrpflichti­
gen nach dem Heeresgebührengesetz und für seine 
Angehörigen nach dem ASVG aufzukommen 
hätte. 

ZuZ23 (§ 18): 

Da der freiwillig verlängerte Grundwehrdienst 
durch die neue Einrichtung des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat ersetzt werden soll, hat die Erwähnung 
des freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes im 
§ 18 zu entfallen. 

Da der V. Abschnitt über den Familienunterhalt 
und die Wohnkostenbeihilfeauf Zeitsoldaten nicht 
angewendet werden soll, bedarf es diesbezüglich im 
§ 18 keiner Ergänzung. 
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Zu Z 24 (§ 20 Abs. 2): 

Durch diese Änderung soll einer durch di~ Hee­
resgebührengesetz-Novelle 1982 eingetretenen 
gesetzestechnischen Änderung Rechnung getragen 
werden. 

Zu Z 25 bis 27 und 29 (§ 21 Abs. 1, 3 und 4 sowie 
§ 28 Abs. 5): 

Diese Änderungen ergeben sich aus dem Wegfall 
der Wohnungsbeihilfe durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 000/1983. 

Zu Z 28 (§ 26 Abs. 3): 

Aus organisatorischen und verwaltungsökonomi­
schen Gründen soll die Überweisung des Familien­
unterhalts und der Wohnkostenbeihilfe künftig 
unter Mitwirkung des Bundesrechenamtes erfol­
gen. Im Hinblick auf die notwendigen Umstel­
lungsarbeiten soll diese Bestimmung jedoch erst mit 
1. Jänner 1985 in Kraft treten (vgl. Erläuterungen 
zu Art. VI Abs. 5). 

Zu Z 30 (§ 38): 

Angesichts der Höhe und der wirtschaftlichen 
Bedeutung der Monatsprämie für den Zeitsoldaten 
soll sie der Zwangsvollstreckung und der rechtsge­
schäftlichen Übertragbarkeit auf Dritte nicht ent­
zogen sein. Diese Regelung dient au·ch den wirt­
schaftlichen Interessen des Zeitsoldaten. Die 
Erwähnung der Monatsprämie nach § 6 Abs. 1 Z 4 
erweist sich in diesem Zusammenhang als notwen­
dig, weil sie im Falle eines Aufschubes der Rückver­
setzung in die Reserve im Anschluß an den Wehr­
dienst als Zeitsoldat in derselben Höhe wie im vor­
angegangenen Wehrdienst als Zeitsoldat gebührt. 
Durch den § 38 des Heeresgebührengesetzes wird 
die als lex specialis zu dieser Bestimmung anzuse­
hende Regelung des § 10 b Abs. 2 des Heeresdiszi­
plinargesetzes über die Vollstreckung von Geldstra­
fen nicht berührt. 

Zu Z 31 (§ 39): 

Die Vollzugsklausel soll an die im gegenständli­
chen Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des 

. Heeresgebührengesetzes angepaßt werden. 

Zu Artikel III (Novellierung des Bundesgesetzes· 
über das Bundesheerdienstzeichen) 

Zu Z 1 und 2 (§ 3 und § 5): 

Im Hinblick darauf, daß die neue Einrichtung 
des Wehrdienstes als Zeitsoldat an die Stelle des 
Dienstverhältnisses als zeitverpflichteter Soldat 
oder als "Offizier auf Zeit" und des freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienstes treten soll, bedarf es 
auch im Rahmen des Bundesgesetzes über das Bun­
desheerdienstzeichen einer entsprechenden Anpas­
sung der Bestimmungen über die Anspruchsvoraus­
setzungen. Gleichzeitig soll der § 3 Abs. 2 dahin-

gehend ergänzt werden, daß auch die Leistung 
eines Präsenzdienstes nach dem Bundesgesetz über 
die Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres 
zur Hilfeleistung in das Ausland als Anspruchsvor­
aussetzung für Wehrpflichtige der Reserve gilt. In 
diesem Zusammenhang ·sind auch Anpassungen 
verschiedener Zitierungen an die seit der letzten 
Novellierung des genannten Bundesgesetzes einge­
tretenen Änderungen der Rechtslage vorgesehen. 

Zu Z 3 (§ 10 Abs. 2): 

Durch die vorgesehene Änderung der Zitierung 
soll ein durch eine frühere Novellierung entstande­
nes . Redaktionsversehen bereinigt werden. 

Zu Artikel IV (Novellierung des Bundesgesetzes 
über die Entsendung von Angehörigen des Bundes­
heeres zur Hilfeleistung in das Ausland) 

Zu Z 1 bis 3 (§ 1, § 3 Abs. 1 und § 4): 

Im Zusammenhang mit der durch die Einrich­
tung des Wehrdienstes als Zeitsoldat notwendigen 
Novellierung des § 5 Abs.2 des Bundesgesetzes 
über die Entsendung von Angehörigen des Bundes­
heeres zur Hilfeleistung in das Ausland sind auch 
Anpassungen 'verschiedener Zitierungen an die seit 
der letzten Novellierung des genannten Bundesge­
setzes eingetretenen Änderungen der Rechtslage 
vorgesehen. 

ZuZ4(§5): 

In dieser Bestimmung soll der freiwillig verlän­
gerte Grundwehrdienst durch den Wehrdienst als 
Zeitsoldat ersetzt werden. Außerdem soll klarge­
stellt werden, daß eine Dienstleistung im Ausland, 
die zwischen zwei Wehrdienstleistungen als Zeit­
soldat liegt, nicht als Unterbrechung dieses Wehr­
dienstes gilt; dies ist für den Anspruch auf berufli­
che Bildung nach§ 33 des Wehrgesetzes 1978 von 
Bedeutung. 

Zu Artikel V 

Der Art. Vergibt sich aus dem Umstand, daß 
Präsenzdienstzeiten nach dem ASVG sogenannte 
"Ersatzzeiten" in der Pensionsversicherung bilden, 
für die keine Beiträge geleistet werden. Angesichts 
des zehn- bzw. fünfzehnjährigen Rahmens für die 
Wehrdienstleistung als Zeitsoldat könnte eine bei­
tragslose Anrechenbarkeit dieser gesamten Prä­
senzdienstzeit den Pensionsversicherungsträgern 
nicht zugemutet werden. Es ist daher im Art. V 
vorgesehen, für die über ein Jahr hinausgehenden 
"Ersatzzeiten" - ausgenommen für jene Präsenz­
dienstzeit, für die nach § 17 b des Heeresgebühren­
gesetzes in der vorgesehenen Fassung Sozialversi­
cherungsbeiträge geleistet werden, - dem Aus­
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger sei­
tens des Bundes einen angemessenen Abgeltungsbe­
trag zu leisten. 
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Zu Artikel VI 

Durch die Absätze 1 und 2 soll ,für Personen, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset­
"es zeitverpflichtete Soldaten, "Offiziere auf Zeit" 
oder Wehrpflichtige im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst sind, die geltende Rechtslage 
aufrecht bleiben. Es sind daher in diesen Absätzen 
die maßgel{lichen Bestimmungen des Wehrgesetzes 
1978, des Heeresgebührengesetzes sowie des Bun­
desgesetzes über die Entsendung von Angehörigen 
des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, 
die weiterhin in det bis zum Inkrafttreten des vor­
gesehenen Bundesgesetzes geltenden Fassung in 
Kraft bleiben, genannt. Ferner wird ausdrücklich 
klargestellt, daß die erwähnten Personen auch wei­
terhin bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Präsenz­
stand Angehörige des Bundesheeres sind. 

Hinsichtlich der Soldatenvertreter soll aus 
Zweckmäßigkeitsgründen einheitlich die neue 
Rechtslage auch für 'Wehrpflichtige, die nach dem 
1. Jänner 1984 noch weiterhin einen freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst leisten, gelten (Abs. 3). 
Der Anspruch auf Wohnkostenbeihilfe nach § 21 
des Heeresgebührengesetzes soll für diese Wehr­
pflichtigen weiter bestehen, allerdings im Hinblick 
auf den Wegfall der Wohnungsbeihilfe in der ab 
1. Jänner 1984 geltenden Fassung. 

Für Wehrpflichtige, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes einen freiwil­
lig verlängerten Grundwehrdienst leisten, ist im 
Abs. 4 eine besondere Übergangsregelung vorgese­
hen, nach der ihnen die Möglichkeit geboten wird, 
unter Abbruch ihrer bisherigen Präsenzdienstlei­
stung auf Grund einer freiwilligen Meldung bis 
spätestens 31. Jänner 1984 einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat anzutreten. Hiebei sollen die Zeiten des 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes weder 
für die Dauer des Wehrdienstes als Zeitsoldat noch 
für den Anspruch auf berufliche Bildung anrechen­
bar sein. 

Das vorgesehene Bundesgesetz soll im allgemei­
nen mit 1. Jänner 1984 in Kraft treten (Abs. 5). Um 

die Abgabe von Meldungen zum Wehrdienst als 
Zeitsoldat vor diesem Zeitpunkt zu ermöglichen 
und Wehrpflichtige zu diesem W e~rdienst schon 
zum 1. Jänner 1984 einberufen zu können, soll der 
neue § 32 des Wehrgesetzes 1978 bereits mit dem 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgen­
den Tag in Kraft treten. Aus organisatorischen 
Gründen kann die nach § 26 Abs. 3 des Heeresge­
bührengesetzes in der Fassung des' Art. II Z 28 vor­
gesehene Mitwirkung bei der Anweisung von Fami­
lienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe durch das 
Bundesrechenamt erst mit 1. Jänner 1985 in Kraft 
treten. 

Der Abs. 6 trägt dem Bedürfnis Rechnung, Ver­
ordnungen zur Durchführung dieses Bundesgeset­
zes schon vor seinem Inkrafttreten erlassen zu kön­
nen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Berechnung des voraussichtlichen Mehrauf­
wandes für das Jahr 1984 liegt die Annahme 
zugrunde, daß ein Großteil der derzeit den freiwil­
lig verlängerten Grundwehrdienst leistenden Wehr­
pflichtigen von der Möglichkeit Gebrauch macht, 
sich zum Wehrdienst als Zeitsoldat zu melden. Es 
ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 1984 bis zu 
1 500 weitere Zeitsoldaten aufzunehmen. Inwieweit 
dieser vorgesehene Rahmen ausgeschöpft wird, 
hängt von der Zahl der freiwilligen Meldungen und 
der Eignung der Bewerber ab. Entsprechend der 
tatsächlichen Entwicklung ist für das Jahr 1984 mit 
einem Mehraufwand zwischen 100 und 200 Millio­
nen Schilling zu rechnen. 

Durch die entsprechend der eingangs erwähnten 
Entschließung des Nationalrates vom 1. Juni 1982 
vorgesehene Einführung des Wehrdienstes als Zeit­
soldat soll der Bedarf des Bundesheeres an Kader­
personal sichergestellt werden. Eine auf Grund der 
geltenden Rechtslage ohne diese Neuregelung vor­
genommene Personaivermehrung in entsprechen­
dem Umfang würde gegenüber der nunmehr vorge­
sehenen Lösung Mehrkosten von rund 25% verur­
sachen. 
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Textgegenüberstellung 

Entwurf Gel t end e F ass'u n 'g 

Wehrgesetz 1978 

§ 1. (3) Dem Bundesheer gehören an: 
1. Personen, die zum ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst ein­

berufen sind, vom Beginn des Tages, für den sie einberufen worden sind, 
bis zum Ablauf des Tages, an dem sie entlassen werden, 

2. Berufsoffiziere des Dienststandes und 
3. Beamte und Vertragsbedienstete, die nach § 11 zur Ausübung einer Unter­

offiziersfunktion herangezogen werden, für die Dauer dieser Heranzie­
hung. 

Dienstgrad 

§ 10. (1) Für die Soldaten sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgese­
hen: 

1. für Soldaten ohne Chargengrad : 
Wehrmann; 

2. für Chargen: 
, Gefreiter, 

Korporal, 
Zugsführer; 

3. für Unteroffiziere: 
Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, 
Stabswachtmeister, 
Oberstabswachtmeister, 
Offiziersstellv:ertreter, 
Vizeleutnant; 

4. für Offiziere: 
a) für Reserveoffiziere: 

Fähnrich, 
Leutnant, 
Oberleutnant, 

§ 1. (3) Dem Bundesheer gehören an: 
1. Personen, die zum ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst ein­

berufen sind, vom Beginn des Tages, für den sie einberufen worden sind, 
bis zum Ablaufdes Tages, an dem sie entlassen werden, 

2. zeitverpflichtete Soldaten, 
3. Berufsoffiziere, 
4. Beamte und Vertragsbedienstete, die nach § 11 zur Ausübung einer Unter­

offiziersfunktion herangezogen werden, für die Dauer ihrer Heranziehung . 
und 

5. Personen, die nach § 12 in einer Offiziersfunktion verwendet werden, für 
die Dauer dieser Verwendung. . 

Zeitverpflichtete Soldaten 

§ 10. (1 ) Wehrpflichtige, die einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
(§ 27 Abs. 3 Z.3) in der Dauervon sechs Monaten geleistethaben, können nach 
den jeweiligen militärischen Erfordernissen auf Grund freiwilliger Meldung auf 
Zeit verpflichtet werden (zeitverpflichtete Soldaten), Die Höchstdauer der Zeit­
verpflichtung beträgt neun Jahre. 

(2) Die freiwillige Meldung zur Zeitverpflichtung ist beim"zuständigen Mili­
tärkommando oder im Stellungsverfahren vor der Stellungskommission ~chrift- , 
lieh einzubringen. Personen, die Präsenzdienst leisten, haben die Meldung bei 
der militärischen Dienststelle schriftlich einzubringen, der sie zur Dienstleistung 
zugeteilt sind. 

(3) Zeitverpflichteten Soldaten ist vom zuständigen Militärkommando eine 
berufliche Bildung im Inland während ihres Dienstverhältnisses zu ermöglichen, 
wenn ihre Bestellungsdauer als z'eitverpflichtete Soldaten und die Dauer ihrer 
Dienstleistung im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst insgesamt mindestens 
drei Jahre betragen. Das Höchstausmaß der beruflichen Bildung darf ein Drittel' 
der gesamten Dienstleistungszeit als zeitverpflichteter Soldat und als Wehr­
pflichtiger im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nicht übersteigen. Für 
den Anspruch auI berufliche Bildung und für die Bemessung ihrer Dauer ist die 
angeführte gesamte Dienstleistungszeit nur insoweit zu berücksichtigen, als sie 
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"Hauptmann, 
Major, 
Oberstleutnant, 
Oberst, 

Entwurf 

Brigadier, " 
sowie je nach Verwendung bei den Dienstgraden Oberleutnant bis" 
Oberst die Zusätze 

" ... arzt", 
" ... apotheker", 
" ... veterinär", 
"des Generalstabsdienstes" , 
"des Intendanzdienstes" , 
"des höheren militärtechnischen Dienstes", 
"des höheren militärfachlichen Dienstes" 

beziehungsweise für Militärseelsorger die dienstrechtlich für Berufsoffi­
ziere dieser Verwendung vorgesehenen Amtstitel ; 

b) für Berufsoffiziere : die dieristrechtlich vorgesehenen Amtstitel ' bezie­
hungsweise Verwendungsbezeichnungen. 

(2) Die Soldaten, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8 zu Char­
gen oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung 
(Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. 

(3) Die Wehrpflichtigen in der Reserve dürfen ihre Dienstgradbezeichnung 
nur mit dem Zusatz "der Reserve" führen. 

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 geregelten Dienstgradbezeichnungen sind gesetz­
lich geschützt. 

Geltende Fassung 

ohne Unterbrechung zurückgelegt wird; ferner haben bei der Bemessung der 
Dauer der beruflichen Bildung Zeiten, die für die Bemessung einer bereits in 
Anspruch genommenen beruflichen Bildung herangezogen worden sind, außer 
Betracht zu bleiben. Der Beginn der beruflichen Bildung ist vom zuständigen 
Militärkommando nach den dienstlichen Erfordernissen und, soweit diese nicht 
entgegenstehen, unter Berücksichtigung der Interessen der anspruchsberechtig­
ten" zeitverpflichteten Soldaten zu bestimmen. Die zeitverpflichteten Soldaten 
haben sich vor Beginn der beruflichen Bildung nachweislich einer angemessenen 
Berufsberatung zu unterziehen. 

(4) Als berufliche Bildung kommt die fachliche Ausbildung, Fortbildung oder 
Umschulung in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen und Betrieben 
im Inland in Betracht, und zwar 

1. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen, die in den einschlägigen dienst­
rechtlichen Vorschriften 
a) als Erfordernis für die Erlangung von Dienstposten einer Gebietskör-

perschaft, " 
b) zur Vorbereitung auf "eine als "Erfordernis für die Erlangung von 

Dienstposten einer Gebietskörperschaft vorgeschriebene Prüfung 
vorgesehen sind, 

2. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen zur Vorbereitung auf eine Prü­
fung, die in den einzelnen dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften als 
Erfordernis für eine den in der Z 1 erwähnten Dienstposten vergleichbare 
Verwendung bei den Österreichischen Bundesbahnen oder in der Flugsi­
cherung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt vorgesehen ist, 

3. die-Absolvierung anderer als in den Z 1 und'2 angeführten Bildungsgänge. 

(5) Fällt die Einrichtung der in den Z 1 bis 3 des Abs. 4 angeführten Bildungs­
gänge in den Wirkungsbereich eines Bundesministeriums, so sind sie, soweit 
militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen, nach den maßgeblichen dienst­
und arbeitsrechtlichen Vorschriften von den jeweils sachlich zuständigen Bun­
desministerien bei Dienststellen des Bundesheeres dem jeweiligen Bedarf ent­
sprechend einzurichten. Sofern sich dies aber aus Gründen der jeweiligen beruf­
lichen Bildung oder aus verwaltungsökonomischen Gründen als nicht möglich 
oder nicht zweckmäßig erweist, ist die entsprechende berufliche Bildung außer­
halb der Dienststellen des Bundesheeres zu ermöglichen., 
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En~wurf 

" 

Geltende Fassung 

(6) In den Fällen, die nicht im Abs. 5 geregelt sind, ist die berufliche Bildung, 
sofern nicht entsprechende Möglichkeiten bei Dienststellen des Bundesheeres 
bestehen, außerhalb der Dienststellen des Bundesheeres zu ermöglichen. 

(7) Die Kosten der beruflichen Bildung trägt in allen Fällen der Bund. 

(8) Kann die berufliche Bildung auf Grund eines Einsatzes des Bundesheeres 
in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. abis c während des Dienstverhältnisses als zeit­
verpflichteter Soldat nicht oder nicht Zur Gänze in Anspruch genommen wer­
den, so sind dem ehemaligen zeitverpflichteten Soldaten die nachweislichen 
Kosten für die ihm 'vom zuständigen Militärkommando ermöglichte berufliche 
Bildung, der er sich unmittelbar im Anschluß an das Dienstverhältnis unterzogen 
hat, vom Bund zu ersetzen. Dieser Kostenersatz ist vom ehemaligen zeitver­
pflichteten Soldaten innerhalb von drei Monaten nach Abschluß der beruflichen 
Bildung beim zuständigen Militärkommando geltend zu machen; das darüber zu 
entscheiden hat. 

(9) Wehrpflichtige, die zeitverpflichtete Soldaten waren, führen nach Ablauf 
der Zeitverpflichtung ihre Dienstgradbezeichnung mit dem Zusatz "der Reserve 
(d. Res.)". 

Heeresgebührengesetz : 

Dienstgrad 

§ 2. (1) Die Wehrpflichtigen 'führen die für die Berufsoffiziere, zeitverpflichte­
ten Soldaten und nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 zur Ausübung einer Unterof­
fiziersfunktion herangezogenen Beamten vorgesehenen Amtstitel (V t;rwen­
dungsbezeichnungen) als Dienstgradbezeichnung. 

(2) Die Wehrpflichtigen, die nach den §§ 7 und 8 des Wehrgesetzes 1978 zu 
Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen ernannt (befördert) worden sind, füh­
ren die ihrer Ernennung (Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. 
Die anderen Wehrpflic:~tigen führen die Dienstgradbezeichnung "Wehrmann". 

(3) Die Wehrpflichtigen in der Reserve dürfen ihre Dienstgradbezeichnung 
nur mit dem Zusatz "der Reserve (d. Res.)" führen. 

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 geregelten Dienstgradbezeichnungen sind gesetz­
lich geschützt. 
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Entwurf 

§ 12 samt Überschrift entfällt. 

,. 

Geltende Fassung 

Verwendung in Offiziers funktion 

§ 12. (1) Personen, die einen Reserveoffiziersdienstgrad führen, können, wenn 
militärische Rücksichten es erfordern, nach Maßgabe ihrer Dienstfähigkeit auf 
Grund eines Sondervertrages (§ 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
BGBI. Nr. 86, in der geltenden Fassung) für höchstens zehn Jahre, sofern sie 
aber Offiziere des militärmedizinischen Dienstes der Reserve o,der Militärpiloten 
sind, für höchstens 15 Jahre in einer Offiziersfurtktion verwendet werden; die 
Dauer der Verwendung ist aber jedenfalls mit dem Ablauf des Jahres, in dem die 
angeführten Personen das 40. Lebensjahr, sofern sie Offiziere des militärmedizi­
nischen Dienstes sind, das 50. Lebensjahr vollenden, zu begrenzen. 

(2) Die Verwendung in einer Offiziersfunktion endet, wenn eine der im Abs. 1 
genannten Vorausset~ungen für diese Verwendung wegfällt; § 30 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 in der geltenden 'Fassung bleibt unberührt. 

(3) Die Entlohnung der in einer Offiziersfunktion verwendeten Personen ist 
im Sondervertrag entsprechend den im Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, in der 
geltenden Fassung, festgelegten Bezügen der nach Ausbildung und Dienstgrad 
vergleichbaren Berufsoffiziere zu regeln; überdies ist diesen Personen im Son­
dervertrag ein Abfertigungsanspruch nach den im Gehaltsgesetz 1956 für zeit­
verpflichtete Soldaten festgelegten Grundsätzen einzuräumen. 

(4) Den in einer Offiziersfunktion verwendeten Personen ist vom zuständigen 
Militärkommando eine berufliche Bildung im Inland während ihres Dienstver­
hältnisses zu ermöglichen, wenn die Dauer ihrer Verwendung (Abs. 1) und die 
Dauer allfälliger Dienstleistungen als zeitverpflichteter Soldat sowie im freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst insgesamt mindestens drei Jahre betragen. Das 
Höchstausmaß der beruflichen Bildung darf ein Drittel der gesamten Dienstlei­
stungszeit in Offiziersfunktion, als zeitverpflichteter Soldat und als Wehrpflich­
tiger im freiwillig. verl:ingerten Grundwehrdienst nicht übersteigen. Für den. 
Anspruch auf berufliche Bildung und für die Bemessung ihrer Dauer ist die 
angeführte gesamte Dienstleistungszeit nur insoweit zu berücksichtigen, als sie 
ohne Unterbrechung zurückgelegt wird; ferner haben bei der Bemessung der 
beruflichen Bitdung Zeiten, die für die Bemessung einer bereits in Anspruch 
genommenen beruflichen Bildung herangezogen worden sind, außer Betracht zu 
bleiben. Der Beginn der beruflichen Bildung ist vom zuständigen Militärkom­
mando nach deri dienstlichen Erfordernissen und, soweit diese nicht entgegen­
stehen, unter Berücksichtigung der Interessen der anspruchsberechtigten Perso­
nen zu bestimmen. Die Kosten der beruflichen Bildung trägt der Bund. Die in 

\Jl 

0-
("1) 
>; 

t:d 
:!. 
;;> 

[JC/ 
("1) 

::: 

IV 
'-J 

51 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
27 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

Ansprüche anläßlich der Stellung 

§ 26. (1) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterziehen, haben für die Dauer der Stellung Anspruch auf unentgeltliche 
Unterkunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Präsenz dienst leisten .. 
Der Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung umfaßt auch Nächtigung sowie 
Abendessen bzw. Frühstück unmittelbar vor dem ersten bzw. nach dem letzten 
Tag der Stellung, sofern die An~ bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zumut­
bar ist; wird eine zur Verfügung gestellte Unterkunft nicht in Anspruch genom­
men, so gebührt· kein Ersatz der Unterkunftskosten. Den· Stellungspflichtigen 
und den Personen, die sich freiwillig der Stellung unterziehen, gebÜhrt der 
Ersatz der aufgelaufenen Verpflegungskosten bis zu dem im § 10 Abs.2 des 
Heeresgebührengesetzes, BGBL Nr. 152/1956, festgesetzten Höchstausmaß, 
sofern ihnen die Teilnahme an der Verpflegung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zumutbar ist. . 

(2) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter­
ziehen, haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen. 
für eine Hin- und Rückfahrt zwischen ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle im 
Inland, sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze 
und dem Sitz der zuständigen Stellungskommission erwachsen. § 7a Abs. 5 des 

Geltende Fassung 

einer Offiziersfunktion verwendeten Personen haben sich vor Beginn der beruf­
lichen Bildung nachweislich einer angemessenen Berufsberatung zu unterziehen. 
§ 10 Abs. 8 gilt sinngemäß. 

(5) Die in einer Offiziersfunktion verwendeten Personen haben für die Dauer 
dieser Verwendung ihre Reserveoffiziersdienstgrade ohne den Zusatz "der 
Reserve (d. Res.)" zu führen. 

(6) Personen, die in der nach Abs.1 zulässigen Höchstdauer in einer Offi­
ziersfunktion verwendet wurden oder wegen eines im Dienst erlittenen Unfalles 
aus dem Dienstverhältnis ausscheiden, sind innerhalb von vier Jahren nach Been­
digung des Dienstverhältnisses im Falle der Bewerbung um eine Planstdie· für 
Bundesbeamte vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte 
Planstelle gleich geeignet sind wie die übrigen Bewerber. 

(7) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf 
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur Personen ernannt werden dür­
fen, auf die Abs. 6 zutrifft. 

Ansprüche anläßlich der Stellung 

§ 26. (1) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterziehen, haben für die Dauer der Stellung Anspruch auf unentgeltliche 
Unterkunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten. 
Der Anspruch auf Un.terkunft und Verpflegung umfaßt auch Nächtigung sowie 
Abendessen bzw. Frühstück unmittelbar vor dem ersten bzw. nach dem letzten 
Tag der Stellung, sofern die An- bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zu mut­
bar ist; wird eine zur Verfügung gestellte Unterkunft nicht in Anspruch genom­
men, so gebührt kein Ersatz der Unterkunftskosten. pen Stellungspflichtigen 
und den Personen, die sich freiwillig der Stellung unterziehen, gebührt der 
Ersatz der aufgelaufenen Verpflegungskosten bis zu dem im § 10 lit. b des Hee­
resgebührengesetzes, BGBL Nr. 152/1956, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 12/1967 festgesetzten Höchstausmaß, sofern ihnen die Teilnahme an 
der Verpflegung aus gesundheitl{chen Gründen nicht zumutbar ist. 

(2) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter­
ziehen, haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen 
für eine Hin- und Rückfahrt zwischen ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle im 
Inland, sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze 
und dem Sitz der zuständigen Stellungskommission erwachsen. § 7 a Abs. 5 des 
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Entwurf 

Heeresgebührengesetzes ist sinngemäß anzuwenden. Die Fahrtkostenvergütung 
ist spätestens am letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch einfa­
cher und zweckmäßiger ist, sind den genannten Personen Fahrscheine (Gut­
scheine) für die Benützung des jeweils in Betracht kommenden Massenbeförde­
rungsmittels zur Verfügung zu stellen. 

§ 27. (3) Der außerordentliche Präsenzdienst ist als 
1. Präsenzdienst im Falle des § 2 Abs. 1 lit. abis c; 
2. Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2; 
3. Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 32; 
4. Kaderübungen nach § 29 Abs. 1; 
5. freiwillige Waffenübungen nach § 30 Abs. 1; 
6. außerordentliche Übungen nach § 36 Abs. 4; 
7. Präsenzdienst nach dem Bundesgesetz über die Entsendung von Angehöri­

gen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. 
Nr. 23311965, 

zu leisten. 

§ 28. (3) Die Wehrpflichtigen können sich verpflichten, an Stelle des Grund­
wehrdienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten 
zu leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Antritt des Grundwehrdienstes bei der Stellungskommission oder beim 
zuständigen Militärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 
sechsten Monates dieser Präsenzdienstleistung beim zuständigen Einheits­
kommandanten 

schriftlich abzugeben. Die Verpflichtungserklärung bedarf der Annnahme durch 
das zuständige Militärkommando; für diese Annahme und deren Verweigerung 
sowie für die Zurückziehung der Verpflichtungserklärung gilt § 32 Abs. 6 bis 8 
sinngemäß. 

§ 29. (9) Nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen können 
a) Reserveoffiziere oder Reserveoffiziers::i.nwärter, 
b) sonstige Wehrpflichtige der Reserve, sofern sie Angehörige des -Bundes­

heeres im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 oder 3 gewesen sind öder einen Wehr­
dienst als Zeitsoldat (§ 27 Abs. 3 Z 3) geleistet haben, 

Geltende Fassun-g 

Heeresgebührengesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 313/1976 ist sinngemäß anzuwenden. Die Fahrtkostenvergütung ist späte­
stens am letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch einfacher und 
zweckmäßiger ist, sind den genannten Personen Fahrscheine (Gutscheine) für 
die Benützung des jeweils in Betracht kommenden Massenbeförderungsmittels 
zur Verfügung zu stellen. 

§ 27. (3) Der außerordentliche Präsenzdienst ist. als 
1. Präsenzdienst im Falle des § 2 Abs. 1 lit. abis' c; 
2. Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2; 
3. freiwillig verlängerter Grundwehrdienst nach § 32; 
4. Kaderübungen nach § 29 Abs. 1; 
5. freiwillige Waffenübungen nach§ 30 Abs. 1; 
6. außerordentliche Übungen nach § 36 Abs. 4; 
7. Präsenzdienst nach dem Bundesgesetz über die Entsendung von Angehöri­

gen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. 
Nr. 233/1965, 

zu leisten. 

§ 28. (3) Die Wehrpflichtigen können sich verpflichten, an Stelle des Grund­
wehrdienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten 
zu leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Antritt des Grundwehrdienstes bei der Stellungskommission oder beim 
zuständigen Militärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens zwei -Wochen vor Ablau(des 
sechsten Monates dieser Präsenzdienstleistung beim zuständigen Einheits-
kommandanten . 

schriftlich abzugeben. Die Verpflichtungerklärung bedarf der Annahme durch 
das zuständige Militärkommando; für diese Annahme und deren Verweigerung 
sowie für die Zurückziehung der Verpflichtungserklärung gilt § 32 Abs. 3 und 5 
sinngemäß. 

§ 29. (9) Nach 'den jeweiligen militärischen Erfordernissen können 
a) Reserveoffiziere oder Reserveoffiziersanwärter, 
b) sonstige Wehrpflichtige der Reserve, sofern sie Angehörige des Bundes­

heeres im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 bis 5 gewesen sind, 
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bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne ihre Zustimmung zu Kaderübun­
gen (Abs. 1) herangezogen werden. Die vor dem 1. August 1977 geleisteten 
Kaderübungen sind auf das Gesamtausmaß nach Abs. 1 lit. a oder b anzurech­
nen. 

Wehrdienst als Zeitsoldat 

§ 32. (1) Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst geleistet haben, können 
auf Grund freiwilliger Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat in der Dauer von 
mindestens drei Monaten bis zu höchstens zehn Jahren, in einer Verwendung als 
Militärpilot bis zu höchstens 15 Jahren, verpflichtet werden. Auf Grund freiwilli­
ger Meldung ist eine Weiterverpflichtung oder eine neuerliche Verpflichtung 
zulässig, wobei die genannte Höchstdauer insgesamt nicht überschritten werden 
darf. 

(2) Der Wehrdienst als Zeitsoldat darf nur bis zum: Ablauf'<:les Kalenderjahres, 
in dem der Zeitsoldat das 40. Lebensjahr votlendet, geleistet werden. Ein Ver­
pflichtungszeitraum hat jeweils mit einem Monatsersten zu beginnen und mit 
dem Ablauf eines Monats zu enden. 

(3) Der Bundesminister für Landesverteidigung hat nach den jeweiligen mili­
tärischen Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen, wie oft und zu 
jeweils welcher Dauer Verpflichtungen zum Wehrdienst als Zeitsoldat im Rah­
men des im Abs. J festgelegten Zeitraumes zulässig sind .. 

(4) Die Anzahl der Wehrpflichtigen, die den Wehrdienst als Zeitsoldat leisten, 
hat sich nach dem jeweiligen militärischen Bedarf zu richten. Insoweit ein sol­
cher Bedarf nicht gegeben ist oder sonstige militärische Rücksichten einer Ver­
wendung als Zeitsoldat entgegenstehen, dürfen Wehrpflichtige nicht als Zeitsol­
daten verpflichtet werden. 

(5) Die Anzahl der Wehrpflichtigen, die im jeweiligen Finanzjahr zum Wehr­
dienst als Zeitsoldat einberufen werden darf, ist vom Bundesminister für Landes­
verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
für Finanzen festzusetzen. 

(6) Die freiwillige Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat ist vom Wehr­
pflichtigen im Stellungsverfahren bei der Stellungskommission, während einer 
Präsenzdienstleistung beim Kommandanten der militärischen Dienststelle, der 
der Wehrpflichtige zur Dienstleistung zugeteilt ist, in allen übrigen Fällen beim 

-, 

Geltende Fassung 

bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne ihre Zustimmung zu Kaderübun­
gen (Abs. 1) herangezogen werden. Die vor dem 1. August 1977 geleisteten 
Kaderübungen sind auf das Gesanitausmaß nach Abs. 1 lit. a oder b anzurech­
nen. 

Freiwillig verlängerter Grundwehrdienst 

§ 32. (1) Wehrpflichtige können auf Grund einer freiwilligen Meldung im 
Anschluß an den Grundwehrdienst oder nach der Entlassung aus diesem den 
freiwiUig verlängerten Grundwehrdienst in der Dauer von mindestens drei 
Monaten, höchsten$ aber vier Jahren, leisten, sofern sie bei Antritt des freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienstes das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 
Verpflichtungszeiträume, die über drei Monate hinausgehen, haben jeweils sechs 
Monate oder ein Vielfaches dieses Zeitraumes zu betragen. Wehrpflichtige, die 
einen freiwitlig verlängerte!)- Grundwehrdienst von weniger als vier Jahren lei­
sten oder geleistet haben, können auf Grund neuerlicher freiwilliger Meldungen 
den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst in weiteren Verpflichtungszeiträu­
men von sechs Monaten oder einem Vielfachen dieses Zeitraumes im Anschluß 
an den bereits geleisteten freiwil1ig verlängerten Grundwehrdienst oder nach der 
Entlassung aus diesem leisten, wobei aber der insgesamt geleistete freiwillig ver­
längerte Grundwehrdienst vier Jahre nicht übersteigen darf. Für Wehrpflichtige, 
deren erster Verpflichtungszeitrau'm drei Monate betragen hat und. die einen 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst bis zur höchstzulässigen Gesamtdauer 
von vier Jahren leisten wollen, kann der letzte Verpflichtungszeitraum den auf 
insgesamt vier Jahre noch fehlenden Zeitraum umfassen. 

(2) Die Leistung des freiwillig veilängerten Grundwehrdienstes in der Dauer 
von sechs Monaten ist Voraussetzung für die Ernennung zum zfitverpflichteten 
Soldaten. 

(3) Die freiwillige Meldung ist vom Wehrpflichtigen im Stellungsverfahren bei 
der Stellungskommission, während einer Präsenzdienstleistung beim Komman­
danten der militärischen Dienststelle, der der Wehrpflichtige zur Dienstleistung 
zugeteilt. ist, in allen übrigen Fällen beim zuständigen Militärkommando ,schrift-
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zuständigen Militärkommando schriftlich unter Angabe des Verpflichtungszeit­
raumes abzugeben: Während des Grundwehrdienstes oder eines Wehrdienstes 
als Zeitsoldat ist die freiwillige Meldung spätestens sechs Wochen vor Beendi­
gung dieser Präsenzdienstleistung abzugeben, ansonsten spätestens acht Wochen 
vor dem in der freiwilligen Meldung gewünschten Beginn des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat. Die freiwillige Meldung bedarf der Annahme durch das zuständige 
Militärkommando. Die Annahme der freiwilligen Meldung ist zu verweigern, 
wenn ein Wahlausschließungsgrund gemäß den §§ 22, 24 und 25 der National­
rats-Wahlordnung 1971, BGBI. Nr. 391/1970, vorliegt, wenn der Wehrpflichtige 
nicht die notwendige militärische Eignung aufweist, kein Bedarf gegeben ist 
oder der Leistung des Wehrdienstes als Zeitsoldat durch den Wehrpflichtigen 
sonstige militärische Rücksichten entgegenstehen. 

(7) Dem Wehrpflichtigen, dessen freiwillige Meldung angenommen wurde 
und der den Grundwehrdienst bereits geleistet hai und nicht einen Wehrdienst 
als Zeitsoldat leistet, ist der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst als Zeitsoldat 
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat zuzustellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann vom Wehrpflichtigen 
bis zum Ablauf des achten Tages nach Zustellung des Einberufungsbefehles 
schriftlich ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Die Zurückzie­
hung der freiwilligen Meldung ist beim zuständigen Militärkommando einzu­
bringen. Der § 37 Abs. 3,4 und 5 sowie der § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

Berufliche Bildung im Wehrdienst als Zeitsoldat 

§ 33. (1) Wehrpflichtigen, die einen Wehrdienst als Zeitsoldat in der Gesamt­
dauer von mindestens drei J,ahren ohne Unterbrechung leisten, ist vom zuständi­
gen Militärkommando nach Maßgabe der folg,enden Absätze eine berufliche Bil­
dung im Inland bis zum Höchstausmaß von einem Drittel der Dienstleistungs-

Geltende Fassung 

lich unter Angabe des Verpflichtungszeitraumes abzugeben. Während des 
Grundwehrdienstes oder eines freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes ist die 
freiwillige Meldung spätestens zwei Wochen vor Beendigung dieser Präsenz­
dienstleistung abzugeben. Die freiwillige Meldung bedarf der Annahme durch 
das zuständige Militärkommando. Die Annahme der freiwilligen Meldung ist zu 
verweigern, wenn ein Wahlausschließungsgrund gemäß §§ 22 bis 25 der Natio­
nalrats-Wahlordnung 1971, BGBI. Nr.39111970, vorliegt, wenn der Wehr­
pflichtige nicht die notwendige militärische Eignung aufweist oder der Leistung 
des, freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes durch den Wehrpflichtigen son­
stige militärische Rücksichten entgegenstehen. Sofern der Bescheid, mit dem die 
Annahme verweigert wird, dem Wehrpflichtigen nicht spätestens eine Woche 
vor der Entlassung aus dem Grundwehrdienst oder einem freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst, einem Wehrpflichtigen aber, der den Grundwehrdienst bereits 
geleistet hat und nicht einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst leistet, spä­
testens zwei Wochen nach Abgabe der freiwilligen Meldung zugestellt wird, gilt 
die freiwillige Meldung als angenommen. Einer Berufung gegen den Bescheid, 
mit dem die Annahme verweigert wird, kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

(4) Dem Wehrpflichtigen, dessen freiwillige Meldung angenommen wurde 
und der den Grundwehrdienst bereits geleistet hat und nicht einen freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst leistet, ist der Einberufungsbefehl zum freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst spätestens zwei Wochen nach der Abgabe der -frei­
willigen Meldung zuzustellen. Der Zeitraum zwischen Zustellung des Einbeni­
fungsbefehles und dem darin bestimmten Einberufungstermin darf nicht mehr 
als drei Monate betragen. 

(5) Die Meldung zum freiwillig verlängerten Grundwehrdienst kann vom 
Wehrpflichtigen bis zum Ablauf des achten Tages nach Zustellung des Einberu­
fungsbefehles ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Die Zurück­
ziehung der freiwilligen Meldung ist beim zuständigen Militärkommando einzu­
bringen. § 37 Abs. 3, 4 und 5 sowie § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

Berufliche Bildung im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst 

§ 33. (1) Wehrpflichtigen, die einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
in der Gesamtdauer von mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung leisten, ist 
vom zuständigen Militärkommando eine berufliche Bildung im Inland bis zum 
Höchstausmaß von einem Drittel der Dienstleistungszeit im freiwillig verlänger-
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zeit als Zeitsoldat während' dieses Präsenzdienstes zu ermöglichen. Der Beginn 
der beruflichen Bildung ist vom zuständigen Militärkommando nach Möglich­
keit so festzulegen, daß die berufliche Bildung mit dem Wehrdienst als Zeit­
soldat endet. Ein anderer Beginn kann unter Berücksichtigung der Interessen des 
anspruchsberechtigten Zeitsoldaten bewilligt werden, wenn die zustehende 
berufliche Bildung sonst nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch genommen 
werden kann. 

(2) Der Zeitsoldat hat sich vor Beginn der beruflichen Bildung nachweislich 
einer Berufsberatung durch Organe der Arbeitsmarktverwaltung zu unterziehen. 
Ein Anspruch auf berufliche Bildung besteht nur hinsichtlich solcher Berufe, 
gegen die im Berufsberatungsgutachten der Arbeitsmarktverwaltung keine Ein­
wände wegen mangelnder Fähigkeiten des Zeitsoldaten oder wegen mangelnder 
Verwendungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt erhoben wurden. 

(3) Als berufliche Bildung kommt die fachliche Ausbildung, Fortbildung oder 
Umschulung in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen und Betrieben 
im Inland in Betracht, und zwar 

1. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen, die in den einschlägigen dienst­
rechtlichen Vorschriften 
a) als Erfordernis für die Erlangung von Planstellen einer Gebietskörper­

schaft, 
b) zur Vorbereitung auf eine als Erfordernis für die Erlangung von Plan­

stellen einer Gebietskörperschaft vorgeschriebene Prüfung vorgesehen 
sind, 

2. die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen zur Vorbereitung auf eine Prü­
. fung, die in den einzelnen dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften als 
Erfordernis für eine den in der Z 1 erwähnten Planstellen vergleichbare 
Verwendung bei den Österreichischen Bundesbahnen oder in der Flugsi­
cherung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt vorgesehen ist, 

3. die Absolvierung anderer als in den Z 1 und 2 angeführter Bildungsgänge. 

(4) Fällt die Einrichtung der im Abs. 3 Z 1 bis 3 angeführten Bildungslehr­
gänge in den Wirkungsbereich eines Bundesministeriums, so sind sie, soweit 
militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen, nach den maßgeblichen dienst­
und arbeitsrechtlichen Vorschriften von den jeweils sachlich zuständigen Bun­
desministerien bei Dienststellen des Bilndesheeres dem jeweiligen Bedarfent­
sprecherid einzurichten. Sofern sich dies aber aus Gründen der jeweiligen beruf­
lichen Bildung oder aus verwaltungsökonomischen Gründen als nicht möglich 

Geltende Fassung 

ten Grundwehrdienst während dieses Präsenzdienstes zu erQ)öglichen. Der 
Beginn der beruflichen Bildung ist vom zuständigen Militärkommando nach den 
dienstlichen Erfordernissen und, soweit diese nicht entgegenstehen, unter 
Berücksichtigung der Interessen der anspruchsberechtigten Wehrpflichtigen zu 
bestimmen. Diese Wehrpflichtigen haben sich vor Beginn der beruflichen Bil­
dung nachweislich einer angemessenen Berufsberatung zu unterziehen. Im übri­
gen gelten für diese berufliche Bildung die Abs. 4 bis 8 des § 10 sinngemäß. 
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oder nicht zweckmäßig erweist, ist die entsprechende berufliche Bildung außer­
halb der Dienststellen des Bundesheeres zu ermöglichen. 

(5) In den Fällen, die nicht im Abs. 4 geregelt sind, ist die berufliche Bildung, 
sofern nicht entsprechende Möglichkeiten bei Dienststellen des Bundesheeres 
bestehen, außerhalb der Dienststellen des Bundesheeres zu ermöglichen. 

(6) Die Kosten der beruflichen Bildung trägt in allen Fällen der Bund~ 

(7) Kann die berufliche Bildung auf Grund eines Einsatzes des Bundesheeres 
in den Fällen des § 2 AQs. 1 lit. abis c während des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch genommen werden, so sind dem ehema­
ligen Zeitsoldaten die nachweislichen Kosten für die ihm vom zuständigen Mili­
tärkommando ermöglichte berufliche Bildung, der er sich unmittelbar· im 
Anschluß an den Wehrdienst als Zeitsoldat oder an einen auf diesen Wehrdienst 
folgenden Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 unterzogen hat, vom Bund zu 
ersetzen. Der Anspruch auf Kostenersatz ist vom ehemaligen Zeitsoldaten inner­
halb von drei Monaten nach Abschluß der beruflichen Bildung beim zuständigen 
Militärkommando geltend zu machen, das darüber zu entscheiden hat. 

(8) Wehrpflichtige, die nach Leistung des Wehrdienstes als Zeitsoldat im 
höchstzulässigen Ausmaß oder wegen eines in diesem Präsenzdienst erlittenen 
Unfalles aus dem Präsenzdienst ausscheiden, sind innerhalb von vier Jahren nach 
der Entlassung aus dem Präsenzdienst im Falle der Bewerbung um ejne Plan­
stelle der Bundesverwaltung vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die 
angestrebte Planstelle mindestens gleich geeignet sind wie die übrigen Bewerber. 

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf 
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur ehemalige Zeitsoldaten 
ernannt werden dürfen, die nach Leistung des Wehrdienstes als Zeitsoldat im 
höchstzulässigen Ausmaß oder wegen eines im Dienst erlittenen Unfalles aus 
diesem Präsenzdienst ausscheiden, sofern sie sich innerhalb von vier Jahren nach 
Beendigung des Verpflichtungsverhältnisses um eine Planstelle der Bundesver­
waltung bewerben. 

§ 36. (2) Wehrpflichtige und Personen, die sich freiwillig zur vorzeitigen Lei­
stung des Präsenzdienstes gemeldet haben, sind den einzelnen Truppenkörpern 
nach Eignung und Bedarf und -,- soweit militärische Erfordernisse nicht entge-

Geltende Fassung 

(2) Wehrpflichtige, die nach einer Gesamtdauer des geleisteten freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienstes von vier Jahren oder wegen eines in diesem Prä­
senzdienst erlittenen Unfalls aus -dem Präsenzdienst ausscheiden, sind innerhalb 
von vier Jahren nach der Entlas~ung aus dem Präsenzdienst im Falle der Bewer­
bung um eine Planstelle für Bundesbeamte vorzugsweise zu berücksichtigen, 
wenn sie für die angestrebte Planstelle mindestens gleich geeignet sind wie die 
übrigen Bewerber. 

(3) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf 
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur Personen ernannt werden dür­
fen, auf die Abs. 2 zutrifft. 

§ 36. (2) Wehrpflichtige und Personen, die sich freiwillig zur vorzeitigen Lei­
stung des Präsenzdienstes gemeldet haben, sind- den einzelnen Truppenkörpern 
.nach Eignung und Bedarf und -soweit rnilitärische Erfordernisse nicht entge-
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genstehen - unter Bedachtnahme auf den erlernten Beruf, auf die sonst nachge­
wiesenen Fachkenntnisse und auf den Wohnsitz sowie auf ihre Wünsche hin­
sichtlich Garnison und Truppengattung zuzuweisen. Bei Personen, die sich frei­
willig zur vorzeitigen Leistung des Präsenzdienstes oder zum Wehrdienst als 
Zeitsoldat gemeldet haben, ist überdies der Wunsch hinsichtlich des Einberu­
fungstermines - soweit militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - zu 
berücksichtigen. 

§ 40. (9) 

Wehrpflichtige, die aus freiwilligen Waffenübungen oder aus dem Wehrdienst 
- als Zeitsoldat vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall des Entlassungs­

grundes nur mit ihrer Zustimmung für die restliche Dauer des jeweiligen Prä­
senzdienstes einberufen werden. 

Vorzeitige Entlassung wegen Dienstunfähigkeit 

§ 41. (1) Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, deren Dienstunfähigkeit vom 
zuständigen Militärarzt festgestellt wird, gelten mit Ablauf des Tages dieser 
Feststellung als im Sinne des § 40 :vorzeitig aus derri Präsenzdienst entlassen und 
in die Reserve rückversetzt. 

(2) Als dienstunfähig gilt, wer geistig oder körperlich zu jedem Dienst im Bun­
desheer ' 

L dauernd unfähig ist oder 
2. vorübergehend unfähig ist, wenn die Herstellung der Dienstfähigkeit 

innerhalb von 30 Tagen, sofern aber der Präsenzdienst früher endet, bis zu 
diesem Zeitpunkt, nicht zu erwarten ist. 

(3) Die im Abs. 1 genannte Rechtswirkung tritt in folgenden Fällen einer 
Dienstunfähigkeit nur ein, wenn der betroffene Wehrpflichtige mit seinem 
unverzüglichen Ausscheiden aus dem Präsenzst;md einverstanden ist: 

L In jeglichem Präsenzdienst eine Dienstunfähigkeit, die auf eine Gesund­
heitsschädigung infolge des Präsenzdienstes einschließlich einer allfälligen 
beruflichen Bildung oder auf eine im § 1 Abs. 1 lit. d, h, i, j oder k des Hee-

Gel t end e Fa s s u n.g 

genstehen - unter Bedachtnahme auf den erlernten Beruf, auf die sonst nachge­
wiesenen Fachkenntnisse'und auf den Wohnsitz sowie auf die vor der Stellungs­
kommission vorgebrachten Wünsche hinsichtlich Garnison und Truppengattung 
zuzuweisen. Bei Personen, die sich freiwillig zur vorzeitigen Leistung des Prä­
senzdienstes gemeldet haben, sowie bei Wehrpflichtigen, die sich zur Leistung 
eines freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes gemeldet haben, ist überdies der 
vor der Stellungskommission vorgebrachte Wunsch hinsichtlich des Einberu­
fungstermines'- soweit militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - zu 
berücksichtigen. 

§ 40. (9) 

Wehrpflichtige, die aus dem freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder aus 
freiwilligen Waffenübungen vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall 
des Entlassungsgrundes nur mit ihrer Zustimmung für die restliche Dauer des 
jeweiligen Präsenzdienstes einberufen werden. 

Dienstunfähigkeit 

§ 41. (1) Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, die nach Feststellung des 
zuständigen Militärarztes geistig oder körperlich zu jedem Dienst im Bundes­
heer dauernd oder vorübergehend unfähig sind und die Herstellung der Dienst­
fähigkeit innerhalb von 30 Tagen, sofern aper der Präsenzdienst, zu dem sie ein­
berufen wurden, früher endet, bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwarten lassen, 
gelten mit Ablauf des Tages, an dem die dauernde oder vorübergehende Dienst­
unfähigkeit festgestellt wird, als im Sinne des § 40 vorzeitig aus dem Präsenz­
dienst entlassen und in die Reserve rückversetzt. 

(2) Ist die angeführte Dienstunfähigkeit auf eine Gesundheitsschädigung 
infolge des Präsenzdienstes einschließlich einer allfälligen beruflichen Bildung 
oder auf eine in der lit, d, h, i oder j des § 1 Abs. 1 des Heeresversorgungsgeset­
zes, BGBl. Nr. 27/1964, in der gelte';den Fassung näher umschriebene Gesund­
heitsschädigung zurückzuführen, so ist Abs. 1 nur dann anzuwenden, wenn der 
betroffene Wehrpflichtige mit seinem unverzüglichen Ausscheiden aus dem Prä­
senzstand einverstanden ist. Hinsichtlich der Gesundheitsschädigungen gelten 
Abs. 1 und 2 des § 2 HVG sinngemäß. 
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resversorgungsgesetzes, BGBI. NI. 27/1964, näher umschriebene Gesund­
heitsschädigung zurückzuführen ist; hinsichtlich der Gesundheitsschädi­
gung gilt der § 2 Abs. 1 und 2 HVG sinngemäß. 

2. In einem außerordentlichen Präsenzdienst, der auf Grund freiwilliger Mel­
dung geleistet wird (§ 27 Abs. 3 Z 3, 4, S oder 7), auch eine Dienstunfähig­
keit, die nicht auf eine Gesundheitsschädigung nach Z 1 zurückzuführen 
ist und auf Grund einer anderen als der zu Beginn des Präsenzdienstes 
durchgeführten Untersuchung (Einstellungsuntersuchung) festgestellt 
wird. 

(4) Sind bei einem Zeitsoldaten zwar die im Abs. 3 Z 2 genannten Vorausset­
zungen gegeben, ist der Zeitsoldat aber mit seinem unverzüglichen Ausscheiden 
aus dem Präsenzstand nicht einverstanden, so gilt er erst nach Ablauf eines Zeit­
raumes von einem DritteJ des bis zur Feststellung der Dienstunfähigkeit zurück­
gelegten Wehrdienstes als Zeitsoldat, mindestens aber nach Ablauf eines Jahres, 
jeweils gerechI!et von der Feststellung der Dienstunfähigkeit an, als im Sinne des 
§ 40 vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen und in die Reserve rückversetzt, 
sofern er seine Dienstfähigkeit nicht vorh~r wieder erlangt oder der Präsenz­
dienst vorher endet. Bis zum Zeitpunkt dieser Entlassung kann der Zeitsoldat 
eine berufliche Bildung nach § 33 in Anspruch nehmen. 

§ 47. (1) Soldaten, die den Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst als Zeit­
soldat leisten, haben jeweils aus dem Kreis jener Soldaten, die den Grundwehr­
dienst beziehungsweise einen Wehrdienst als Zeitsoldat leisten, Soldatenvertreter 
und deren Ersatzmänner zu wählen. Wehrmänner und Chargen haben einen 
Soldatenvertreter gemeinsam, und zwar 

1. im Grundwehrdienst zum Kommandanten der Einheit oder dem diesem 
Gleichgestellten, 

2. im Wehrdienst als Zeitsoldat zum Disziplinarvorgesetzten 

zu entsenden. Unteroffiziere haben einen Soldatenvertreter zum Disziplinarvor­
gesetzten, Offiziere zum Kommandanten des Heereskörpers oder dem diesem 
Gleichgestellten zu entsenden. . 

(2) Die Wahl ist auf der Grundlage des unmittelljaren, gleichen, geheimen 
und persönlichen Wahlrechtes durchzuführen. Von der Wahl ausgeschlossen 
sind Soldaten, die vom Wahlrecht zum Nationalrat gemäß den §§ 22, 24 und 2S 
der N ationalrats-Wahlordnung 1971 ausgeschlossen sind. 

(3) Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten, haben ihreSoldatenvertreter 
und deren Ersatzmänner nach jedem Einberufungstermin zu wählen. Zeitsolda-

~ 

Geltende Fassung 

§ 47. (1) Chargen und Soldaten ohne Chargengrad, die den Grundwehrdienst 
oder einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst leisten, haben Soldatenver­
treter zu wählen; sie haben je einen Soldatenvertreter zum Kommandanten der 
Einheit, sofern sie aber keiner Einheit angehören, zu dem eihem solchen Kom­
mandant(:n gleichgestellten Vorgesetzten zu entsenden. 

(2) Die Wahl ist auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen 
und persönlichen Wahlrechtes durchzuführen. 
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Entwurf 

ten haben ihre Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner einmal jährlich im 
Jänner zu wählen. Ändert sich im Befehlsbereich des Kommandanten, zu dem 
der Soldatenvertreter zu entsenden ist, die Zahl der Wahlberechtigten um inehr 
als die Hälfte, so ist eine Nachwahl durchzuführen. 

(4) Verlangen mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten die Abberufung des 
Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes, so ist darüber abzustimmen. Der 
Antrag auf Abberufung ist bei dem Kommandanten einzubringen, zu dem der 
Soldatenvertreter oder der Ersatzmann entsendet worden ist. 

(5) Die Funktion des Soldatenvertreters erlischt mit 
1. der Wahl eines neuen Soldatenvertreters, 
2. dem Verzicht auf diese Funktion, 
3. der Abberufung, , 
4, der Versetzung in einen anderen' Befehlsbereich (Abs. 1) oder 
5. dein Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes. 

(6) Die Versetzung des Soldatenvertreters bedarf der Zustimmung des Bun­
'desministers für Landesverteidigul1g. 

(7) Der Bundesminister für Landesverteidigung hat durch Verordnuf!g die 
näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der Soldatenvertreter 
u~d deren Ersatzmänner sowie der Abstimmung über die Abberufung von Sol­
datenvertretern und Ersatzmännern zu erlassen: 

(8) Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von ihnen vertretenen 
Wehrpflichtigen, soweit sie den Dienstbetrieb betreffen, zu wahren und zu för­
dern. Sie haben insbesondere das Recht mitzuwirken 

1. bei der Verabreichung der Besoldung und Bekleidung; 
2. in Angelegenheiten der Unterbringung und Verpflegung; 
3. inAngelegenheitender DienstfreisteIlung; , 
4. beim Vorbringen von Wünschen und Beschwerden; 
5. im Ordnungsstraf- und Disziplinarverfahren gemäß § 7 Abs. 1 des Heeres­

disziplinargesetzes, BGBI. Nr. i5111956, in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr. 369/1975; 

6. an B'etreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung dienen. 

Die Soldatenvertreter haben dabei auf die Erfordernisse eines geordneten, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Rücksicht zu nehmen. 
Ihnen sind, soweit militärische Rücksichten nicht entgegenstehen, die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen zu erteilen. 

Geltende Fassung 

(3) Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von ihnen vertreten'en 
Wehrpflichtigen, soweit sie den Dienstbetrieb betreffen, zu wahren und zu för­
dern. Sie hibeninsbesondere das Recht mitzuwirken 

1. bei der Verabreichung der Besoldung und Bekleidung; 
2. in Angelegenheiten der Unterbringung und Verpflegung; 
3. in Angelegenheiten der DienstfreisteIlung; 
4. beim Vorbringen von Wünschen und Beschwerden; 
5. im Ordnungsstraf-. und Disziplinarverfahren gemäß § 7 Abs. 1 des Heeres­

disziplinargesetzes" BGBI. Nr. 15111956, in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr. 369/1975; 

6. an Betreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung dienen. 

Die Soldatenvertreter haben dabei auf die Erfordernisse eines geordneten, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Rücksicht zu nehmen. 
Ihnen sind, soweit militärische Rücksichten nicht entgegenstehen, die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen zu erteilen. 
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(9) Den Heeresangehörigen bleibt es unbenommen, Wünsche und Beschwer­
den auch ohne Beiziehung von Soldatenvertretern vorzubringen. In diesem Falle 
hat die Miqvirkung eines Soldatenvertreters zu unterbleiben, solange der 
Antragsteller oder Beschwerdeführer nicht die Beiziehung verlangt. 

§ 48. (1) Berufsoffiziere und die nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogenen. Beamten und Vertragsbediensteten haben nach Maß­
gabe der dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Urlaub. 

Dienstfreisteilung 

§ 49. (1) Zeitsoldaten haben Anspruch auf eine DienstfreisteIlung; der 
Anspruch besteht hinsichtlich eines Verpflichtungszeitraumes von drei Monaten 
jedoch nur dann, wenn dieser Zeitraum unmittelbar an den Grundwehrdienst 
anschließt oder unmittelbar vor einem weiteren Verpflichtungszeitraum liegt. 

(2) Die DienstfreisteIlung beträgt 24 Werktage für je ein Jahr des Wehrdien­
stes als Zeitsoldat. Für Bruchteile dieses Zeitraumes gebührt die Dienstfreistei­
lung anteilmäßig, wobei Bruchteile von Werktagen als ·volle Werktage gelten. 
Wird ein Wehrdienst als Zeitsoldat im Anschluß an den Grundwehrdienst nach 
§ 28 Abs. 1 oder 3 geleistet, so ist auch die Zeit des Grundwehrdienstes für die 
Bemessung der DienstfreisteIlung heranzuziehen. 

(3) Nach einer Gesamtdauer von zehn Jahren des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
unter Berücksichtigung einer allfälligen Anrechnung des Grundwehrdienstes. 
beträgt die DienstfreisteIlung für je ein Jahr dieses Wehrdienstes 26 Werktage. 
Für eine anteilmäßige Bemessung der DienstfreisteIlung ist der zweite Satz des 
Abs. 2 anzuwenden. 

(4) Der Zeitpunkt der DienstfreisteIlung ist nach den dienstlichen Erfordernis­
sen festzusetzen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse des Wehrpflichtigen 
angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Sofern die Gesamtdauerdes Wehrdienstes 
als Zeitsoldat und des allenfalls urimittelbar vorher geleisteten Grundwehrdien­
stes zwölf Monate nicht übersteigt, ist die DienstfreisteIlung unmittelbar vor der 
Entlassung aus dem Präsenzdienst zu gewähren; aus triftigen Gründen kann 
aber in diesen Fällen die DienstfreisteIlung teilweise o.der zur Gänze zu einem 
früheren Zeitpunkt gewährt werden. 

Geltende Fassung. 

(4) Den Heeresangehörigen bleibt es unbenommen, Wünsche und Beschwer­
den auch ohne Beiziehung von Soldatenvertretern vorzubringen. In diesem Falle 
hat die Mitwirkung eines Soldatenvertreters zu unterbleiben, solange der 
Antragsteller oder Beschwerdeführer nicht die Beiziehung verlangt. 

§ 48. (1) Berufsoffiziere, zeitverpflichtete Soldaten, nach § 11 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogene Beamte und Vertragsbedienstete 
sowie Personen, die nach § 12 in einer Offiziersfunktion verwendet werden, 
haben nach Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Urlaub. 

Dienstfreisteilung 

§ 49. (1) Wehrpflichtige, die einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
leisten, hilben Anspruch auf eine DienstfreisteIlung; der Anspruch besteht hin­
sichtlich eines Verpflichtungszeitraumes von drei Monaten jedoch nur dann, 
wenn dieser Zeitraum unmittelbar an den Grundwehrdienst anschließt oder 
unmittelbar vor einem weiteren Yerpflichtungszeitraum liegt. 

(2) Die DienstfreisteIlung beträgt für je sechs Monate des freiwillig verlänger­
ten Grundwehrdienstes zwölf Werktage. Ergibt die Dauer des freiwillig verlän­
gerten Grundwehrdienstes nicht sechs Monate o·der ein Vielfaches dieses Zeit­
raumes, so gebührt die DienstfreisteIlung anteilmäßig; hiebei gelten Bruchteile 
von Werktagen als volle Werktage. 

(3) Wird ein freiwillig verlängerter Grundwehrdienst im Anschluß an den 
Grundwehrdienst-nach § 28 Abs. 1 oder Abs. 3 geleistet, so ist auch die Zeit des 
Grundwehrdienstes für die Bemessung der Dienstfreistellurig nach Abs. 2 heran­
zuziehen. 

(4) Der Zeitpunkt der DienstfreisteIlung ist nach den dienstlichen Erfordernis­
sen festzusetzen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse des Wehrpflichtigen 
angemessen Rücksicht zu nehmen ist: Sofern die Gesamtdauer des freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienstes und des allenfalls unmittelbar vorher geleisteten' 
Grundwehrdienstes zwölf Monate nicht übersteigt, ist die DienstfreisteIlung 
unmittelbar vor der Entlassung aus dem Präsenzdienst zu gewähren; aus· trifti­
gen Gründen kann aber in diesen Fällen die DienstfreisteIlung teilweise oder zur 
Gänze und zu einem früheren Zeitpunkt gewährt werden. 
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(9) Außer den in den Abs. 1 bis 8 geregelten Dienstfreistellungen kann den 
Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten, in dringenden Fällen, insbesondere 
aus familiären oder sonstigen persönlichen Gründen, eine Dienstfeistellung im 
unbedingt notwendigen Ausmaß, höchstens jedoch in der Dauer von zwei. 
Wochen, gewährt werden. Eine DienstfreisteIlung in der Dauer bis zu einer 
Woche ist vom zuständigen Einheitskommandanten oder von dem diesem 
gleichgestellten Kommandanten zu gewähren. Eine darüber hinausgehende 
Dienstfreistellung ist vom Kommandanten des Heereskörpers oder von dem die-
sem gleichgestellten Kommandanten zu gewähren. . 

§ 50. (2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere und der nach § 11 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogenen Beamten und Vertragsbedienste­
ten bestimmen sich nach den wehr-, dienst- und sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften. 

§ 52. (1) Für die Beamten der Heeresverwaltung gilt das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333, im vollen Umfange, für die Berufsoffiziere 
sowie für die Beamten, die zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange­
zogen sind, gilt das Beamten -Dienstrechtsgesetz 1979 mit Ausnahme seines 
9. Abschnittes (§§ 91 bis 135). 

(2) Offiziere, die Leiter einer Dienststelle sind, haben hinsichtlich der Ahn­
dung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstellten Beamten, die nicht dem im 
§ 1 Abs. 3 genannten Personenkreis angehören, den 9. Abschnitt des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes 1979, sofern es sich um Lehrer handelt, überdies die §§ 179 
bis 182 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 anzuwenden; hiebei haben diese 
Offiziere die Pflichten und Befugnisse des Dienstvorgesetzten(§ 109 Abs. 1 
BDG 1979). 

(3) Leiter einer militärischen Diens.tstelle, die nicht Offiziere sind, haben hin­
sichtlich der Ahndung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstellten Angehöri­
gen des Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) das Heeresdisziplinargesetz, BGBI. 
Nr. 15111956, anzuwenden; hiebei haben diese Dienststellenleiter die Pflichten 
und Befugnisse des Ordnungsstrafbefugten beziehungsweise Disziplinarvorge­
setzten nach den Bestimmungen des Heeresdisziplinargesetzes. 

Geltende Fassung 

(9) Außer den in den Abs. 1 bis 8 geregelten DienstfreisteIlungen kann den 
Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten, vom zuständigen Einheitskomman­
danten oder von dem diesem gleichgestellten Kommandanten in dringenden Fäl­
len, insbesondere aus familiären oder sonstigen persönlichen Gründen, eine 
Dienstfreistellung'im unbedingt notwendigen Ausmaß, höchstens jedoch in der 
Dauer einer Woche, gewährt werden. 

§ 50. (2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere, der zeitverpflichteten Soldaten, 
der nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogenen 
Beamten und Vertragsbediensteten sowie der nach § 12 in einer Offiziersfunk­
tion verwendeten Personen bestimmen sich nach den wehr-, dienst- und sozial­
versicherungsrechtlichen Vorschriften. 

§ 52. (1) 'Für die Beamten der Heeresverwaltung gilt die Dienstpragmatik, 
RGBI. Nr. 15/1914, in der geltenden Fassung und das Beamten-Dienstrechtsge­
setz, BGBI. Nr. 329/1977, im vollen Umfange, für die Berufsoffiziere, die zeit­
verpflichteten Soldaten sowie für die Beamten, die zur Ausübung einer Unterof­
fiziersfunktion herangezogen sind, gelten die angeführten Bestimmungen mit 
Ausnahme des 8. Abschnittes (§§ 51 bis 95) des Beamten-Dienstrechtsgesetzes. 

(2) Offiziere, die Leiter einer Dienststelle sind, haben hinsichtlich der Ahn­
dung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstellten Beamten, die nicht dem im 
§ 1 Abs.3 genannten Personenkreis angehören, den 8. Abschnitt des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes, sofern es sich um Lehrer handelt, überdies die §§ 124 bis 
127 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes anzuwenden; hiebei haben diese Offi­
ziere die Pflichten und Befugnisse des Di'enstvorgesetzten (§ 69 Abs. 1 BDG). 

(3) Leiter einer militärischen Dienststelle, die nicht Offiziere sind, haben hin­
sichtlich der Ahndung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstellten Angehöri­
gen des Bundesheeres (§ 1 Abs.3) das Heeresdisziplinargesetz, BGBI. 
Nr.15111956; in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 264/1957,' 
234/1965,272/1971 und 369/1975 anzuwenden; hiebei haben diese Dienststel­
lenleiter die Pflichten und Befugnisse des Ordnungsstrafbefugten bzw. Diszipli­
narvorgesetzten näch den Bestimmungen des Heeresdisziplinargesetzes. 
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§ 63 Abs. 6 entfällt. 

Gebührenfreiheit 

§ 68. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten Schriften sind 
von den Stempelgebühren, Amtshandlungen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
von den Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

Vollziehung 

§ 69. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
1. des § 2 Abs. 1, soweit einem anderen als dem Bundesminister für Landes­

verteidigung Aufgaben übertragen sind, der jeweils zuständige Bundesmi­
niste'r im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 
soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind, diese, 

2. des § 2 Abs. 2, soweit dem Bundesminister für Inneres Aufgaben übertra­
gen sind, der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Landesverteidigung, soweit der Bundesregierung Aufga­
ben übertragen sind, diese, 

3. des § 2 Abs. 3 der Bundesminister für Justiz, 
4. des § 3 Abs. 2, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind, 

diese, 
5. des § 5 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Landesverteidigung, 
6. des § i 3 die Bundesregierung, 
7. des § 14, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind, diese, 
8. des § 17 Abs. 3 der Bundesminister für Inneres, 

Geltende Fassung 

§ 63. (6) Einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nach § 32 können 
auch Wehtpflichtige leisten, die den 'ordentlichen Präsenzdienst von neun 
Monaten nach § 28 des Wehrgesetzes, BGBI. Nr. 181/1955, geleistet haben, 
wobei ein allenfalls geleisteter verlängerter ordentlicher Präsenzdienst nach der 
Verordnung der Bundesregierung über den verlängerten ordentlichen Präsenz­
dienst im Bundesheer, BGBI. Nr. 142/1956, in der Fassung der Verordnungen 
BGBI. Nr. 257/1958,271/1963 und 274/1969 auf den freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst nicht anzurechnen ist. Für den Anspruch auf berufliche Bil­
dung sowie für die sinngemäße Anwendung der Abs. 2 und 3 des § 33 ist jedoch 
auf den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst ein geleisteter verlängerter 
ordentlicher Präsenzdienst anzurechnen. 

Vollziehung 

§ 68. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
a) des § 2 Abs. 1, soweit einem anderen als dem Bundesminister für Landes­

verteidigung Aufgaben, übertragen sind, der jeweils zuständige Bundesmi­
nister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 
soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind, diese, 

b) des § 2 Abs, 2, soweit dem Bundesminister für InneresAufgaben übertra­
gen sind, der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Landesverteidigung, soweit der Bundesregierung Aufgaben 
übertragen sind, diese, 

c) des § 2 Abs. 3 der Bundesminister für Justiz, 
d) des § 3 Abs. 2, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind, 

diese, 
e) des § 5 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem BU::1desminister für 

Landesverteidigung, 
f) der Abs. 3 bis 8 des § 10 sowie des § 12 Abs. 4 der Bundesminister für Lan­

desverteidigung im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Bundesmi­
nister, soweit aber der Wirkungsbereich eines anderen als des Bundesmini-
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9. des § 32 Abs. 5 der Bundesminister für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Finanzen, 

10. des § 33 Abs. 1 bis 7 der Bundesminister für Landesverteidigung im Ein­
'vernehmen mit dem jeweils zuständigen Bundesminister, soweit aber der 
Wirkungsbereich eines anderen als des Bundesministers für Landesvertei­
digung vorwiegend betroffen ist, dieser Bundesminister im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

11. des § 33 Abs. 8 der jeweils zuständige Bundesminister, 
12. des § 33 Abs. 9 die Bundesregierung, 
13. des § 36 Abs. 4 und 5, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen 

sind, diese, 
14. der §§ 53 und 54 der Bundesminister für Justiz, 
15. des § 56, soweit diese Bestimmungen die Unterlassung der Anmeldung 

nach § 17 Abs. 3 betreffen, der Bundesminister für Inneres, 
16. des § 61 Abs. 2 der Bundesminister für Landesverteidigung im Einverneh­

men mit dem Bundeskanzler, soweit der Bundesregierung Aufgaben über­
tragen sind, diese, 

17. des § 61 Abs. 4 der Bundesminister für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem aundesminister für Finanzen, 

18. des § 67 die Bundesregierung, 
19. des § 68, soweit sich diese Bestimmung auf Siempelgebühren bezieht, der 

Bundesminister für Finanzen, 
20. des § 68, soweit sich diese Bestimmung auf Bundesverwaltungsabgaben 

bezieht, der Bundeskanzler, 
21. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Landesverteidigung 

betraut. 

(2) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 in den Angelegenheiten des 
§ 51 Z 2 ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. Der § 51 Z 2 ist 
gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 (22. September 1955) in 
Kraft getreten. Die Ausführungsgesetze der Länder waren binnen sechs Mona­
ten nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 zu erlassen. 

Geltende Fassung 

sters für Landesverteidigung vorwiegend betroffen ist, dieser Bundesmini­
ster im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

g) der Abs. 1 bis 3 und des Abs. 5 des § 12 der Bundesminister für Landesver­
teidigung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesmini­
ster für Finanzen, 

h) des § 12 Abs. 6 der jeweils zuständige Bundesminister, 
i) des § 12 Abs. 7 die Bundesregierung, 
j) des § 13 die Bundesregierung, 

k) des § 14, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen sind,diese, 
I) des § 17 Abs. 3 der Bundesminister für Inneres, 

m) des § 33 Abs. 1 der Bundesminister für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem jeweils zuständigen Bundesminister, soweit aber der Wir­
kungsbereich eines anderen als des Bundesministers für Landesverteidi­
gung vorwiegend betroffen ist, dieser Bundesminister im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

n) des § 33 Abs. 2 der jeweils zuständige Bundesminister, 
0) des § 33 Abs. 3 die Bundesregierung, 
p) der Abs. 4 und 5 des § 36, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertra­

gen sind, diese, 
q) der §§ 53 und 54 der Bundesminister für Justiz, 
r) des § 56, soweit diese Bestimmungen die Unterlassung der Anmeldung 

nach § 17 Abs. 3 betreffen, der Bundesminister für Inneres, 
s) des § 61 Abs. 2 der Bundesministe~ für Landesverteidigung im Einverneh­

men mit dem Bundeskanzler, soweit der Bundesregierung Aufgaben über­
tragen sind, diese, 

t) des § 61 Abs. 4 der Bundesminister für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen, 

u) des § 67 die Bundesregierung, 
v)' der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Landesverteidigung 

betraut. 

(2) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bun­
d~s-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 in den Angelegenheiten d(':s 
§ 51 Z 2 ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. § 5 i Z 2 ist 
gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 (22. September 1955) in 
Kraft getreten. Die Ausführungsgesetzeder Länder waren, binnen sechs Mona­
ten nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 zu erlassen. 
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Entwurf Geltende Fassung 

Heeresgebührengesetz : 

§ 2 samt Überschrift entfällt. 

§ 3. (1) Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz umfassen: 
1. Barbezüge (11. Abschnitt), 
2. Sachbezüge und Aufwandsersatz (III. Abschnitt), 
3. Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung sowie im Falle des Ablebens 

von Wehrpflichtigen (IV. Abschnitt), 
4. Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe (V. Abschnitt), 
5. Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezüge (VI. Abschnitt). 

§ 4. (2) Das Taggeld beträgt 

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die 
a) den Grundwehrdienst in der Dauer von sechs Monaten, Truppenübun­

gen, freiwillige Waffenübungen oder außerordentliche Übungen lei­
sten, 40 S, 

b) den Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten leisten, bis zum 
Ende des sechsten Monats 40 S, im siebenten und achten Monat 60 S, 

c) einer vorbereitenden Kaderausbildung unterzogen werden, vom Beginn 
dieser Ausbildung bis zum Ende des sechsten Monats des Grundwehr­
dienstes 50 S, 

d) eine Kaderübung leisten, 50 S, 

Dienstgrad 

§ 2.( 1) Die Wehrpflichtigen führen die für die Berufsoffiziere, zeitverpflichte­
ten Soldaten und nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 zur Ausübung einer Unterof­
fiziersfunktion herangezogenen Beamten vorgesehenen Amtstitel (Verwen­
dungsbezeichnungen) als Dienstgradbezeichnung. 

(2)\ Die Wehrpflichtigen, die nach den §§ 7 und 8 des Wehrgesetzes 1978 zu 
Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen ernannt (befördert) worden sind, füh­
ren die ihrer Ernennung (Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. 
Die anderen WehrPflichtigen führen die Dienstgradbezeichnung"Wehrmann". 

(3) Die Wehrpflichtigen in der Reserve dürfen ihre Dienstgradbezeichnung 
nur mit dem Zusatz "der Reserve (d. Res.)" führen. 

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 geregelten Dienstgradbezeichnungen sind gesetz­
lich geschützt. 

§ 3. (1) Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz umfassen: 
1. Barbezüge (lI. Abschnitt), 
2. Sachbezüge (III. Abschnitt), 
3. Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung sowie im Falle des Ablebens 

von Wehrpflichtigen (IV. Abschnitt), 
4. Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe (V. Abschnitt), 
5. Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezüge (VI. Abschnitt). 

§ 4. (2) Das Taggeld beträgt 

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die 
a) den Grundwehrdienst in der Dauer von sechs Monat~n, Truppenübun­

gen, freiwillige Waffenübungen oder außerordentliche Übungen lei-
sten, 40 S, , 

b) den Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten leisten, bis zum 
Ende des sechsten Monats 40 -5, im siebenten und achten Monat 60 S, 

c) einer vorbereitenden Kaderausbildung unterzOgen werden, vom Beginn 
dieser Ausbildung bis zum Ende des sechsten Monats des Grundwehr­
dienstes 50 S, 

d) eine Kaderübung leisten, 50 S, 
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Entwurf 

e) einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder einen außerordentlichen Präsenz­
dienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 leisten, 70 S; 

2. für Offiziere 70 S. 

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des 
Wehrgesetzes 1978 eingesetzt sind, beträgt das Taggeld 

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die den Präsenzdienst in 
den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. abis c des Wehrgesetzes 1978 oder einen im 
Abs. 2 Z 1 lit. abis d genannten Präsenzdienst leisten, 60 S, 

2. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat oder einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 
Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 leisten, 100 Sund 

3. für Offiziere 100 S. 

Dienstgradzulage 

§ 5. (1) Chargen, Unteroffizieren und Offizieren gebührt eine Dienstgradzu­
lage. 

(2) Die Dienstgradzulage beträgt monatlich für den 

Gefreiten 
Korporal 
Zugsführer 
Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 
Oberstabswachtmeister 
Offiziersstellvertreter 
Vizeleutnant 
Fähnrich 
Leutnant 
Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant . 
Oberst 
Brigadier 

180 S, 
300 S, 
420 S, 
690 S, 
810 S, 
930 S, 

1050 S, 
1 170 S, 
1290 S, 
1 320 S, 
1440 S, 
1 560~, 
1 800 S, 
2070 S, 
2310 S, 
2550 S, 
2820 S. 

Geltende Fassung 

e) einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder einen außerordent­
lichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 
leisten, 70 S; 

2. für Offiziere 70 S. 

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des 
Wehrgesetzes 1978 eingesetzt sind, beträgt das Taggeld 

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die den Präsenzdienst in 
den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. abis c des Wehrgesetzes 1978 oder einen im 
Abs. 2 Z 1 lit. abis d genannten Präsenzdienst leisten, 60 S, 

2. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die einen freiwillig verlän­
gerten Grundwehrdienst oder einen außerordentlichen Präsenzdienst im 
Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 leisten (Abs. 2 Z 1 lit. e), 100 S 
und 

3. für Offiziere 100 S. 

Dienstgradzulage 

§ 5. (1) Chargen, Unteroffizieren und Offizieren gebührt eine Dienstgradzu­
lage. 

(2) Die Dienstgradzulage beträgt monatlich für den 

Gefreiten 
Korporal 
Zugsführer 

. Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 
Oberstabswach tmeister 
Offiziers stellvertreter 
Vizeleutnant 
Fähnrich 
Leutnant 
Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant 
Oberst 

180 S, 
300 S, 
420 S, 
690 S, 
810 S, 
930 S, 

1 050 S, 
1 170 S, 
1290 S, 
1 320 S, 
1440 S, 
1 560 S, 
1 800 S, 
2070 S, 
2310S, 
2550 S. 
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Entwurf 

Für Wehrpflichtige mit anders festgesetzten Dienstgradbezeichnungen gelten die 
Ansätze für die gleichwertigen Dienstgrade. 

(3) Erstreckt sich der Anspruch auf die Dienstgradzulage auf Bruchteile eines 
Monats, so gebührt die Dienstgradzulage mit je einem Dreißigstel für jeden 
Kalendertag dieser Bruchteile. 

Monatsprämie 

§ 6. (1) Wehrpflichtige, die einen in den Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst lei­
sten, gebührt für jeden Monat eines solchen Präsenzdienstes eine Monatsprämie, 
und zwar 

1. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von sechs 
Monaten in der Höhe von 

2. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten 
bis zum Ende des sechsten Monats in der Höhe von 
für den siebenten und achten Monat in der Höhe von je 

3. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat . , 
a) bei einem Verpflichtungszeitraum von weniger als einem Jahr 

in der Höhe von 
b) bei einem Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr 

'" 
180 S; 

180 S, 
870 S; 

3510 S, 

für Chargen in der Höhe von ' 6 000 S, 
für Unteroffiziere in der Höhe von 6300 S, 
für Offiziere in der Höhe von 7 020 S; 

4. bei einem außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des 
Wehrgesetzes 1978 im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genannten Prä­
sendienst in der Höhe der zuletzt zugestandenen Prämie. 

(2) Erstreckt sich der Anspruch auf die Monatsprämie auf Bruchteile eines 
Monats, so gebührt die Monatsprämie mit je einem Dreißigstel für jeden Kalen-
dertag dieser Bruchteile. , \ . 

Auszahlung und Einstellung von Taggeld, 
Dienstgradzulage und Monatsprämie 

§ 7. (1) Das Taggeld, die Dienstgradzulage und die Monatsprämie sind für 
jeden Kalendermonat am 15. jeden Monats auszuzah-len. Fällt der Dienstan­
trittstag nicht auf den Auszahlungstag, so sind die genannten Bezüge für die 

Geltende Fassung 

Für Wehrpflichtige mit anders festgesetzten Dienstgradbezeichnungen gelten die 
Ansätze für die gleichwertigen Dienstgrade. 

(3) Erstreckt sich die Dauer einer Präsenzdienstleistung auf Bruchteile eines 
Monats, so gebührt die Dienstgradzulage für diese Bruchteile mit je einem Drei­
ßigstel des im Abs. 2 festgelegten Monatsbetrages für jeden Tag des abgeleiste­
ten Präsenzdienstes. 

Auszahlung und Einstellung von Taggeld und 
Dienstgradzufage 

§ 6. (1) Das Taggeldund die Dienstgradzulage sind am 1. und 15. jeden 
Monats im vorhinein auszuzahlen. Die Dienstgradzulage ist, unabhängig von 
der auf einen Monat entfallenden Anzahl der Tage, an den Auszahlungstagen 
jeweils zur Hälfte auszuzahlen. 

(2) Bei Kaderübungen, Truppenübungen und' freiwilligen Waffenübungen, die 
nicht länget als 20 Tage dauern, sind das Taggeld und die Dienstgradzulage am 
Dienstantrittstag für die gesamte Dauer der Waffenübung im vorhinein auszu­
zahlen. Fällt der Dienstantrittstag bei anderen Präsenzdienstleistungen nicht auf 
einen der Auszahlungstage, so sind das Taggeld und je ein Dreißigstel der 
Dienstgradzulage für die Tage bis zum nächsten Auszahlungstag am Dienstan­
trittstag auszuzahlen. Dies gilt sinngemäß im Falle einer Erhöhung von Bezügen. 

(3) Entsteht ein Anspruch auf das im Einsatz gebührende Taggeld (§ 4 Abs. 3) 
zwischen den Auszahlungstagen, so ist ein Differenzbetrag zu dem ansonsten 
gebührenden Taggeld zum nächstfolgenden Auszahlungstag, sofern der 
Anspruch aber nach dem letzten Auszahlungstag entsteht, bei der Entlassung aus 
dem Präsenzdienst auszuzahlen. 

Mon a t s pr ä m i e 

§ 7. (1) Wehrpflichtigen, die einen in den Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst 
leisten, gebührt für jeden Monat eines solchen Präsenzdienstes eine Monatsprä­
mie, und zwar 

U1 

0-
(1) 
>-t 

O;i 
1]. 
~ 

C1<l 
(1) 

::l 

~ 
VJ 

51 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
43 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

Tage bis zum Monatsende am Dienstantrittstag auszuzahlen; dies gilt nicht für 
den Antritt des Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

(2) Bei Kaderübungen, Truppenübungen und freiwilligen Waffenübungen; die 
nicht länger als 20 Tage dauern, sind die im Abs. 1 genannten Bezüge am 
Dienstantrittstag für die gesamte Dauer der Waffenübung im vorhinein auszu-
zahlen.' .. 

(3) Die dem Zeitsoldatengebührende Monatsprämie ist auf ein von ihm ange­
gebenes Konto bei einem Kreditinstitut im Inland zu überweisen. Dies gilt auch 
für eine allfällige Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
1967, BGBI. Nr.376, sowie im Falle des Bestandes einer Versicherung nach 
§ 17 b im letzten Jahr de~ Wehrdienstes als Zeitsoldat auch für das Taggeld und 
die Dienstgradzulage. Der Wehrpflichtige hat die erforderlichen Angaben späte­
stens bei Antritt des Wehrdienstes als Zeitsoldat seiner militärischen Dienststelle 
bekanntzugeben. 

(4) Bei der Berechnung und ZahlbarsteIlung der für Zeitsoldaten nach Abs. 3 
zu überweisenden Bezüge hat das Bundesrechenamt unter sinngemäßer Anwen­
dung des § 2 Abs. 1 Z 1 und 7 des Bundesrechenamtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 123/1978, mitzuwirken. 

Fahrtkostenvergütun··g 

§ 7 a. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, Wehrpflichtige der 
Reserve sowie die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Personen 
haben nach Maßgabe der folgenden Absätze Anspruch auf Fahrtkostenvergü­
tung; Zeitsoldaten haben jedoch nur Anspruch auf Fahrtkostenvergütung nach 
Abs. 2 lit. e. 

(2) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, haben Anspruch auf Vergütung 
der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen 

a) bei Antritt des Präsenzdienstes durch die Fahrt auf der Strecke zwischen 
der Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, sofern aber diese im Ausland 
gelegen sind, zwischen der Sta:itsgrenze und der militärischen Dienststelle, 
zu der der Wehrpflichtige einberufen ist, 

b) bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst oder bei Antritt einer Dienstfrei­
steIlung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978, unmittelbar vor der Entlassung 
alfs dem Präsenzdienst durch die Fahrt auf der in der lit. a genannten 
Strecke, 

Geltende Fassung 

1. bei einem Grundwehrdien~t in der Dauer von sechs Monaten in der Höhe 
von 180S, 

2. bei einem Grundwehrdierist in der Dauer von acht Monaten bis zum Ende 
des sechsten Monats in der Höhe von 180 S, für den siebenten und achten 
Monat in der Höhe von je 870 S, 

3. bei einem freiwillig verlängerten Grundwehrdienst in der Höhe von 
1710 S, für Zeiträume, die über einer Gesamtdauer von zwei Jahren dieses 
Präsenzdienstes liegen, in der Höhe von 2 010 S, 

4. bei einem außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des 
Wehrgesetzes 1978 im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genannten Prä­
senzdienstin der Höhe der zuletzt zugestandenen Prämie. 

(2) Erstreckt sich die Dauer einer der im Abs. 1 genannten Präsenzdienstlei­
stungen auf Bruchteile eines Monats, so gebührt die Monatsprämie für diese 
Bruchteile mit je einem Dreißigstel für jeden Tag des abgeleisteten Präsenzdien­

. stes. 

(3) Die Monatsprämie ist am 1. jeden Monats im nachhinein für den vorange­
gangenen Monat oder für Teile dieses Monats auszuzahlen. Für den letzten 
Monat des Präsenzdienstes oder für Teile dieses Monats ist die Monatsprämie 
am Tag der Entlassung aus dem p'räsenzdienst auszuzahlen. 

Fahrtkostenvergütung 

§ 7 a. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, Wehrpflichtige der 
Reserve sowie die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Personen 
haben nach Maßgabe der folgenden Absätze Anspruch auf Fahrtkostenvergü­
tung. 

(2) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, haben Anspruch auf Vergütung 
der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen 

a) bei Antritt des Präsenzdienstes durch die Fahrt auf der Strecke zwischen 
der Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, sofern 'aber diese im Ausland 
gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und der militärischen Dienststelle, 
zu der der Wehrpflichtige einberufen ist, 

b) bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst oder bei Antritt einer Dienstfrei­
steIlung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978, unmittelbar vor der Entlassung 
aus dem Präsenzdienst durch die Fahrt auf der in der lit. a genannten 
Strecke, 
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Entwurf 

c) bei Antritt und Beendigung einer anderen als der in lit. b umschriebenen 
DienstfreisteIlung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978, durch die Hin- und 
Rückfahrt auf der in der lit. a genannten Strecke, 

d) während des Grundwehrdienstes monatlich durch zwei Hin- und Rück­
fahrten auf der in der lit. a genannten Strecke, insoweit im selben Monat 
nicht lit. b oder c anzuwenden ist und sofern es die jeweiligen militäri­
schen Erfordernisse sonst zulassen, daß der Wehrpflichtige seine militäri­
sche Dienststelle verläßt, 

e) bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bildung durch die Hin- und 
Rückfahrten auf der Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle im 
Inland, sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats­
grenze und dem Orte der beruflichen Bildung oder zwischen der militäri­
schen Dienststelle, bei der' der Wehrpflichtige Präsenzdienst leistet, und 
dem Orte der beruflichen Bildung 

erwachsen. 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) .... . 

(6) .... . 

(7) .... . 

Üb e rb rü ck u ngs hilfe 

§ 7 b. (1) Bei der Entlassung aus einem Wehrdienst als Zeitsoldat in der 
Gesamtdauer von mindestens drei J;thren gebührt dem Wehrpflichtigen eine 
Überbrückungshilfe. 

(2) Die Überbrückungshilfe beträgt nach einem Wehrdienst als Zeitsoldat von 

drei Jahren 
vier Jahren 
fünf Jahren 
sechs Jahren 
sieben Jahren 
acht Jahren. 

das Zweifache, 
das Dreifache, 
das Vierfache, 
das Fünffache, 
das Sechsfache, 
das Siebenfache, 

Geltende Fassung 

c) bei Antritt und Beendigung einer anderen als der in lit. b umschriebenen 
DienstfreisteIlung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978, durch die Hin- und 
Rückfahrt auf der in der lit. a genannten Strecke, 

d) während des Grundwehrdienstes oder des freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienstes monatlich durch zwei Hin- und Rückfahrten auf der in der 
lit. a genannten Strecke, insoweit im selben Monat nicht lit. b oder c anzu­
wenden ist und sofern es die jeweiligen militärischen Erfordernisse sonst 
zulassen, daß der Wehrpflichtige seine militärische Dienststelle verläßt, . 

e) bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bildung (§ 10 Abs. 3 bis 8, § 12 
Abs.4 und § 33 des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin- und Rückfahrten 
auf der Str~cke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, 
sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats grenze und 
dem Orte der beruflichen Bildung oder zwischen der militärischen Dienst­
stelle, bei der der Wehrpflichtige Präsenzdienst leistet, und dem Orte der 
beruflichen Bildung 

erwachsen. 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) .... . 

(6) .... . 

(7) .... . 
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neun Jahren 
zehn Jahren 
mehr als zehn Jahren 

E n twu-rf 

das Achtfache, 
das Neunfache, 
das Zehnfache 

der dem Zeitsoldaten für den letzten Monat des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
gebührenden Monatsprämie in der im § 6 Abs. 1 Z 3 lit. b vorgesehenen Höhe. 
Zeiten, in denen der Zeitsoldat die berufliche Bildung in Anspruch genommen 
hat, sind bei der Ermittlung des für die Überbrückungshilfe maßgeblichen Zeit­
raumes nicht zu berüchsichtigen. 

(3) Für die Auszahlung der Überbrückungshilfe gilt der § 7 Abs. 3 und 4 sinn­
gemäß. 

(4) Wird ein ehemaliger Zeitsoldat, der eine Überbrückungshilfe erhalten hat, 
innerhalb von vier Jahren nach Beendigung des Wehrdienstes als Zeitsoldat in 
den Bundesdienst aufgenommen, so ist er verpflichtet, die Überbrückungshilfe 
soweit zu erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde gelegte Zahl der Monats­
prämien höher ist als die Zahl der ~v1onatscntgcltc einschließlich allfälliger Züla­
gen, die einem Vertragsbediensteten des Bundes mit gleicher für ,die Bemessung 
der Abfertigung anrechenbarer Dienstzeit zuzüglich der Zeit des Grundwehr­
dienstes zusteht. Der Erstattungsbetrag ist durch Abzug von den Bezügen im 
neuen Dienstverhältnis unter sinngemäßer Anwendung des § 13 a Abs. 2 bis 4 
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, hereinzubringen. 

U n te rh a h s bei t rag für vor z ei t i g e ri t las sen e 
Zeitsoldaten 

§ 7 c. Wird ein Zeitsoldat von Amts wegen vorzeitig aus dem Prtiscnzdienst 
entlassen (§ 40 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978) und verfügt er über kein ausrei­
chendes Einkommen, um seinen sowie den für seine unterhaltsberechtigten 
Angehörigen notwendigen Lebensunterhalt bestreiten zu können, so ist ihm auf 
Antrag vom Bundesminister für Landesverteidigung ein Unterhaltsbeitrag zu 
gewähren. Dieser Unterhaltsbeitrag kann bis zur Höhe der während der berufli­
chen Bildung im Wehrdienst als Zeitsoldat zugestandenen Barbezüge und höch­
stens für ein Jahr zuerkannt werden. 

Geltende Fassung -l'> 
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Entwurf 

III. ABSCHNITT 

Sachbezüge und Aufwandsersatz 

Unterbringung· 

§ 8. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch auf unentgeltliche Unterbrin­
gung. Sie sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Unterkünfte zu benützen. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Zeitsoldaten. Ihnen können aus militärischen 
Gründen dauernd oder vorübergehend Unterkünfte unentgeltlich zugewiesen 
werden. Sie sind zur Benützung dieser Unterkünfte nach den jeweiligen militäri­
schen Erfordernissen verpflichtet. 

(3) Das Wohnen außerhalb der zugewiesenen Unterkunft kann aus in der Per­
son des Wehrpflichtigen gelegenen Gründen (wie zum Beispiel Familienbesuch, 
DienstfreisteIlung im Sinne des § 49 des Wehrgesetzes 1978) bewilligt werden, 
soweit militärische Rücksichten nicht entgegenstehen. Die Bewilligung ist von 
der zuständigen militärischen Dienststelle zu erteilen. 

Verpflegung 

§ 9. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung. 
Sie sind verpflichtet, an dieser Verpflegung teilzunehmen, sofern nicht unter 
Berücksichtigung militärischer Interessen von der zuständigen militärischen 
Dienststelle Ausnahmen zugelassen werden. 

(2) Für Zeitsoldaten gilt der Abs. 1 nur während militärischer Übungen, die 
länger als 24 Stunden dauern, sowie während eines Einsatzes in den Fällen des 
§ 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 1978 oder während außerordentli­
cher Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978. 

(3) Die Nichtteilnahme an der Verpflegurig kann aus in der Person des Wehr­
pflichtigen gelegenen Gründen (wie zum Beispiel Familienbesuch, DienstfreisteI­
lung im Sinne des § 49 des Wehrgesetzes 1978) bewilligt werden, soweit militäri­
sche Interessen nicht entgegenstehen. Ferner kann sie bewilligt werden, wenn die 
Nichtteilnahme an der Verpflegung dienstlich begründet ist. Die Nichtteilnahme 
ist von der zuständigen militärischen Dienststelle zu bewilligen. In diesen Fällen 
gebührt dem Wehrpflichtigen an Stelle der Verpflegung das vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung jeweils festgesetzte Tageskostgeld. 

Geltende Fassung 

III. ABSCHNITT 

Sachbezüge 

U n t erb r i n g u n\g . 

§ 8. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch auf unentgeltliche Unterbrin­
gung. Sie sind, verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Unterkünfte zu benützen. 

(2) Das Wohnen außerhalb der zugewiesenen Unterkunft kann aus in der Per­
son des Wehrpflichtigen gelegenen Gründen (wie zum Beispiel Familienbesuch, 
DienstfreisteIlung im Sinne des § 49 des Wehrgesetzes 1978) bewilligt werden, 
soweit militärische Rücksichten nicht entgegenstehen: Die Bewilligung ist von 
der zuständigen militärischen Dienststelle zu erteilen. 

Verpflegung 

§ 9. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung. 
Sie sind verpflichtet, an dieser Verpflegung teilzunehmen, sofern nicht unter 
Berücksichtigung militärischer. Interessen von der zuständigen militärischen 
Dienststelle Ausnahmen zugelassen werden. 

(2) Die Nichtteilnahme an der Verpflegung kann aus in der Person des Wehr­
pflichtigen gelegenen Gründen (wie zum Beispiel Familienbesuch, DienstfreisteI­
lung im Sinne des § 49 des Wehrgesetzes 1978) bewilligt werden, soweit militäri­
sche Interessen nicht entgegenstehen. Ferner kann sie bewilligt werden, wenn die 
Nichtteilnahme an der Verpflegung dienstlich begründet ist. Die Nichtteilnahme 

, ist von der zuständigen militärischen Dienststelle zu bewilligen. In diesen Fällen 
gebührt dem' Wehrpflichtigen an Stelle der Verpflegung das vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung jeweils festgesetzte Tageskostgeld. 
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Soldatenheime 

§ 9 a. (1) Sofern es die militärischen Erfordernisse zulassen, sind im Unter­
kunftsbereich nach Maßgabe der örtlichen und organisatorischen Verhältnisse 
Räumlichkeiten für den Aufenthalt der Wehrpflichtigen während ihrer Freizeit 
(Soldatenheime) einzurichten, wobei auch ein· diesem Verwendungszweck 
angemessenes Angebot an Waren für den persönlichen Bedarf, wie Lebens- und 
Genußmittel, Toiletteartikel und Schreibwaren, zur entgeltlichen Abgabe an die 
Wehrpflichtigen bereitzustellen ist; das Entgelt für die angebotenen Waren darf 
nur in der zur Deckung der Einkaufskosten nötigen Höhe bemessen werden. 
Die Einnahmen aus dem Verkauf der angebotenen Waren sip.d zweckgebunden 
zur Bestreitung der unmittelbar damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben 

. zu verwenden., 

(2) Die Inanspruchnahme der Soldatenheime ist außer den Wehrpflichtigen 
auch anderen Soldaten sowie den Angehörigen der Heeresverwaltung und son­
stigen Personen, die sich aus dienstlichen Gründen oder mit Erlaubnis des 
zuständigen Kommandanten im Unterkunftsbereich aufhalten, gestattet. 

Ansprüche beim Verlassen des Garnisonsortes 

§ 10. ( 1) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsgemäß den Garnisonsort, so 
gebührt ihm, sofern während des Aufenthaltes außerhalb des Garnisonsortes die 
Beistellung einer militärischen Unterkunft nicht möglich ist, eine Abfindung. Die 
Abfindung für die Unterkunft darf bei Wehrpflichtigen, die nicht Offiziere sind, 
das Ausmaß der Nächtigungsgebühr der Gebührenstufe 1, bei Offizieren das 
Ausmaß der Nächtigungsgebühr für gleichrangige Berufsoffiziere nach der Rei­
segebührenvorschrift 1955 nicht überschreiten; § 13 Abs. 7 der Reisegebühren­
vorschrift 1955 gilt sinngemäß. 

(2) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsgemäß den Garnisonsort, so gebührt 
ihm, sofern die Teilnahme an der Verpflegung nicht möglich ist, eine Abfindung. 
Die Abfindung für die Verpflegung darf das Vierfache des nach § 9 Abs. 3 
jeweils festgesetzten Tageskostgeldes nicht überschreiten; diese Abfindung 
erhöht sich um den Wert der nach § 11 gebührenden Verpflegszubußen. 

(3) Zeitsoldaten, die außerhalb militärischer Übungen von mehr als 24 Stun­
den Dauer, eines Einsatzes in den Fällen des § 2 Abs. 1 Iit. a, b oder c des Wehr­
gesetzes 1978 oder. außerordentlicher Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgeset­
zes 1978 befehlsgemäß den Garnisonsort verlassen und verhindert sind, an der 

Geltende Fassung 

Ablösung von Sachbezügen in Geld 

. § 10. Verläßt der Wehrpflichtige befehlsgemäß den Garnisonsort, so gebührt 
ihm, sofern während des Aufenthaltes außerhalb des Garnisonsortes die Beistel­
lung einer militärischen Unterkunft oder die Teilnahme an der Verpflegung 
nicht möglich ist, der Ersatz der aufgelaufenen Kosten nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen: 

1. Die'Abfindung für die Unterkunft darf bei Wehrpflichtigen, die nicht Offi­
ziere sind, das Ausmaß der Nächtigungsgebühr der Gebührenstufe 1, bei 
Offizieren das Ausmaß der Nächtigungsgebühr für gleichrangige Berufsof­
fiziere nach der Reisegebührenvorschrift 1955 nicht überschreiten; § 13 
Abs. 7 der Reisegebührenvorschrifi: 1955 gilt sinngemäß. 

2. Die Abfindung für die Verpflegung darf das Vierfache des nach § 9 Abs. 2 
jeweils festgesetzten Tageskostgeldes nicht überschreiten; diese Abfindung 
erhöht sich um den Wert der nach § 11 gebührenden Verpflegszubußen. 
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Entwurf 

den Wehrpflichtigen verabreichten Verpflegung gegen Entgelt teilzunehmen, 
gebührt an Stelle der Abfindung nach Abs. 2 eine Verpflegsgebühr im dreifachen 
Ausmaß der für die versäumten Mahlzeiten vorgesehenen Teilbeträge des nach 
§ 9 Abs. 3 jeweils festgesetzten Tageskostgeldes. 

§ 12. (3) Der Wehrpflichtige erhält beim erstmaligen Antritt des Präsenzdien­
stes für die Pflege seiner Kleidung und für sonstigen persönlichen Bedarf 
Wasch- und Putzzeug. Zur laufenden Ergänzung dieser Gegenstände erhält der 
Wehrpflichtige von dem auf den Tag des Dienstantritts folgenden Monatsersten 
an bis zu seiner Außerstandbringung ,monatlich einen Betrag von 40 S. Dieser 
Betrag ist mit dem Taggeld auszuzahlen. Er gebührt nicht im Wehrdienst als 
Zeitsoldat. 

Verhinderung des Antrittes oder der Forqetzung einer 
Dienstfreisteilung 

, ' 

§ 12 b. Kann ein Wehrpflichtiger eine gewährte DienstfreisteIlung aus dienstli­
chen Gründen befehlsgemäß nicht antreten oder nicht fortsetzen, so hat er 
Anspruch auf den Ersatz der ihm nachweislich durch die Verhinderung des 
Antrittes oder der Fortsetzung der Dienstfreistellung erwachsenen Reisekosten. 

Ver s ic her u n g s s c hut z für \Z e i t sol d at e n 

§ 17 b. (1) Zeitsoldaten, die Anspruch auf berufliche Bildung (§ 33'des Wehr­
gesetzes 1978) haben, sind im letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat in 
der Kranken- und Pensionsversicherung nach Maßgabe des Allgemeinen Sozial­
versicl1erungsgesetzes pflichtversichert sowie in der Arbeitslosenversicherung auf 
Grund des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 versichert. Sie sind in Angele­
genheiten der Arbeitslosenversicherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1 
lit. ades Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977); als Dienstgeber gilt der Bund. 

(2) Die Beiträge für die nach Abs. 1 Versicherten sind zur Gänze vom Bund 
zu tragen. Als allgemeine Beitragsgrundlage für die Kranken-, Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung gilt das Taggeld, die Dienstgradzulage und die 
Monatsprämie. 

(3) Für die Dauer des Bestandes dieser Versicherung sind die §§ 13 bis 17 a 
auf die Zeitsoldaten nicht anzuwenden. 

(4) War ein Zeitsoldat im Falle seiner Weiterverpflichtung in dem dieser Wei­
terverpflichtung vorangegangenen Jahr n:,.ch Abs. 1 versichert, so sind die vom 

Geltende Fassung 

§ 12. (3) Der Wehrpflichtige erhält beim erstmaligen Antritt des Präsenzdien­
stes für die Pflege seiner Kleidung und für sonstigen persönlichen Bedarf 
Wasch- und Putzzeug. Zur laufenden Ergänzung dieser Gegenstände erhält der 
Wehrpflichtige von dem auf den Tag des Dienstantritts folgenden Monatsersten 
an bis zu seiner Außerstandbringung monatlich einen Betrag von 40 S. 
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Bund für die Pensionsversicherung und di~ Arbeitslosenversicherung geleisteten 
Beiträge abzüglich jener Beiträge, die der Bund an die Pensionsversicherungsträ­
ger gemäß Artikel V des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBI. Nr. 000, für 
diesen Zeitraum zu leisten gehabt hätte, durch Abzug von der nach § 7 b gebüh­
renden Überbrückungshilfe hereinzubringen. 

§ 18. Wehrpflichtige, die 
1. einen Grundwehrdienst in der Dauer von sechs Monaten, 
2. einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten oder 
3. einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehr­

gesetzes 1978 im Anschluß an einen in den Z 1 und 2 genannten Präsenz-
dienst . 

leisten, haben nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes auf Antrag 
Anspruch auf Familienunterhalt für ihre Ehegattin und für Kinder i~ Sinne des 
§ 119 des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 1972); für andere Personen 
gebührt Familienunterhalt nur dann, wenn der Wehrpflichtige ihnen kraft Geset­
zes Unterhalt leistet oder zu leisten hätte. 

§ 20. (2) Gehören zum Haushalt des Wehrpflichtigen nur unterhaltsberech­
tigte Kinder und ist der Wehrpflichtige der einzige Unterhaltsverpflichtete, so 
werden die den Anspruch nach Abs. 1 Z 2 zweiter Halbsatz übersteigenden und 
nachgewiesenen Mehrkosten bis zur Höhe jenes Betrages gezahlt; der der Ehe­
frau und den Kindern zusammen zustehen würde. 

§ 21. (1 ) Wehrpflichtige, die einen im § 18 Z 1 bis 3 genannten Präsenzdienst 
leisten und Anspruch auf Familienunterhalt für Personen haben, mit denen sie im 
gemeinsamen Haushalt leben' (§ 20 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2), gebührt auf 
Antrag die Wohnkostenbeihilfe bis zur Höhe von 20 vH ihrer Bemessungs­
grundlage für den Familienunterhalt. Dieser Anspruch besteht nicht, sofern die 
Ehegattin des Wehrpflichtigen über eigene Einkünfte verfügt, die monatlich den 
für Beamte nach § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340, gelten­
den Mindestsatz - bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit diesen Min­
destsatz zuzüglich des im § 62 Abs. 1 EStG 1972 für den Fall der monatlichen 
Lohnzahlung vorgesehenen Bauschbetrages an Werbungskosten - übersteigen. 

(2) ..... 

Geltende Fassung 

§ 18. Wehrpflichtige, die-
1. einen Grundwehrdienst in der Dauer von sechs Monaten, 
2. einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten, 
3. einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder 
4. einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehr­

gesetzes 1978 im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genannten Präsenz­
dienst 

leisten, haben nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes auf Antrag 
Anspruch auf Familienunterhalt für ihre Ehegattin und für Kinder im Sinne des 
§ 119 des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 1972); für andere Personen 
gebührt Familienunterhalt nur dann, wenn der Wehrpflichtige ihnen kraft Geset­
zes Unterhalt leistet oder zu leisten hätte. 

§ 20. (2) Gehören zum Haushalt des Wehrpflichtigen nur unterhaltsberech­
tigte Kinder und ist der Wehrpflichtige der einzige Unterhaltsverpflichtete,so 
werden die den Anspruch nach Abs. 1 lit. b zweiter Halbsatz übersteigenden un.d 
nachgewiesenen Mehrkosten bis zur Höhe jenes Betrages gezahlt, der der Ehe­
frau und den Kindern zusammen zustehen würde. 

§ 21. (1) Wehrpflichtigen, die einen im § 18 Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst 
leisten und Anspruch auf Familienunterhalt für Personen haben, mit denen sie im 
gemeinsamen Haushalt leben (§ 20 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2), gebührt auf 
Antrag die Wohnkostenbeihilfe 

1. im Ausmaß der Wohnungsbeihilfe nach dem Bundesgesetz über Woh­
nungsbeihilfen, BGBI. Nr. 229/1951, sofern die Ehegattin über eigene Ein­
künfte verfügt, die monatlich den für Beamte nach § 26 Abs. 5 des Pen­
sionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, geltenden Mindestsatz - bei Einkünf­
ten aus nichtselbständiger Arbeit diesen Mindestsatz zuzüglich des im § 62 
Abs. 1 des Einkomrriensteuergesetzes 1972 für den Fall der monatlichen 
Lohnzahlung vorgesehenen Bauschbetrages an Werbungskosten - über­
steigen, 

2. 
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(3) Wehrpflichtigen, die einen im § 18 Z 1 bis 3 genannten Präsenzdienst lei­
sten, auf die jedoch Abs. 1 nicht anzuwenden ist, gebührt auf Antrag die Wohn­
kostenbeihilfe bis zur Höhe von 30 vH jener Bemessungsgrundlage für den 
Familienunterhalt, die für sie im Falle eines Anspruches auf· Familienunterhalt 
maßgeblich ist oder maßgeblich wäre; Familienunterhalt und Wohnkostenbei­
hilfe dürfen jedoch insgesamt diese Bemessungsgrundlage nicht übersteigen 
(Abs.4). 

(4) Mit der Wohnkostenbeihilfe nach den Abs. 1 und 3 sind den Wehrpflichti­
gen die ihnen nachweislich während des Präsenzdienstes für die erforderliche 
Beibehaltung der notwendigen Wohnung entstehenden Kosten soweit abzugel­
ten, als ein allenfalls während des Präsenzdienstes verbleibendes Einkommen 
diese Kosten nicht deckt. Dies gilt auch für jene Fälle, in denen der Erwerb der 
Wohnung zwar erst nach dem Antritt des Präsenzdienstes vollzogen, aber 
bereits vor der Zustellung des Einberufungsbefehles hinsichtlich einer bestimm­
ten Wohnung nachweislich eingeleitet worden ist. 

§ 26. (3) Der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe sowie die Fami­
lienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 sind am 15. eines 
jeden Kalendermonats für den laufenden Kalendermonat auszuzahlen. Bei der 
Berechnung und ZahlbarsteIlung hat das Bundesrechenamt unter sinngemäßer 
Anwendung des§ 2 Abs. 1 Z 1 und 7 des Bundesrechenamtsgesetzes mitzuwir­
ken. 

§ 28. (5) Neben dem nach den Abs. 1 bis 4 festgesetzten Grundbetrag gebüh­
ren zur Abgeltung des entgangenen aliquoten Teiles der sonstigen Bezüge im 
Ausmaß 

1. 'bis zu zwei Wochenlöhnen oder einem halben Monatsbezug 4,25 vH, 
2. bis zu vier Wochenlöhnen oder einem Monatsbezug 8,5 vH, 
3. bis zu sechs Wochenlöhnen oder eineinhalb Monatsbezügen 12,75 vH und 
4. bei mehr als sechs Wochenlöhnen oder mehr als eineinhalb Monatsbezü­

gen 17 vH 

des Grundbetrages an Zuschlägen. 

§ 38. Die Ansprüche auf Barbezüge (Il. Abschnitt), ausgenommen die 
Monatsprämie für Zeitsoldaten und die dieser entsprechende Monatsprämie 
nach § 6 Abs. 1 Z 4, sowie die Ansprüche auf Sachbezüge und Aufwandsersatz 

Geltende Fassung 

(3) Wehrpflichtigen, die einen im § 18 Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst lei­
sten, a.uf die jedoch Abs. 1 nicht anzuwenden ist, gebührt auf Antrag die Wohn­
kostenbeihilfe bis zur Höhe von 30 vH jener Bemessungsgrundlage für den 
Familienunterhalt, die für sie im Falle eines Anspruches auf Familienunterhalt 
maßgeblich ist oder maßgeblich wäre; Familienunterhalt und Wohnkostenbei­
hilfe dürfen jedoch insgesamt diese Bemessungsgrundlage nicht übersteigen 
(Abs.4). 

(4) Mit der Wohnkostenbeihilfe nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 3 sind den 
Wehrpflichtigen die ihnen nachweislich während des Präsenzdienstes für die 
erforderliche Beibehaltung der notwendigen Wohnung entstehenden Kosten 
soweit ab:(:ugelten, als ein allenfalls währ~nd des Präsenzdienstes verbleibendes 
Einkommen diese Kosten nicht deckt, mindestens aber im Ausmaß der Woh­
nungsbeihilfe (Abs. 1 Z 1). Dies gilt auch für jene Fälle, in denen der Erwerb der 
Wohnung zwar erst nach dem Antritt des Präsenzdienstes vollzogen, aber 
bereits vor der Zustellung des Einberllfungsbefehles hinsichtlich einer bestimm­
ten Wohnung nachweislich eingeleitet worden ist. 

§ 26. (3) Der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe sowie die Fami­
lienbeihiife nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376, sind 
am 15. eines jeden Kalendermonates für den laufenden Kalendermonat, späte­
s,tens aber bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst für den Bereich des gesam­
ten Bundesgebietes im Wege der Kasse des Militärkommandos Steiermark aus­
zuzahlen. 

§ 28. (5) Neben dem nach den Abs. 1 bis 4 festgesetzten Grundbetrag gebüh­
ren zur Abgeltung des entgangenen aliquoten Teiles der sonstigen Bezüge im 
Ausmaß 

1. bis zu zwei Wochenlöhnen oder einem halben Monatsbezug 4,25 vH, 
2. bis zu vier Wochenlöhnen oder einem Monatsbezug 8,5 vH, 
3. bis zu sechs Wochenlöhnen oder eineinhalb Monatsbezügen 12,75 vH und 
4. bei mehr als sechs Wochenlöhnen oder mehr als eineinhalb Monatsbezü-

gen 17 vH 
des Grundbetrages an Zuschlägen. Als weiterer Zuschlag gebührt dem Wehr­
pflichtigen eine Wohnungsbeihilfe in der im Bundesgesetz über Wohnungsbei­
hilfen, BGBI. Nr. 229/1951, festg~setzten Höhe. 

§ 38. Die Ansprüche auf Barbezüge (Ir. Abschnitt) und Sachbezüge 
(Ill. Abschnitt) sind der Zwangsvollstreckung entzogen und können auf Dritte 
durch Rechtsgeschäfte nicht übertragen werden. 

V1 

0-
(1) ... 
tp 

::!!. 
~ 

(1) 

::l 

V1 

51 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
51 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

(IH. Abschnitt)· sind der Zwangsvollstreckung entzogen und können auf Dritte 
durch Rechtsgeschäfte nicht übertragen werden. 

§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 7 Abs. 4 und des § 26 Abs. 3, soweit sich diese Bestim­

mungen auf das Bundesrechenamt beziehen, der Bundesminister für Finan­
zen, 

2. hinsichtlich des § 7 b Abs. 4 jeder Bundesminister insoweit, als er oberste 
Dienstbehörde ist, 

3. hinsichtlich des § 17 a Abs. 1 und 2 und des § 38 der Bundesminister für 
Justiz, 

4. hinsichtlich des § 17 b Abs. 1 der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

5. hinsichtlich des § 30 Abs. 1 Z 3 der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst, soweit es sich jedoch um Dienstverhältnisse handelt, die eine Tätig­
keit an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- oder niederen Fachschulen 
betreffen, der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, und zwar 
jeder im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 

6. hinsichtlich des § 36 Abs . .3 der Bundesminister für Landesverteidigung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

7. hinsichtlich des § 37, soweit sich diese Bestimmung auf Stempelgebühren 
bezieht, der Bundesminister für Finanzen, . 

8. hinsichtlich des § 37, soweit sich diese Bestimmung auf Bundesverwaltungs­
abgaben bezieht, der Bundeskanzler, 

9. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen, und zwar soweit hiebei der Wir­
kungsbereich anderer Bundesminister berührt wird, im Einvernehmen mit 
diesen der Bundesminister für Landesverteidigung. 

Geltende Fassung 

§ 39. Mit der Vollziehun~ dieses Bundesgesezes sind betraut: 
1. hinsichtlich § 17 a Abs. 1 und 2 und § 38 der Bundesminister für Justiz; 
2. hinsichtlich § 37, soweit sich diese Bestimmung auf Stempelgebühren 

bezieht, der Bundesminister für Finanzen; 
3. hinsichtlich § 37, soweit sich diese Bestimmung auf Bundesverwaltungsab-

gaben bezieht, der Bundeskanzler; . 
4. hinsichtlich § 36 Abs. 3 der Bundesminister für Landesverteidigung im Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen; 
5. hinsichtlich § 30 Abs. 1 Z 3 der Bundesminister für Unterricht und Kunst, 

soweit es sich jedoch um Dienstverhältnisse handelt, die eine Tätigkeit an 
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- oder niederen Fachschulen betref­
fen, der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, und zwar jeder im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen, und zwar soweit hiebei der Wir­
kungsbereich anderer Bundesminister berührt wird, im Einvernehmen mit 
diesen der Bundesminister für Landesverteidigung. 

Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzeichen 

§ 3. (1) Das Bundesheerdienstzeichen ist an die im § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des 
Wehrgesetzes 1978, BGBI. Nr. 150, genannten Angehörigen des Bundesheeres 
zu verleihen, und zwar 

1. als Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse an Personen, die fünf Dienstjahre 
als Angehörige des Bundesheeres (§ 1 des Wehrgesetzes 1978) tatsächlich 
zurückgelegt haben, 

§ 3. (1) Das Bundesheerdienstzeichen ist an die im § 1 Abs. 3 lit. b bis e des 
Wehrgesetzes, BGBI. Nr. 18111955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 96/1969 genannten Angehörigen des Bundesheeres zu verleihen, und zwar 

a) ·als Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse an Personen, die fünf Dienstjahre 
als Angehörige des Bundesheeres (§ 1 Abs. 4 des Wehrgesetzes in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 22111962) tatsächlich zurückgelegt 
haben, . 
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Entwurf 

2. als Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse an Personen, die 15 Dienstjahre als 
Angehörige des Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

3. als Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse an Personen, die 25 Dienstjahre als 
Angehörige des Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

sofern sich die genannten Personen während dieser Zeit wohl verhalten haben. 

(2) Das Bundesheerdienstzeichen ist an Wehrpflichtige der Reserve zu verlei­
hen, und zwar 

1. als Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse nach Ablauf eines Zeitraumes von 
mindestens fünf Jahren ab der Entlassung aus dem Grundwehrdienst (§ 28 
Abs. 1 oder 3 des Wehrgesetzes 1978) oder der Beendigung der Waffen­
übung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 an Personen, die innerhalb 
dieses Zeitraumes freiwillige Waffenübungen im Gesamtausmaß von 
15 Wochen geleistet haben, 

2. als Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse nach Ablauf eines Zeitraumes von 
mindestens 15 Jahren ab der Entlassung aus dem Grundwehrdienst oder 
der Beendigung der Waffenübung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 
an Personen, die innerhalb dieses Zeitraumes freiwillige Waffenübungen 
im Gesamtausmaß von 30 Wochen geleistet haben, ' 

3. als Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse nach Ablauf eines Zeitraumes von 
mindestens 25 Jahren ab der Entlassung aus dem Grundwehrdienst oder 
der Beendigung der Waffenübung nach § 35 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 
an Personen, die innerhalb dieses Zeitraumes freiwillige Waffenübungen 
im Gesamtausmaß von 45 Wochen geleistet haben, . 

sofern sich die Wehrpflichtigen der Reserve während der Leistung der freiwilli­
gen Waffenübungen wohl verhalten haben. Der Leistung freiwilliger Waffen­
übUngen ist hiebei gleichzuhalten 

a) die Leistung von Kaderübungen (§ 29 des Wehrgesetzes 1978) mit der 
Maßgabe, daß Kaderübungen in der Dauer von 15 Tagen freiwilligen 
Waffenübungen in der Dauer von zwei Wochen entsprechen, 

b) die Leistung eines Wehrdienstes als Zeitsoldat (§ 32 des Wehrgesetzes 
1978), 

c) die Leistung eineS Präsenzdienstes nach dem Bundesgesetz über die Ent­
sendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Aus­
land, BGBI. Nr. 233/1965, 

d) die Leistung eines freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes (§ 32 des 
Wehrgesetzes 1978 in der vor dem Inkrafttreten des Art. J des Bundesge­
setzes BGBI. NI. .. ./1983 geltenden Fassung), 

Ge l't end e Fa s s u n g 

b) als Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse an Personen, die 15 Dienstjahre als 
Angehörige des Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

c) als Bundesheer4ienstzeichen 1. Klasse an Personen, die 25 Dienstjahre als 
Angehörige des Bundesheeres tatsächlich zurückgelegt haben, 

sofern sich' die genannten Personen während dieser Zeit wohl verhalten haben.' ' 

(2) Das Bundesheerdienstzeichen ist an Wehrpflichtige der Reserve zu verlei­
hen, und zwar 

a) als, Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse an Personen, die innerhalb eines 
Zeitraumes von mindestens fünf Jahren ab der Entlassung aus dem Grund­
wehrdienst (§ 28 Abs. 3 des' Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr.272/1971) oder der Beendigung der Waffenübung nach 
§ 52 Abs. 1 des Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 185/1966 freiwillige Waffenübungen im Gesamtausmaß von 
15 Wochen geleistet haben, 

b) als Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse an Personen, die innerhalb ein~s 
Zeitraumes von mindestens 15 Jahren ab der Entlassung aus dem Grund­
wehrdienst oder der Beendigung der Waffenübung nach § 52 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.185/1966 
freiwillige Waffenübungen im Gesamtausmaß von 30 Wochen geleistet 
haben, 

c) als Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse an Personen, die innerhalb eines 
Zeitraumes von mindestens 25 Jahren ab der Entlassung aus dem Grund­
wehrdienst oder der Beendigung der Waffenübung nach § 52 Abs, 1 des 
Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.185/1966 
freiwillige Waffenübungen im Gesamtausmaß von 45 Wochen geleistet 
haben, 

sofern sich die Wehrpflichtigen der Reserve während der Ableistung der freiwil­
ligen Waffenübungen wohl verhalten haben. Der Ableistung freiwilliger Waffen­
übungen ist hiebei die Ableistung von Kaderübungen (§ 28 Abs. 6 desWehrge­
setzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 272/1971) sowie eines frei­
willig verlängerten Grundwehrdienstes (§ 28 b des Wehrgesetzes) mit der Maß­
gabe gleichzuhalten, daß Kaderübungen in der Dauer von 15 Tagen freiwilligen 
Waffenübungen in der Dauer von zwei Wochen undein freiwillig verlängerter 
Grundwehrdienst in der Dauer von einem Jahr freiwilligen Waffenübungen in 
dt,r Dauer von fünf Wochen entsprechen; Bruchteile eines Jahres gelten hiebei 
als volles Jahr. 
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Entwurf 

.in den Fällen der lit. b bis d mit der Maßgabe, daß ein Präsenzdienst dieser Art 
in der Dauer von einem Jahr freiwilligen Waffenübungen in der Dauer von fünf 
Wochen entsprechen; Bruchteile eines Jahres gelten hiebe.i als volles Jahr. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinngemäß für Personen, die infolge 
1. des Übertrittes oder der Versetzung in den Ruhestand, -
2. der Ernennung zum Beamten einer anderen Besoldungsgruppe, 
3. der Beendigung des Dienstverhältnisses als zeitverpflichteter Soldat, 
4. der Beendigung der Heranzic;hung zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­

tion oder der Verwendung in einer Offiziersfunktion oder 
5. eines Austrittes aus dem Dienstverhältnis nach § 84 der Dienstpragmatik, 

RGBl. Nr.15/1914, oder nach § 21 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1979, BGBl. Nr. 333, 

aus dem Bundesheer nach dem 22. September 1955 ausgeschieden sind, sowie 
für ehemalige Vertragsbedienstete des Bundesheeres im Sinne des § 62 des 
Wehrgesetzes 1978 und für Beamte und Vertragsbedienstete, die gemäß § 11 des 
Wehrgesetzes 1978 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen 
waren, sofern die genannten Personen die Verleihung des Bundesheerdienstzei­
chens beim Bundesministerium für Landesverteidigung beantragen. Dabei gilt 
das Ausmaß der nach Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 erforderlichen Dienstzeit auch dann 
als erreicht, wenn diese Personen die erforderliche Dienstzeit zwar nicht im vol­
len Ausmaß als Angehörige des Bundesheeres im öffentlichen Dienst tatsächlich 
zurückgelegt, aber freiwillige Waffenübungen im Ausmaß von drei Wochen für 
jedes nach Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 fehlende Jahr geleistet haben; Bruchteile eine) 
Jahres gelten hiebei als volles Jahr. 

(4) Die in den Abs. 2 und 3 genannten Personen sind von der Verleihung des 
Bundesheerdienstzeichens ausgeschlossen, wenn sie während der Zeit, in der sie 
nicht dem Bundesheer angehört haben, 

1. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen einer oder mehre­
rer mit Bereicherungsvorsatz begangener oder die öffentliche Sittlichkeit 
verletzender strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden sind, 
es sei denn, daß die Verurteilung getilgt oder die Rechtsfolgen endgültig 
nachgesehen sind; 

2. wegen eines Dienstvergehens zu einer Disziplinarstrafe rechtskräftig verur­
teilt worden sind, es sei denn, daß die Eintragung' der Disziplinarstrafe im 
Standesausweis gelöscht worden ist. 

Geltende Fassung 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinngemäß für Personen, die infolge 
a) des Übertrittes oder der Versetzung in den Ruhestand, 
b) der Ernennung zum Beamten einer anderen Besoldungsgruppe, 
c) der Beendigung des Dienstverhältnisses als zeitverpflichteter Soldat, 
d) der Beendigung der Heranziehung zur Ausübung einer Unteroffiziers­

funktion oder der Verwendung in einer Offiziersfunktion oder 
e) eines Austrittes aus dem Dienstverhältnis nach § 84 der Dienstpragmatik, 

RGBl. Nr. 15/1914, 

aus dem Bundesheer nach dem 22. September 1955 ausgeschieden sind, sowie 
für ehemalige Vertragsbedienstete des Bundesheeres im Sinne des § 50 des 
Wehrgesetzes und für Beamte und Vertragsbedienstete, die gemäß § 49 Abs. 6 
des Wehrgesetzes, BGBI. Nr. 181/1955, zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogen waren, sofern die genannten Personen die Verleihung des 
Bundesheerdienstzeichens beim Bundesministerium für Landesverteidigung 
beantragen. Dabei gilt das Ausmaß der nach § 3 Abs. 1 lit. a, b oder c erforderli­
chen Dienstzeit auch dann als erreicht, wenn diese Personen die erforderliche 
Dienstzeit zwar nicht im vollen Ausmaß als Angehörige .des Bundesheeres im 
öffentlichen Dienst tatsächlich zurückgelegt, aber freiwillige Waffenübungen im 
Ausmaß von drei Wochen für jedes nach § 3 Abs. 1 lit. a, b oder c fehlende Jahr 
geleistet haben; Bruchteile eines Jahres gelten hiebei als volles Jahr. / 

(4) Die in den Abs. 2 und 3 genannten Personen sind von der Verleihung des 
Bundesheerdienstzeichens ausgeschlossen, wenn sie während der Zeit, in der sie 
nicht dem Bundesheer angehört haben, _ 

a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlun­
gen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen einer oder 
mehrerer aus Gewinnsucht begangener oder die, öffentliche Sittlichkeit 
verletzender strafbarer Handlungen rechtskräftig verurteilt worden sind, 
es sei denn, daß die Verurteilung getilgt oder die Rechtsfolgen endgültig 
nachgesehen sind; , 

b) wegen eines Dienstvergehens zu einer Disziplinarstrafe recht.skräftig ver­
urteilt worden sind, es sei denn, daß die Eintragung der Disziplinarstrafe 
im Standesausweis gelöscht worden ist. 
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Entwurf 

§ 5. Auf die im § 3 genannten Dienstjahre ist eine i~ der Zeit vom 1. August 
1952 bis 22. September 1955 in den zur Gendarmeriegrundausbildung bestimm­
ten Gendarmerieschulen (§ 62 des Wehrgesetzes 1978) tatsächlich zurückgelegte 
Dienstzeit anzurechnen, sofern sich die Person während dieser Zeit wohl verhal­
ten hin. 

§ 10. (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 8 
Abs. 2, soweit es sich um Stempel- und Rechtsgebü,hren handelt, das Bundesmi­
nisterium für Finanzen, soweit es sich um Bundesverwaltungsabgaben handelt, 
das Bundeskanzleramt, und soweit es sich um Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebühren handelt, das Bundesministerium für Justiz, im übrigen das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung betraut. 

Geltende Fassung 

§ 5. Auf die im § 3 genannten Dienstjahre ist eine in der Zeit vom 1. August 
1952 bis 22. September 1955 in den zur Gendarmeriegrundausbildung bestimm­
ten Gendarmerieschulen (§ 50 Abs. 1 des Wehrgesetzes) tatsächlich zurückge­
legte Dienstzeit anzurechnen, sofern sich die Person während dieser Zeit wohl 
verhalten hat. 

§ 10. (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 9 
Abs. 2, soweit es sich um Stempel- und Rechtsgebühren handelt, das Bundesmi­
nisterium für Finanzen, soweit es sich um Bundesverwaltungsabgaben handelt, 
das Bundeskanzleramt, und soweit es sich um Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebühren handelt, das Bundesministerium für Justiz, im übrigen das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung betraut. 

Bundesgesetz über die Entsendung von Angehörigen des Bundesheere~ zur 
Hilfeleistung in das Ausland 

§ 1. Die Dienstleistung von Wehrpflichtigen als Angehörige des Bundesheeres 
in einer Einheit, die gemäß § 1 des' Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 
Nr. 173/1965 über die Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung 
in das Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen auf Grund freiwilli­
ger Meldungen gebildet wird, ist - sofern die Wehrpflichtigen nicht als Ange­
hörige des Bundesheeres in einem Dienstverhältnis stehen - außerordentlicher 
Präsenzdienst nach § 27 Abs. 3 Z 7 des Wehrgesetzes 1978, BGBI. Nr. 150. Auf 
diese Wehrpflichtigen haben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jene 
Rechtsvorschriften Anwendung zu finden, die für Wehrpflichtige gelten, die zu 
einem außerordentlichen Präsenzdienst nach § 27 Abs. 3 Z 1 des Wehrgesetzes 
1978 herangezogen werden. 

§ 3. (1) Auf Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen Präsenzdienst im 
Sinne des § 1 leisten, haben die Bestimmungen des 11., V. und VI. Abschnittes 
des Heeresgebührengesetzes, BGBI. Nr. 15211956, keineAn.wendung zu finden. 

§ 4. Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Dienstvergehen, die 
während einer Dienstleistung in einer gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBI. Nr. 173/1965 gebildeten Einheit von Soldaten (§ 1 des Wehrgesetzes 
1978) begangen worden sind, hat das Heeresdisziplinargesetz, BGBI. 
Nr. 15111956, mit der Maßgabe Anwendung zu finden, daß 

§ 1. Die Dienstleistung von Wehrpflichtigen als Angehörige des Bundesheeres 
in einer Einheit, die gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. Juni 
1965, BGBI. Nr. 173, über die Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfe­
leistung in das Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen auf Grund 
freiwilliger Meldungen gebildet wird, ist - sofern die Wehrpflichtigen nicht als 
Angehörige des Bundesheeres in einem Dienstverhältnis stehen - außerordent­
licher Präsenzdienst nach § 28 Abs.5 lit. g des Wehrgesetzes, BGBI. 
Nr. 18111955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 272/1971. Auf 
diese Wehrpflichtigen haben nath Maßgabe der folgenden Bestimmungen jene 
Rechtsvorschriften Anwendung zu finden, die für Wehrpflichtige gelten, die zu 
einem außerordentlichen Präsenzdienst nach § 28 Abs. 5 lit. a des Wehrgesetzes 
herangezogen werden. 

§ 3. (1) Auf Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen Präsenzdienst im 
Sinne des § 1 leisten, haben die Bestimmungen des 11., V. und VI. Abschnittes 
des Heeresgebührengesetzes, BGBI. Nr. 152/1956, in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBI. Nr.140/1957, 1211967, 272/1969, 272/1971, 22111972 und 
413/1974 keine Anwendung zu finden. 

§ 4. Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Dienstvergehen, die 
während einer 'Dienstleistung in einer gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBI. Nr. 173/1965 gebildeten Einheit von Soldaten (§ 1 des Wehrgesetzes) 
begangen worden sind, hat das Heeresdisziplinargesetz, BGBI. Nr. 15111956, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 23411965 und 369/1975, mit der 
Maßgabe Anwendung 'zu finden, daß 
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Entwurf 

1. Disziplinarvorgesetzter 
a) aller der entsendeten Einheit angehörenden Soldaten der Vorgesetzte die­

ser Einheit ist, 
b) des Vorgesetzten der entsendeten Einheit der Bundesminister für Landes­

verteidigung ist, 

2. als zuständige Disziplinarkommission erster Instanz 
a) für Offiziere jene Disziplinarkommission gilt, die für Berufsoffiziere, die 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung ständig in Verwendung 
stehen, zuständig ist, 

b) für Unteroffiziere, Chargen und Wehrmänner jene Diszipllnarkommission 
gilt, die für zeitverpflichtete Soldaten, die beim Militärkommando Wien 
ständig in Verwendung stehen, zuständig ist, 

3. über Chargen oder Wehrmänner 
a) an Stelle der Ordnungsstrafe Ausgangsverbot auch die Ord"nungsstrafe 

Geldbuße, 
b) an Stelle der' Disziplinarstrafe Ausgangsverbot auch die Disziplinarstrafe 

Geldbuße 

verhängt werden kann. 

4. hinsichtlich der Geldstrafl'n und ihrer Vollstreckung an die Stelle der Bar­
bezüge nach dem Heeresgebührengesetz die Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 die­
ses Bundesgesetzes treten und für die Dauer der Vollstreckung des Disziplinar­
arrestes an Stelle der Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 

a) Wehrmännern, Ch~rgen und Unteroffizieren ............. 30 S täglich, 
b) Offizieren .................................... " ... :. 60 S täglich, 
c) Wehrpflichtigen, die den Präsenzdienst im Sinne des § 1 

unmittelbar im Anschluß an einen Wehrdienst als Zeit­
soldat oder einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht 
Monaten (§ 28 Abs. 3 des Wehrgesetzes 1978) leisten, ....... 90 S täglich 

gebühren, . 

5. bei Wehrpflichtigen, die als Angehörige des Bundesheeres in einem Dienst­
verhältnis stehen, für die Bemessung der Geldbuße und der Minderung des 
Dienstbezuges, die Auslandseinsatzzulage in den Monatsbezug einzurechnen ist. 

§ 5. (1) Wehrpflichtige, die sich während des Grundwehrdienstes oder des 
Wehrdienstes als Zeitsoldat zu einer Dienstleistung gemäß § 1 gemeldet haben, 

Geltende Fassung 

I, D'isziplillarvorgesetzter 
a) aller der. entsendeten Einheit angehörenden Soldaten der Vorgesetzte di~-

ser Einheit ist, ' 
b) des Vorgesetzten der entsendeten Einheit der Bundesminister für Landes­

verteidigung ist, 

.2. als zuständige Diziplinarkommission erster Instanz 
a) für Offiziere jene Disziplinarkommission gilt, die für Berufsoffiziere, die 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung ständig in Verwendung 
stehen, zuständig ist, 

b) für Unteroffiziere, Chargen und Wehrmänner jene Disziplinarkommission 
gilt, die für zeitverpflichtete Soldaten, die beim Militärkommando Wien 
ständig in Verwendung stehen, zuständig ist, 

3. über Chargen oder Wehrmänner 
a) an Stelle der Ordnungsstrafe Ausgangsverbot auch die Ordnungsstrafe 

GeldbJ.lße, 
b) an Stelle der Diszipliriarstrafe Ausgangsverbot auch die Disziplinarstrafe 

Geldbuße 

verhängt werden kann, 

4. hinsichtlich der Geldstrafen und ihrer Vollstreckung an die Stelle der Bar­
bezüge nach dem Heeresgebührengesetz sowie nach dem Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 272/1971 die Geldleistungen nach § 3 Abs.2 dieses Bundesgesetzes treten 
und für die Dauer der Vollstreckung des Disziplinaran~ests an Stelle der·Geldlei­
stungen nach § 3 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 

a) Wehrmännern, Chargen und Unteroffizieren ............. 30 S täglich, 
b) . Offizieren .................................... : . . . . . 60 S täglich, 
c) Wehrpflichtigen, die den Präsenzdienst im Sinne des § 1 

unmittelbar im Anschluß an einen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst oder einen Grundwehrdienst nach 
Art. XI des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 272/1971 leisten, ..... 90 S täglich 

gebühren, 

5. bei Wehrpflichtigen, die al~ Angehörige des Bundesheeres in einem Dienst­
verhältnis stehen, für die Bemessung der Geldbuße un~ der Minderung des 
Dienstbezuges, die Auslandseinsatzzulage in den Monatsbezug einzurechnen ist. 

§ 5. (1) Wehrpflichtige, die sich während des Grundwehrdienstes oder des 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes zu einer Dienstleistung gemäß § 1 
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Entwurf 

gelten mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, für den der Wehrpflich­
tige zum außerordentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 einberufen wird, als 
im Sinne des § 40 des Wehrgesetzes 1978 vorzeitig aus dem Grundwehrdienst 
beziehungsweise aus dem Wehrdienst als Zeitsoldat entlassen, sofern dieser nicht 
schon früher geendet hat. Wird unmittelbar vor und unmittelbar nach einer 
Dienstleistung gemäß § 1 ein Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet, so gilt die 
Dienstleistung gemäß § 1 nicht als Unterbrechung des Wehrdienstes als Zeit­
soldat. 

(2) Die Zeit eines außerordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 ist auf 
. die Dauer des Grundwehrdienstes (§ 28 Abs. 1 oder 3 des Wehrgesetzes 1978) 

anzurechnen. 

Geltende Fassung 

gemeldet haben, gelten mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, für den 
der Wehrpflichtige zum außerordentlichen Präsenzdienst im Sinne des§ 1 einbe­
rufen wird, als im Sinne des § 32 des Wehrgesetzes vorzeitig aus dem Grund­
wehrdienst bzw. aus dem freiwillig verlängerten Grundwehrdienst entlassen, 
sofern dieser nicht schon früher geendet hat. 

(2) Die Zeit eines außerordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 ist auf 
die Dauer des Grundwehrdienstes (§ 28 Abs. 3 des Wehrgesetzes) anzurechnen . 

V1 

0-
n> .., 
C;i 
~. 
~ 

C1Q 
n> 
::l 

V1 
'-I 

51 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
57 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




